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EMPFEHLUNGEN

EMPFEHLUNG (EU) 2019/786 DER KOMMISSION
vom 8. Mai 2019
zur Renovierung von Gebiuden

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2019) 3352)

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union, insbesondere auf Artikel 292,
in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  Die Union strebt die Entwicklung eines nachhaltigen, wettbewerbsfihigen, sicheren und dekarbonisierten
Energiesystems an. Mit der Energieunion und dem energie- und klimapolitischen Rahmen fur die Zeit bis 2030
setzt sich die Union ehrgeizige Ziele zur weiteren Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 %
bis 2030 im Vergleich zu 1990, zur Erhohung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch und zu
Energiceinsparungen in Hohe der Vorgaben auf Unionsebene, um so die Energieversorgungssicherheit,
Wettbewerbsfihigkeit und Nachhaltigkeit in der Union zu verbessern. In der Richtlinie 2012/27/EU des
Europdischen Parlaments und des Rates (') in der durch die Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europiischen
Parlaments und des Rates () gednderten Fassung ist ein iibergeordnetes Energieeffizienzziel von mindestens
32,5 % auf Unionsebene bis 2030 festgelegt. In der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Européischen Parlaments und
des Rates (}) wird als verbindliches Ziel festgelegt, dass der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen auf
Unionsebene bis 2030 mindestens 32 % betragt.

(2)  Gebaude stehen im Mittelpunkt der Energieeffizienzpolitik der Union, da auf sie fast 40 % des Endenergiever-
brauchs entfallen.

(3)  Das Pariser Klimaschutziibereinkommen von 2015 im Anschluss an die 21. Konferenz der Vertragsparteien des
Rahmeniibereinkommens der Vereinten Nationen iiber Klimadnderungen (COP 21) fordert die Bemithungen der
Union, den Gebdudebestand zu dekarbonisieren. Da beinahe 50 % des Endenergieverbrauchs der Union auf das
Heizen und Kithlen entfallen, und davon wiederum 80 % in Gebiduden verwendet werden, ist die Verwirklichung
der Energie- und Klimaziele der Union mit deren Anstrengungen zur Renovierung der Gebiudebestinde
verkniipft, bei denen der Energieeffizienz Vorrang eingerdumt, der Grundsatz ,Energieeffizienz an erster Stelle
angewendet und der Einsatz erneuerbarer Energiequellen in Betracht gezogen wird.

(4)  In ihrer Mitteilung iiber Energieeffizienz und ihren Beitrag zur Energieversorgungssicherheit und zum Rahmen fiir
die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (¥), in ihrer Mitteilung iiber eine Rahmenstrategie fiir eine krisenfeste
Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie (°) und in ihrer Mitteilung iiber eine europdische
strategische, langfristige Vision fiir eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfihige und klimaneutrale
Wirtschaft (°) hob die Kommission hervor’ wie wichtig die Energieeffizienz und die Rolle des Bausektors fiir die
Verwirklichung der Energie- und Klimaziele der Union und fiir den Ubergang zu sauberer Energie sind. In der
letztgenannten Mitteilung wird betont, dass Mafnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz eine zentrale Rolle
dabei spielen sollten, bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen und den Energieverbrauch gegeniiber
2005 um die Hilfte zu senken.

() Richtlinie 2012/27/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Anderung der
Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABL L 315 vom
14.11.2012,S. 1).

() Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Anderung der Richtlinie
2012(27 [EU zur Ener; 1eefflzlenz (ABL.L 328 vom 21.12.2018, S. 210).

(*) Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europalschen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Forderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82).

(*) Folgenabschitzung als Begleitunterlage zur Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament und den Rat iiber Energieeffizienz
und ihren Beitrag zur Energieversorgungssicherheit und zum Rahmen fir die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (SWD(2014) 255
final).

(*) Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss
der Regionen und die Europdische Investitionsbank iiber eine Rahmenstrategie fiir eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunfts-
orientierten Klimaschutzstrategie (COM(2015) 80 final).

(®) Mitteilung der Kommission an das Europiische Parlament, den Europiischen Rat, den Rat, den Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europdische Investitionsbank iiber einen sauberen Planeten fiir alle — Eine
Europdische strategische, langfristige Vision fiir eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfihige und klimaneutrale Wirtschaft (COM
(2018) 773 final).
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(5)  Die vollstindige Umsetzung und Durchsetzung der bestechenden Rechtsvorschriften im Energiebereich gilt als
hochste Prioritit bei der Verwirklichung der Energieunion.

(6)  Die Richtlinie 2010/31/EU des Europiischen Parlaments und des Rates () (im Folgenden ,EPBD“) bildet
zusammen mit der Richtlinie 2009/125/EG des Europdischen Parlaments und des Rates () und der Verordnung
(EU) 2017/1369 des Europdischen Parlaments und des Rates (°) die wichtigsten Rechtsgrundlagen zur
Verbesserung der Energieeffizienz von Gebduden im Rahmen der Energieeffizienzziele fir 2030. Mit der EPBD
werden zwei einander erginzende Ziele verfolgt, nimlich die Renovierung bestehender Gebdude bis 2050 zu
beschleunigen und die Modernisierung aller Gebdude durch Ausstattung mit intelligenten Technologien sowie eine
deutlichere Verkniipfung mit sauberer Mobilitit zu fordern.

(7) 2018 wurde die EPBD durch die Richtlinie (EU) 2018/844 des Europiischen Parlaments und des Rates (1)
gedndert, um die Gebduderenovierung in der Union zu beschleunigen.

(8)  Damit die Union hohere Renovierungsquoten erreichen und aufrechterhalten kann, sind angemessene Finan-
zierungsinstrumente zur Beseitigung von Fehlentwicklungen des Marktes, ausreichend Arbeitskrifte mit den
richtigen Qualifikationen und die Erschwinglichkeit fiir alle Biirgerinnen und Biirger von entscheidender
Bedeutung. Fiir die Modernisierung von Gebduden bedarf es eines integrierten Ansatzes und der Kohirenz
zwischen allen relevanten Politikbereichen unter Einbeziehung aller Interessentriger, wobei auch die Aspekte
Sicherheit, Erschwinglichkeit, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft zu beriicksichtigen sind.

(9)  Durch die Anderungen der EPBD wird ein klarer Weg aufgezeigt, durch den bis 2050 ein Bestand an
emissionsarmen und -freien Gebduden in der Union geschaffen werden kann, gestiitzt auf nationale Fahrpline mit
Zwischenzielen und nationalen Fortschrittsindikatoren sowie Offentliche und private Finanzierung und
Investitionen. Es bedarf nationaler langfristiger Renovierungsstrategien mit einer soliden Finanzierungsgrundlage
im Einklang mit den Anforderungen des Artikels 2a der EPBD, um bis 2050 fur die Renovierung bestehender
Gebiude hin zu einem in hohem Mafle energieeffizienten und dekarbonisierten Gebdudebestand zu sorgen und
so den kosteneffizienten Umbau aller bestehenden Gebdude in Niedrigstenergiegebdude zu erleichtern.

(10) Neben steigenden Renovierungsquoten ist eine unionsweite, anhaltende Zunahme von umfassenden
Renovierungen erforderlich. Gemif§ Artikel 2a der EPBD miissen nationale Strategien mit klaren Leitlinien und
messbaren, gezielten Malnahmen festgelegt und der gleichberechtigte Zugang zu Finanzierungsmitteln gefordert
werden, unter anderem fiir die Segmente des nationalen Gebdudebestands mit der schlechtesten Energieeffizienz,
fur von Energiearmut betroffene Verbraucher, fiir sozialen Wohnungsbau und fur Haushalte, die mit dem
Dilemma divergierender Anreize konfrontiert sind, wobei auch der Erschwinglichkeit Rechnung getragen werden
muss.

(11) Um zu gewihrleisten, dass finanzielle Mafnahmen in Bezug auf die Energieeffizienz bestmoglich fiur die
Gebduderenovierung genutzt werden, ist in der EPBD nun vorgeschrieben, dass diese finanziellen Mafnahmen an
die Qualitit der Renovierungsarbeiten im Hinblick auf die mit der Renovierung angestrebten oder erzielten
Energieeinsparungen gebunden sind. Durch nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Anforderungen des
Artikels 10 der EPBD muss gewdhrleistet werden, dass die finanziellen Mafinahmen in Bezug auf die
Energieeffizienz an die Gesamtenergieeffizienz, an das Zertifizierungs- oder Qualifikationsniveau, an ein
Energieaudit oder an die durch die Renovierung erzielte Verbesserung gebunden sind, die durch den Vergleich der
Ausweise iber die Gesamtenergieeffizienz vor und nach der Renovierung, durch Heranziehung von
Standardwerten oder durch eine andere transparente und verhiltnisméfige Methode bewertet werden sollte.

(12) Es werden hochwertige Daten iiber den Gebdudebestand benotigt, die teilweise aus den Datenbanken fiir
Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz gewonnen werden konnen, die gegenwirtig in nahezu allen
Mitgliedstaaten entwickelt und verwaltet werden. Diese Datenbanken konnen zur Uberpriifung der Einhaltung der
Anforderungen sowie zum Erstellen von Statistiken iiber den regionalen oder nationalen Gebiudebestand
verwendet werden. Es sind Mafnahmen zur Umsetzung des Artikels 10 erforderlich, um Daten iiber den
gemessenen oder berechneten Energieverbrauch bestimmter Gebiude sammeln und aggregierte anonymisierte
Daten zur Verfiigung stellen zu konnen.

(13) Durch die Anderungen der EPBD wird auch der allgemeine Rahmen fiir die Berechnung der Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden aktualisiert. Die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Anforderungen des
gednderten Anhangs I der EPBD miissen Transparenz und Kohdrenz gewdahrleisten.

() Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
(ABL.L153vom 18.6.2010, S. 13).

() Richtlinie 2009/125/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fiir die
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABL L 285 vom 31.10.2009,
S.10).

() Verordnung (EU) 2017/1369 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens fir die
Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU (ABI. L 198 vom 28.7.2017, S. 1).

(") Richtlinie (EU) 2018/844 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Anderung der Richtlinie 2010/31/EU iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und der Richtlinie 2012/27EU iiber Energieeffizienz (ABL L 156 vom 19.6.2018, S. 75).
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(14) Die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Anforderungen des iiberarbeiteten Artikels 20 Absatz 2 der
EPBD miissen vorsehen, dass die Eigentiimer oder Mieter von Gebduden oder Gebdudeteilen mehr Informationen
erhalten und dass diese mittels zuginglicher und transparenter Beratungsinstrumente bereitgestellt werden.

(15) Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2018/844 bis zum 10. Mirz 2020 in Kraft zu setzen.

(16) Die vollstindige Umsetzung und wirksame Anwendung der gednderten EPBD ist entscheidend, um die Energieeffi-
zienzziele fiir 2030 erreichen zu konnen und die Union zur vollstindigen Dekarbonisierung der nationalen
Gebiudebestinde bis 2050 zu befahigen.

(17) Die EPBD iiberldsst den Mitgliedstaaten einen grofen Ermessensspielraum bei der Ausarbeitung ihrer
Bauvorschriften und bei der Umsetzung der technischen Vorschriften fiir Renovierungen, Gebaudezertifikate und
gebidudetechnische Systeme, um diese bestmoglich auf die klimatischen Bedingungen und den Gebiudebestand in
den einzelnen Lindern abzustimmen. Mit dieser Empfehlung sollen der Inhalt dieser technischen Vorschriften und
die verschiedenen Moglichkeiten zum Erreichen der mit der Richtlinie verfolgten Ziele erliutert werden.
Auflerdem werden darin Erfahrungen und bewihrte Verfahren der Mitgliedstaaten vorgestellt, von denen die
Kommission Kenntnis erhalten hat.

(18) Die Kommission ist entschlossen, bei der Umsetzung und wirksamen Anwendung der EPBD eng mit den
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zweck wurde die vorliegende Empfehlung ausgearbeitet, um
niher zu erldutern, wie bestimmte Vorschriften der EPBD zu verstehen sind und wie sie auf nationaler Ebene am
besten angewendet werden konnen. In erster Linie soll in allen Mitgliedstaaten fiir ein einheitliches Verstandnis
bei der Ausarbeitung der jeweiligen Umsetzungsmafinahmen gesorgt werden. Diese Empfehlung dndert nichts an
der Rechtswirkung der EPBD und lasst die verbindliche Auslegung der EPBD, wie sie der Gerichtshof festgelegt
hat, unberiihrt. Gegenstand dieser Empfehlung sind die Aspekte der EPBD, die zwar komplex und schwer
umzusetzen sind, sich aber erheblich auf die Energieeffizienz von Gebduden auswirken konnen. Die vorliegende
Empfehlung betrifft vor allem die Bestimmungen zur Renovierung von Gebiuden und bezieht sich auf die
Artikel 2a, 10 und 20 sowie Anhang I der EPBD, die Bestimmungen zu langfristigen Renovierungsstrategien, Fi-
nanzierungsmechanismen, Anreizen und Informationen sowie zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebiuden enthalten. Die Bestimmungen der EPBD zur Modernisierung und zu gebdudetechnischen Systemen sind
Gegenstand einer gesonderten Empfehlung.

(19) Daher sollte den Mitgliedstaaten mit dieser Empfehlung ermoglicht werden, die Gesamtenergieeffizienz ihres
renovierten Gebdudebestands erheblich zu verbessern —

HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN:

1. Die Mitgliedstaaten sollten bei der Umsetzung der Anforderungen gemif der Richtlinie (EU) 2018/844 die Leitlinien
im Anhang dieser Empfehlung befolgen.

2. Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

3. Die Empfehlung wird im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlicht.

Briissel, den 8. Mai 2019

Fiir die Kommission
Miguel ARIAS CANETE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1. EINLEITUNG

Die Richtlinie 2010/31/EU (,Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden®) sicht vor, dass die
Mitgliedstaaten langfristige Renovierungsstrategien annehmen und Mindestanforderungen an die Gesamtener-
gieeffizienz von neu errichteten Gebduden und von bestehenden Gebduden, die einer grofleren Renovierung
unterzogen werden, festlegen.

Die Richtlinie 2012/27/EU (Richtlinie zur Energieeffizienz*) enthidlt Bestimmungen iiber die Gebiudere-
novierung und iber langfristige Strategien fur die Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung des
nationalen Gebiudebestands.

Die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und die Richtlinie zur Energieeffizienz wurden
durch die Richtlinie (EU) 2018/844 gedndert, die am 9. Juli 2018 in Kraft trat. In Artikel 2a der Richtlinie
tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden ist ein Rahmen fiir langfristige Renovierungsstrategien
festgelegt, um die Renovierung des nationalen Gebdudebestands zur Umwandlung in einen in hohem MafSe
energieeffizienten und dekarbonisierten Gebdudebestand bis 2050 zu unterstiitzen und so den kostenef-
fizienten Umbau bestehender Gebdude in Niedrigstenergiegebdude zu erleichtern. Nach dieser Richtlinie
werden die Strategien durch Finanzmechanismen fir die Mobilisierung von Investitionen in die Gebdudere-
novierung unterstiitzt, die zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind.

Nach Artikel 10 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden miissen politische Strategien
und Mafinahmen:

a) die auf Energieeffizienzverbesserungen abzielenden finanziellen Mafinahmen im Rahmen der Renovierung
von Gebduden von den angestrebten oder erzielten Energieeinsparungen abhingig machen;

b) die Sammlung von Daten iiber den gemessenen oder berechneten Energieverbrauch bestimmter Gebiude
erlauben; und

c) aggregierte anonymisierte Daten verfiigbar machen.

Nach Artikel 20 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden miissen den Eigentiimern oder
Mietern von Gebduden oder Gebaudeteilen Informationen mittels zugénglicher und transparenter Beratungsin-
strumente zur Verfiigung gestellt werden.

In der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden ist ein gemeinsamer allgemeiner Rahmen fiir
die Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden festgelegt, einschlieflich der zu verwendenden
Indikatoren und Berechnungen. Diese Leitlinien unterstiitzen die korrekte Umsetzung in die nationalen und
regionalen Rechtsrahmen. Sie geben die Ansichten der Kommission wieder. Sie dndern die Rechtswirkungen
der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden nicht und lassen die rechtlich bindende
Auslegung der Artikel 2a, 10 und 20 sowie des Anhangs I der Richtlinie durch den Gerichtshof der
Europdischen Union unberiihrt.

2. LANGFRISTIGE RENOVIERUNGSSTRATEGIEN
2.1. Ziel

Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, eine langfristige Renovierungsstrategie fir den nationalen
Gebdudebestand festzulegen, wurde aus der Richtlinie zur Energieeffizienz in die Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden iibertragen. Mit Artikel 1 der Richtlinie (EU) 2018/844 wurde ein neuer
Artikel 2a iber langfristige Renovierungsstrategien in die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden eingefiigt, und Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz, der vorsah, dass die Mitgliedstaaten eine
langfristige Strategie zur Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung des nationalen Gebidudebestands
festlegen, wurde aufgehoben.

Die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sieht nun Folgendes vor:
a) eine stirkere Gewichtung der Verringerung von Energiearmut und
b) die Beriicksichtigung der folgenden Punkte:

i) Gesundheit, Sicherheit und Luftqualitit,

i) Initiativen zur Forderung intelligenter Technologien sowie zur Forderung von Kompetenzen und
Ausbildung,

iii) Strategien, die auf die Segmente des nationalen Gebdudebestands mit der schlechtesten Leistung
ausgerichtet sind,
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iv) ,divergierende Anreize®, (')
v) Fille von Marktversagen und
vi) offentliche Gebiude.

Es wird erwartet, dass wirksame langfristige Renovierungsstrategien die kosteneffiziente Renovierung
bestehender Gebdude (mit derzeit geringer Renovierungsquote) beschleunigen und eine Zunahme umfassender
Renovierungen sicherstellen werden. Eine Strategie ist kein Selbstzweck, sondern ein Ausgangspunkt fiir
stirkere Mafnahmen.

2.2. Anwendungsbereich

Die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden erweitert den Anwendungsbereich der
langfristigen Renovierungsstrategien der Mitgliedstaaten. Wie die Strategien, die nach Artikel 4 der Richtlinie
zur Energieeffizienz festgelegt wurden, gelten auch langfristige Renovierungsstrategien fiir den nationalen
Bestand an offentlichen und privaten Wohn- und Nichtwohngebduden. In der gednderten Richtlinie tiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden werden jedoch neue und weiter gefasste Verpflichtungen eingefithrt und
neue Bereiche fiir politische Strategien und Manahmen festgelegt, die bei langfristigen Renovierungsstrategien
beriicksichtigt werden sollten.

Nach Artikel 2a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden miissen die Mitgliedstaaten unter
anderem:

a) eine umfassende Strategie festlegen, die auf das Erreichen eines in hohem Mafle energieeffizienten und
dekarbonisierten Gebdudebestands bis 2050 und eines kosteneffizienten Umbaus bestehender Gebdude in
Niedrigstenergiegebaude ausgerichtet ist;

b) einen Fahrplan mit Mafnahmen, messbaren Fortschrittsindikatoren und indikativen Meilensteine fur 2030,
2040 und 2050 erstellen;

¢) eine offentliche Anhérung zu der Strategie durchfithren, bevor diese bei der Kommission eingereicht wird,
und Vorkehrungen fiir weitere inklusive Anhorungen wihrend der Umsetzung der Strategie treffen;

d) den Zugang zu Mechanismen durch intelligente Finanzierung erleichtern, um die Mobilisierung von
Investitionen zu unterstiitzen; und

e) ihre Strategie als Bestandteil ihres endgiiltigen (%) integrierten nationalen Energie- und Klimaplans (%)
einreichen und Informationen iiber die Umsetzung in ihren integrierten nationalen Energie- und Klimafort-
schrittsberichten vorlegen.

2.3. Verpflichtung zur Festlegung einer umfassenden Strategie, um bis 2050 einen in hohem
Mafe dekarbonisierten Gebiudebestand zu erreichen

2.3.1.  Obligatorische Komponenten der langfristigen Renovierungsstrategie

Die langfristigen Renovierungsstrategien der Mitgliedstaaten sollten bestehende Komponenten (siche Artikel 4
der Richtlinie zur Energieeffizienz) und neue Komponenten (siche Artikel 2a der Richtlinie tber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden) umfassen. Jede langfristige Renovierungsstrategie muss nun die
nachstehenden Komponenten umfassen.

2.3.1.1. Uberblick iiber den nationalen Gebiudebestand — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe a der
Richtlinie @iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Artikel 4 Buchstabe a der Richtlinie zur Energieeffizienz sah bereits vor, dass ein Uberblick iiber den
nationalen Gebdudebestand den Ausgangspunkt fiir die langfristigen Renovierungsstrategien bildet.

Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sieht vor, dass
jede langfristige Renovierungsstrategie ,einen Uberblick iiber den nationalen Gebdudebestand, sofern
angemessen auf der Grundlage statistischer Stichproben und des erwarteten Anteils renovierter Gebiude im
Jahr 2020 [umfasst]“.

(") Aus Sicht von Eigentiimern und Mietern von Gebduden sowie innerhalb von Eigentiimergemeinschaften konnen ,divergierende Anreize*
bestehen, wenn der Nutzen oder die Einsparungen infolge von energetischen Nachriistungen oder Energieeffizienzmafnahmen nicht
vollstindig der Partei zugutekommen, die die betreffenden Mainahmen bezahlt.

() Abweichend davon ist die erste langfristige Renovierungsstrategie der Kommission bis zum 10. Mérz 2020 (Ende der Frist fur die
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/844) zu iibermitteln. Danach sind die langfristigen Renovierungsstrategien gemeinsam mit dem
endgiiltigen nationalen Energie- und Klimaplan einzureichen.

() Artikel 3 der Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates iiber das Governance-System fiir die Energieunion und fiir den
Klimaschutz (,Governance-Verordnung®).
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Der erwartete Anteil renovierter Gebdude kann auf verschiedene Weise ausgedriickt werden, zum Beispiel:
a) als prozentualer Anteil (%),

b) als absolute Zahl oder

¢) in m? renovierter Fliche je Gebadudetyp.

Im Interesse einer hoheren Genauigkeit konnte auch die Renovierungsintensitit (z. B. ,leicht®, ,mittel* und
y2umfassend) beriicksichtigt werden Der Umbau in Niedrigstenergiegebdude konnte ein weiterer Indikator
sein. (*) Generell sollte eine ,umfassende Renovierung“ zu einer hoheren Energie- und Treibhausgaseffizienz
beitragen.

Der ,erwartete Anteil“ soll nicht ein verbindliches Ziel sein, sondern ein Zahlenwert, der die voraussichtliche
Quote abgeschlossener Gebduderenovierungen im Jahr 2020 realistisch darstellt. Entsprechend der
Anforderung, indikative Meilensteine fiir 2030, 2040 und 2050 bereitzustellen, konnen Mitgliedstaaten auch
den erwarteten Anteil fir diese Jahre nennen.

2.3.1.2. Kosteneffiziente Konzepte fiir Renovierungen — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe b der
Richtlinie éiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Artikel 4 Buchstabe b der Richtlinie zur Energieeffizienz sah bereits vor, dass die Mitgliedstaaten
kostenwirksame Renovierungskonzepte je nach Gebaudetyp und Klimazone ermitteln.

Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sieht vor, dass
jede langfristige Renovierungsstrategie ,die Ermittlung kosteneffizienter Konzepte fiir Renovierungen je nach
Gebdudetyp und Klimazone [umfasst], wobei gegebenenfalls potenzielle einschligige Auslosepunkte im
Lebenszyklus des Gebdudes beriicksichtigt werden sollten”.

In Erwigungsgrund 12 der Richtlinie (EU) 2018/844 wird erldutert, dass ein Auslosepunkt ein ,[glinstiger
Zeitpunkt] im Lebenszyklus eines Gebidudes, zum Beispiel im Hinblick auf Kosteneffizienz oder Betriebs-
storungen” fiir ,Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz ist.

Beispiele fiir Auslosepunkte sind:

a) eine Transaktion (z. B. der Verkauf, die Vermietung () oder die Verpachtung eines Gebdudes, seine
Refinanzierung oder eine Nutzungsinderung),

b) eine Renovierung (z. B. eine bereits geplante umfassendere Renovierung, die die Energieeffizienz nicht
betrifft) (°) oder

¢) eine Katastrophe/ein Vorfall (z. B. Brand, Erdbeben, Uberschwemmung) ().

Fir bestimmte Gebdude gelten Auslosepunkte moglicherweise nicht, daher auch die Einschrinkung
»,gegebenenfalls®.

Durch die Verkniipfung von Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz mit Auslosepunkten sollte
sichergestellt werden, dass Energieeffizienzmanahmen in den spiteren Phasen des Lebenszyklus eines
Gebdudes nicht vernachldssigt oder unterlassen werden. Die verstirkte Beriicksichtigung der Energieeffizienz
an den Auslosepunkten sollte die Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Renovierungsmoglichkeiten sowie
mogliche Synergien mit anderen Manahmen erhéhen.

Auslosepunkte konnen zu kosteneffizienten Renovierungen fithren, wenn bei gleichzeitiger Durchfithrung
energetischer Renovierungen mit anderen erforderlichen Arbeiten oder mit sonstigen geplanten Renovierungen
Skaleneffekte zum Tragen kommen.

(*) Die folgenden Kategorien fiir die Renovierungsintensitit wurden im Rahmen der Beobachtungsstelle fiir den EU-Geb4udebestand auf

Grundlage der Primarenergieeinsparungen erarbeitet:

— leicht (weniger als 30 %);

— mittel (zwischen 30 % und 60 %); und

— umfassend (mehr als 60 %).

Der Umbau zu Niedrigstenergiegebduden ist nicht anhand eines spezifischen Grenzwerts fiir die Primirenergieeinsparungen definiert,
sondern entsprechend den amtlichen nationalen Definitionen fiir den Umbau zu Niedrigstenergiegebduden.

(*) In Erwigungsgrund 9 der Richtlinie (EU) 2018844 werden Mitgliedstaaten aufgefordert, Anforderungen fiir ein bestimmtes Energieeffi-
zienzniveau fiir Mietobjekte im Einklang mit den Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz einzufithren oder weiterhin anzuwenden.
Mit dieser Art von Mafnahme, die iiber die Anforderungen der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden hinausginge,
wiirde eine Anforderung eingefiihrt, die Gebdude mit der schlechtesten Leistung vor der Vermietung zu renovieren.

(°) Beispielsweise Renovierungen zur Verbesserung der Zuganglichkeit fiir Personen mit eingeschrankter Mobilitit, zur Verbesserung der
Gebidudesicherheit (z. B. im Hinblick auf ein Brand-, Uberschwemmungs— oder Erdbebenrisiko oder auf elektrische Risiken) oder zur
Entfernung von Asbest.

(') Manahmen nach einer Katastrophe oder einem Vorfall konnen dringlich und/oder provisorisch sein. Es sollten jedoch trotzdem
Bemithungen unternommen werden, Energieeffizienzanforderungen zu beriicksichtigen. Die Mitgliedstaaten konnten in Erwigung
zichen, Anreize fiir Versicherungsunternehmen zu schaffen, damit diese ihre Kunden iiber verfiigbare Finanzierungsinstrumente
informieren (auch im Interesse einer Senkung ihrer Kosten infolge von Naturkatastrophen oder Unfillen).
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2.3.1.3. Strategien und Mafnahmen fir umfassende Renovierungen — Artikel 2a Absatz 1

Buchstabe ¢ der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Bereits nach Artikel 4 Buchstabe ¢ der Richtlinie zur Energieeffizienz mussten die Mitgliedstaaten sicherstellen,
dass die langfristigen Renovierungsstrategien politische Strategien und Mafnahmen umfassen, um
kostenwirksame umfassende Renovierungen von Gebduden anzuregen, einschlieflich umfassender
Renovierungen in mehreren Stufen.

Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe ¢ der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeftizienz von Gebduden sieht vor, dass
jede langfristige Renovierungsstrategie ,Strategien und Maffnahmen [umfasst], um kosteneffiziente umfassende
Renovierungen von Gebiuden, einschlieflich umfassender Renovierungen in mehreren Stufen, anzuregen und
um gezielte kosteneftiziente Mafsnahmen und Renovierungen zu unterstiitzen, beispielsweise durch Einfithrung
eines optionalen Systems von Gebaduderenovierungspassen®.

Umfassende Renovierungen sind Renovierungen, die eine Modernisierung bewirken, in deren Folge sowohl der
Verbrauch an gelieferter Energie als auch der Gesamtenergieverbrauch eines Gebdudes im Vergleich zum
Verbrauch vor der Renovierungsmaffnahme erheblich abnimmt und infolgedessen eine sehr hohe Gesamtener-
gieeffizienz erreicht wird. (¥) Nach dem Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, das mit dem Bericht
der Kommission Finanzielle Forderung der Energieeffizienz von Gebduden (°) aus dem Jahr 2013 vorgelegt wurde,
konnen Renovierungen, die zu erheblichen Effizienzverbesserungen fiihren (typischerweise um mehr als 60 %),
als umfassende Renovierungen angesehen werden.

In der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden werden Gebduderenovierungspisse als Beispiel
fir eine Mafinahme genannt, durch die die Mitgliedstaaten gezielt kosteneffiziente Renovierungen und
umfassende Renovierungen in mehreren Stufen unterstiitzen konnen. Die Richtlinie @iber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebiduden fihrt nicht spezifisch aus, wie ein Gebduderenovierungspass aussieht, aber an
anderer Stelle (') wurde eine Reihe gemeinsamer Komponenten genannt, die als Beispiele herangezogen
werden konnen: Es handelt sich um ein Dokument in elektronischer oder Papierform, in dem ein langfristiger
Fahrplan (iiber 15-20 Jahre) fiir die schrittweise Renovierung (idealerweise mit moglichst wenigen Schritten)
eines bestimmten Gebidudes dargestellt ist, der das Ergebnis eines Vor-Ort-Energieaudits sein kann, das
bestimmte Qualitdtskriterien erfillt und in dem relevante Mafnahmen und Renovierungen zur etwaigen
Verbesserung der Energieeffizienz beschrieben werden. (1)

2.3.1.4. Strategien und Mafnahmen fiir die Gebdude mit der schlechtesten Leistung und zur

Verringerung der Energiearmut — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Nach Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden muss jede
langfristige Renovierungsstrategie ,einen Uberblick iiber die Strategien und Manahmen [umfassen], die auf die
Segmente des nationalen Gebaudebestands mit der schlechtesten Leistung, divergierende Anreize und Fille von
Marktversagen ausgerichtet sind, sowie eine Darstellung der einschligigen nationalen Maflnahmen, die zur
Verringerung der Energiearmut beitragen*.

Dies ist eine neue Komponente, die in Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz nicht enthalten war. Die
langfristigen Renovierungsstrategien der Mitgliedstaaten miissen nun einen Uberblick iiber politische Strategien
und Mafinahmen enthalten, die auf die folgenden Aspekte ausgerichtet sind:

a) die Segmente des nationalen Gebiudebestands mit der schlechtesten Leistung,
b) divergierende Anreize; (*3)
c) Fille von Marktversagen und

d) die Verringerung der Energiearmut.

(®) Erwagungsgrund 16 der Richtlinie zur Energieeffizienz.
() Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen (SWD(2013) 143 final), begleitend zum Bericht der Kommission an das Europdische

Parlament Finanzielle Forderung der Energieeffizienz von Gebduden (COM(2013) 225 final).

(") Siehe Bericht des Buildings Performance Institute Europe aus dem Jahr 2016; http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-

Passport-Report_2nd-edition.pdf.

(") Artikel 19a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sieht vor, dass die Kommission bis 2020 eine

(12

Machbarkeitsstudie iiber die Moglichkeiten und den Zeitplan fir die Einfithrung eines optionalen Gebauderenovierungspasses in dieser
Form als Erginzung zum Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz anfertigt. Die Studie wird einen ausfithrlichen Uberblick iiber
bestehende Gebaduderenovierungspass-Programme geben.

Artikel 19 der Richtlinie zur Energieeffizienz sicht bereits vor, dass die Mitgliedstaaten ,unbeschadet der Grundprinzipien des
Eigentums- und Mietrechts der Mitgliedstaaten geeignete Mafinahmen zur Beseitigung rechtlicher und sonstiger Hemmnisse fiir die
Energiceffizienz [beurteilen und falls erforderlich ergreifen], insbesondere in Bezug auf die Aufteilung von Anreizen zwischen dem
Eigentiimer und dem Mieter eines Gebdudes oder zwischen den Eigentiimern, damit diese Parteien nicht deshalb, weil ihnen die vollen
Vorteile der Investition nicht einzeln zugutekommen oder weil Regeln fiir die Aufteilung der Kosten und Vorteile untereinander fehlen,
davon abgehalten werden, Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz vorzunehmen, die sie ansonsten getitigt hitten; dies gilt
auch fir nationale Vorschriften und Maflnahmen zur Regelung der Entscheidungsfindung bei Grundstiicken mit mehreren
Eigentiimern®.


http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Building-Passport-Report_2nd-edition.pdf
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Der Uberblick sollte mindestens eine kurze Beschreibung der einzelnen Strategien und Manahmen, ihres
Anwendungsbereichs und ihrer Laufzeit, der zugewiesenen Mitte]l und der erwarteten Auswirkungen
beinhalten.

Die Mitgliedstaaten miissen die Segmente des nationalen Gebiudebestands mit der schlechtesten Leistung
ermitteln, indem sie beispielsweise:

a) einen bestimmten Grenzwert, wie eine Kategorie der Gesamtenergiceffizienz (z. B. schlechter als ,D%)
festlegen,

b) einen Primirenergieverbrauchswert (ausgedriickt in kWh/m? pro Jahr) verwenden oder sogar
¢) sich auf Gebdude konzentrieren, die vor einem bestimmten Datum (z. B. vor 1980) gebaut wurden.

Im Zusammenhang mit ,divergierenden Anreizen“ werden die Mitgliedstaaten angeregt, den Bericht der
Gemeinsamen Forschungsstelle Overcoming the split-incentive barrier in the building sector (**) (,Uberwindung der
Barriere divergierender Anreize im Immobiliensektor) aus dem Jahr 2014 zu konsultieren.

Der Begriff ,Marktversagen“ bezeichnet eine Reihe von Problemen, die den Umbau des Gebdudebestands und
die ErschlieBung des Potenzials kosteneffizienter Energieeinsparungen tendenziell verzdgern. Dazu zdhlen
beispielsweise:

a) mangelnde Kenntnis des Energieverbrauchs und potenzieller Einsparungen,
b) eingeschrinkte Renovierungs- und Bautitigkeiten nach einer Krise,

c) fehlende attraktive Finanzierungsprodukte,

d) eingeschriankte Informationen iiber den Gebdudebestand und

e) die eingeschrinkte Akzeptanz effizienter und intelligenter Technologien. (%)

Die Beriicksichtigung der ,Energiearmut” in der gednderten Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden ist nicht neu. In der Richtlinie zur Energieeffizienz ist von ,Energiearmut® (Artikel 7 und
Erwigungsgrund 53 der Richtlinie zur Energieeffizienz) und ,Brennstoffarmut® (Erwdgungsgrund 49 derselben
Richtlinie) die Rede. Energiearmut ist auf das Zusammenwirken niedriger Einkommen, hoher Energieausgaben
und einer schlechten Gesamtenergieeffizienz von Wohngebduden zuriickzufithren; wirksame Mafnahmen zur
Verringerung der Energiearmut sollten daher neben sozialpolitischen Mafinahmen auch Energieeffizienz-
mafinahmen umfassen. Wihrend die Energiearmut in den langfristigen Renovierungsstrategien mehrerer
Mitgliedstaaten bereits thematisiert wird, ist in der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
nun vorgeschrieben, dass die langfristigen Renovierungsstrategien eine ,Darstellung der einschligigen
nationalen Maffnahmen, die zur Verringerung der Energiearmut beitragen®, enthalten miissen. (**)

Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden sieht in
Verbindung mit dem Erwdgungsgrund 11 der Richtlinie (EU) 2018/844 eine ausreichende Flexibilitat fiir die
Mitgliedstaaten dafiir vor, dass sie die Rechtsvorschriften entsprechend den nationalen Gegebenheiten
umsetzen konnen, ohne dass in ihre sozialpolitischen Kompetenzen eingegriffen wird. (1)

2.3.1.5. Strategien und Mafnahmen fiir 6ffentliche Gebdude — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe e der
Richtlinie @iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Nach Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden muss jede
langfristige Renovierungsstrategie ,Strategien und Mafinahmen, die auf simtliche offentlichen Gebaude
ausgerichtet sind“, umfassen.

Der Anwendungsbereich der langfristigen Renovierungsstrategien nach Artikel 4 der Richtlinie zur
Energieeffizienz umfasste bereits bestimmte 6ffentliche Gebiude. Artikel 2a der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden sieht nun jedoch vor, dass die langfristigen Renovierungsstrategien spezifische
Strategien und Mafinahmen umfassen, die auf simtliche offentlichen Gebiude ausgerichtet sind. Dies sollte
laufende Initiativen der Mitgliedstaaten zur Erfullung ihrer Verpflichtungen nach der Richtlinie tber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und der Richtlinie zur Energieeffizienz beinhalten. (/)

(") https:/[ec.europa.eufjrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/overcoming-split-incentive-barrier-building-sector

(") Folgenabschitzung zum Vorschlag fiir eine Richtlinie des europdischen Parlaments und des Rates zur Anderung der Richtlinie
2010/31/EU iiber Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (COM(2016) 765), Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen.

(") Wenn ein Mitgliedstaat zu der Erkenntnis gelangt, dass in seinem Hoheitsgebiet eine erhebliche Anzahl von Haushalten von
Energiearmut betroffen ist, muss er nach Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2018/1999 in seinen nationalen Energie-
und Klimaplan ein nationales Richtziel fur die Verringerung der Energiecarmut aufnehmen und im Rahmen der Jahresberichte die
Mafinahmen gegen Energiearmut beschreiben sowie die entsprechenden Fortschritte melden.

(") Der Erwidgungsgrund 11 der Richtlinie (EU) 2018/844 lautet: ,Der Notwendigkeit, die Energiearmut zu verringern, sollte entsprechend
den von den Mitgliedstaaten festgelegten Kriterien Rechnung getragen werden. Die Mitgliedstaaten beschreiben in ihren Renovierungsst-
rategien nationale Maffnahmen, die zur Verringerung der Energiearmut beitragen, haben dabei aber das Recht festzulegen, was sie als
einschldgige Manahmen ansehen.”

(") Nach den Artikeln 5 und 6 der Richtlinie zur Energieeffizienz haben die Mitgliedstaaten bereits Verpflichtungen hinsichtlich der
Gebdude im Eigentum der Zentralregierung und der von der Zentralregierung genutzten Gebiude sowie des Erwerbs von Gebiuden
durch die Zentralregierung.


https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/overcoming-split-incentive-barrier-building-sector
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Sowohl die Richtlinie zur Energieeffizienz als auch die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebiduden sehen vor, dass Behorden mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie frithzeitig Energieeffizienzver-
besserungen einfithren (siche insbesondere die fiir ,Gebdude offentlicher Einrichtungen® maflgeblichen
Artikel 5 und 6 der Richtlinie zur Energieeffizienz).

Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden hat jedoch
einen breiteren Anwendungsbereich als die Artikel 5 und 6 der Richtlinie zur Energieeffizienz, da er alle
offentlichen Gebdude und nicht nur ,Gebiude 6ffentlicher Einrichtungen (%) betrifft, die sich im Eigentum der
Zentralregierung befinden oder von ihr genutzt werden. Strategien und Mafinahmen nach Artikel 2a Absatz 1
Buchstabe e sollten beispielsweise Gebdude umfassen, die von lokalen oder regionalen Behorden genutzt (z. B.
gepachtet oder gemietet) werden, sowie Gebdude, die sich im Eigentum der Zentralregierung oder von
regionalen oder lokalen Behorden befinden, aber von diesen nicht notwendigerweise genutzt werden.

Im Gegensatz zu Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie zur Energieeffizienz (*%) sicht Artikel 2a der Richtlinie iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden keine Ausnahme von Kategorien offentlicher Gebdude vor.
Infolgedessen gilt dieser Artikel grundsitzlich fir Gebiude, die in bestimmten Mitgliedstaaten von der
Renovierungspflicht nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie zur Energieeffizienz ausgenommen sind. Viele der
in Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie zur Energieeffizienz genannten Gebdude konnen einen betrichtlichen
Beitrag zur Erreichung der nationalen Ziele leisten.

Finanzielle Mechanismen und Anreize sollten Investitionen von Behorden in einen energieeffizienten
Gebdudebestand fordern, zum Beispiel durch 6ffentlich-private Partnerschaften oder optionale Energieleistungs-
vertriage (Einsparcontracting) (*%) durch eine aufSerbilanzmifige Finanzierung nach den Rechnungslegungsvor-
schriften und Leitlinien von Eurostat (%').

2.3.1.6. Anreize fir die Verwendung intelligenter Technologien und fir den Aufbau von
Kompetenzen — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie Giber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden

Eines der Ziele der Uberarbeitung der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden bestand darin,
die Richtlinie hinsichtlich technologischer Entwicklungen wie intelligenten Gebdudetechnologien auf den
neuesten Stand zu bringen und die Einfithrung von Elektrofahrzeugen und anderen Technologien durch
spezifische Installationsanforderungen und durch die Gewihrleistung der erforderlichen Kompetenzen und des
erforderlichen Fachwissens von Baufachleuten zu erleichtern.

Nach Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden umfassen
die langfristigen Renovierungsstrategien ,einen Uberblick iiber die nationalen Initiativen zur Férderung
intelligenter Technologien und gut vernetzter Gebiude und Gemeinschaften sowie zur Forderung der
Kompetenzen und der Ausbildung in den Bereichen Bau und Energieeffizienz*.

Dies ist eine neue Komponente, die in Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz nicht enthalten war. Die
langfristigen Renovierungsstrategien der Mitgliedstaaten miissen nun einen Uberblick iiber nationale Initiativen
enthalten, die Folgendes fordern:

a) intelligente Technologien und gut vernetzte Gebdude und Gemeinschaften sowie
b) Kompetenzen und Ausbildung in den Bereichen Bau und Energieeffizienz.

Der Uberblick sollte mindestens eine kurze Beschreibung der einzelnen Initiativen, ihres Anwendungsbereichs
und ihrer Laufzeit, der zugewiesenen Mittel und der erwarteten Auswirkungen beinhalten.

(%) ,Offentliche Stellen” sind in Artikel 2 Absatz 8 der Richtlinie zur Energieeffizienz definiert als ,6ffentliche Auftraggeber im Sinne der
Richtlinie 2004/18/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 31. Marz 2004 iiber die Koordinierung der Verfahren zur
Vergabe offentlicher Bauauftrige, Lieferauftrige und Dienstleistungsauftrage (ABL. L 134 vom 30.4.2004, S. 114).

(") Nach Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie zur Energieeffizienz konnen Mitgliedstaaten beschliefen, die in Absatz 1 genannten
Anforderungen bei den folgenden Gebaudekategorien nicht festzulegen oder anzuwenden:

a) Gebdude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts
offiziell geschiitzt sind, soweit die Einhaltung bestimmter Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz eine
unannehmbare Verinderung ihrer Eigenart oder ihrer dufSeren Erscheinung bedeuten wiirde;

b) Gebidude, die sich im Eigentum der Streitkrifte oder der Zentralregierung befinden und Zwecken der nationalen Verteidigung
dienen aufler Einzelunterkiinften oder Birogebduden der Streitkrifte und anderer Bediensteter der nationalen Verteidigungs-
behorden;

¢) Gebiude, die fiir Gottesdienst und religiose Zwecke genutzt werden.

(*) Erwdgungsgrund 16 der Richtlinie (EU) 2018/844.

(*") Im Mai 2018 haben Eurostat und die Europdische Investitionsbank ihren neuen praktischen Leitfaden fiir die statistische Behandlung
von Einsparcontracting veroffentlicht. Dieser unterstiitzt Behorden und Marktakteure dabei, die Bedingungen zu verstehen, unter denen
solche Vertrige als auflerbilanzmifig betrachtet werden konnen. Er unterstiitzt Behorden bei der Vorbereitung und Finanzierung von
Projekten durch die Mobilisierung  von  Privatkapital und  privatwirtschaftlichem  Fachwissen;  http://www.eib.
org/de/infocentre/publications/all/guide-to-statistical-treatment-of-epc.htm.


http://www.eib.org/de/infocentre/publications/all/guide-to-statistical-treatment-of-epc.htm
http://www.eib.org/de/infocentre/publications/all/guide-to-statistical-treatment-of-epc.htm
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Intelligente Gebdudetechnologien sind ein wesentlicher Bestandteil eines dekarbonisierten und dynamischeren
Energiesystems mit einem hoheren Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen, das auf die Erreichung der
EU-Zielvorgaben fiir Energieeffizienz und erneuerbare Energie bis 2030 und eines dekarbonisierten EU-
Gebiudebestands bis 2050 ausgerichtet ist. Nach Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie tiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden miissen die langfristigen Renovierungsstrategien Beschreibungen
nationaler Initiativen fir intelligente Technologien und fiir gut vernetzte Gebaude und Gemeinschaften
enthalten, die beispielsweise auf die folgenden Ziele ausgerichtet sein kénnen:

a) Erreichen einer hohen Energieeffizienz durch optimalen Betrieb des Gebdudes und Vereinfachung der
Wartung technischer Gebaudesysteme;

b) Stirkung der Rolle der bedarfsseitigen Flexibilitit bei der Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien im
Energiesystem und Sicherstellung, dass die Vorteile an die Verbraucher weitergegeben werden;

¢) Gewihrleistung, dass die Bediirfnisse der Nutzer des Gebiudes abgedeckt sind und dass die Nutzer wirksam
mit dem Gebdude interagieren konnen;

d) Beitrag zur Einfilhrung gut vernetzter Gebdude (*) und intelligenter Gemeinschaften, auch zur
Unterstiitzung biirgerzentrierter und auf offenen Standards basierender Losungen fiir intelligente Stidte.

Die Mitgliedstaaten konnen erwigen, Mafinahmen durchzufiihren, die zur Einfithrung von Ladepunkten und
Leitungsinfrastruktur fir Elektrofahrzeuge im Rahmen von Gebduderenovierungsprojekten anregen, selbst
wenn die Renovierung nicht als ,groflere Renovierung® im Sinne von Artikel 2 Absatz 10 der Richtlinie iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden zu betrachten ist.

Die Ausbildung von Energiefachleuten ist wesentlich fiir die Gewahrleistung des Wissenstransfers bei Themen,
die mit der Umsetzung der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden zusammenhingen. Nach
Artikel 17 der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeftizienz von Gebduden miissen die Mitgliedstaaten bereits die
unabhingige Erstellung des Ausweises iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sowie die Inspektion
von Heizungs- und Klimaanlagen durch qualifizierte undfoder zugelassene Fachleute sicherstellen. Die
langfristigen Renovierungsstrategien sollten einen Uberblick iiber die nationalen Initiativen enthalten, die die
Kompetenzen fordern, die Baufachleute bendtigen, um neue Techniken und Technologien in den Bereichen
Niedrigstenergiegebdude und energetische Renovierung anzuwenden.

2.3.1.7. Schidtzung der Energieeinsparungen und weiter reichender Vorteile — Artikel 2a Absatz 1
Buchstabe g der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Artikel 4 Buchstabe e der Richtlinie zur Energieeffizienz sah bereits vor, dass die langfristigen Renovierungsst-
rategien eine nachweisgestiitzte Schitzung der zu erwartenden Energieeinsparungen und weiter reichender
Vorteile enthalten.

Nach Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden muss jede
langfristige Renovierungsstrategie ,eine nachweisgestiitzte Schitzung der zu erwartenden Energieeinsparungen
und weiter reichender Vorteile, etwa in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Luftqualitdt* umfassen.

Die Anderung beinhaltet eine nicht erschépfende Liste der Arten von weiter reichenden Vorteilen, die in den
langfristigen Renovierungsstrategien beurteilt werden sollten. Bestimmte Maflnahmen zur Verbesserung der
Gesamtenergieeffizienz konnen auch zu einem gesunden Raumklima beitragen. Mafinahmen sollten
beispielsweise darauf ausgerichtet sein,

a) die illegale Entfernung von schidlichen Stoffen wie Asbest zu verhindern, (*)

b) die Einhaltung von Rechtsvorschriften iiber Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz und Sicherheit sowie
Emissionen zu erleichtern (**) und

¢) ein hoheres Niveau an Komfort und Wohlbefinden fiir die Gebiudenutzer zu fordern, z. B. durch
Sicherstellen einer vollstindigen und homogenen Dammung (), in Kombination mit der geeigneten
Installation und Einstellung technischer Gebdudesysteme (insbesondere Heizungs- und Klimaanlagen,
Liftungsanlagen sowie Gebdudeautomatisierung und -steuerung).

Zu den weiter reichenden Vorteilen konnen auch eine geringerer Krankenstand, niedrigere Gesundheitskosten,
eine groflere Arbeitsproduktivitit aufgrund besserer Arbeits- und Lebensbedingungen, mehr Arbeitsplitze in
der Baubranche sowie reduzierte Emissionen und eine giinstigere Lebensdauer-CO,-Bilanz (*) zéhlen.

(*) Gut vernetzte Gebaude sind Gebaude, die iiber eine Kommunikationsinfrastruktur verfiigen, die es ihnen ermdéglicht, wirksam mit ihrer
Umgebung zu interagieren.

(*) Eine Entfernung, die nicht die geltenden Anforderungen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit erfiillt.

(*) Erwdgungsgrund 14 der Richtlinie (EU) 2018/844.

(*) Siehe Verweis auf die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2009 in Erwagungsgrund 13 der Richtlinie (EU)
2018/844.

(*) CO,-Emissionen iiber die gesamte Lebensdauer des Gebaudes.
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Die Bewertung der mit Energieeffizienzmanahmen verbundenen potenziellen weiter reichenden Vorteile kann
auf nationaler Ebene einen ganzheitlicheren und stirker integrierten Ansatz ermdglichen und Synergieeffekte
aufzeigen, die mit anderen politischen Bereichen und idealerweise unter Einbeziehung anderer staatlicher
Behorden erreicht werden konnen, zum Beispiel der fiir Gesundheit, Umwelt, Finanzen und Infrastruktur
zustindigen Behorden.

Im Zusammenhang mit diesen Komponenten ist allgemein anerkannt, dass Anstrengungen zur Reduzierung
des Energieverbrauchs im Gebdudebetrieb iiblicherweise auch indirekte Folgen hinsichtlich der bei der
Herstellung von Bauprodukten und bei Bautitigkeiten entstehenden CO,-Emissionen mit sich bringen. Daher
sollte der Energieverbrauch im Alltagsbetrieb nicht isoliert betrachtet werden, da bei der CO,-Bilanz Kosten
und Nutzen der einzelnen Aspekte zwangsliufig miteinander zu verrechnen sind. Obwohl dies in der
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden nicht erortert wird, wiirde ein Ansatz unter
Betrachtung der gesamten Lebensdauer dazu beitragen, die insgesamt besten kombinierten Moglichkeiten fiir
die Reduzierung der Lebensdauer-CO,-Emissionen zu ermitteln und etwaige unbeabsichtigte Auswirkungen zu
vermeiden. Auflerdem trigt ein solcher Ansatz dazu bei, die kosteneffizienteste Losung zu finden. Ein CO,-
armes Gebidude ist letztendlich ein Gebiude, das die Ressourcennutzung optimiert und dadurch CO,-
Emissionen in der Bau- und Nutzungsphase iiber seine gesamte Lebensdauer begrenzt.

Eine Renovierung kann so durchgefithrt werden, dass unterschiedliche Bauprodukte oder -materialien getrennt
werden konnen, wenn das Gebdude das Ende seiner Lebensdauer erreicht oder wenn eine weitere grofere
Renovierung durchgefithrt wird. Dies ermdoglicht die Wiederverwendung oder das Recycling, wodurch die
Menge der Abrissabfille, die auf Deponien entsorgt werden, erheblich reduziert werden kann. Die
Méoglichkeiten der Kreislaufwirtschaft in der Zukunft hdngen direkt davon ab, wie die Renovierung
durchgefithrt wird, welche Materialien verwendet werden und wie sie eingebaut werden. Das Recycling von
Materialien kann sich positiv auf den Energieverbrauch auswirken, da die Herstellung primirer Bauprodukte
normalerweise mehr Energie erfordert als die Nutzung sekundirer Bauprodukte.

Dariiber hinaus konnte es sinnvoll sein, Maflnahmen zur Anpassung von Gebiuden an den Klimawandel
durchzufiihren (¥), etwa durch Installation von Sonnenschutzanlagen, die Gebdude bei Hitzewellen vor einer
Uberhitzung schiitzen und sich somit direkt auf den Energieverbrauch eines Gebiudes auswirken, da sie die
Notwendigkeit aktiver Kithlmafnahmen verringern (**). Auflerdem sollten bei neuen Gebiuden sowie bei
Gebiuden, die grofleren Renovierungen unterzogen werden, Zugangsbarrieren fur Menschen mit
Behinderungen vermieden und bestehende Zugangsbarrieren moglichst entfernt werden. (*)

Und schlieflich konnen die Mitgliedstaaten in ihrer nachweisgestiitzten Schitzung der Vorteile in Bezug auf
Gesundheit, Sicherheit und Luftqualitit die Auswirkungen der Mafnahmen anfithren, die sie nach Artikel 7
Absatz 5 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (*) durchgefithrt haben. Auferdem
konnen sie die Auswirkungen der Maffnahmen anfiihren, die sie nach Artikel 2a Absatz 7 der Richtlinie iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden durchgefithrt haben, der firr den Brandschutz und die Risiken im
Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivititen mafigeblich ist.

2.3.2.  Fahrplan — Artikel 2a Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Artikel 2a Absatz 2 der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden lautet:

,In seiner langfristigen Renovierungsstrategie erstellt jeder Mitgliedstaat einen Fahrplan mit Manahmen
und innerstaatlich festgelegten messbaren Fortschrittsindikatoren im Hinblick darauf, das langfristige Ziel
einer Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Union bis 2050 um 80-95 % im Vergleich zu 1990
zu erreichen, fur einen in hohem Mafle energieeffizienten und dekarbonisierten nationalen
Gebdudebestand zu sorgen und den kosteneffizienten Umbau bestehender Gebdude in Niedrigstenergiege-
bdude zu erleichtern. Der Fahrplan enthilt indikative Meilensteine fiir 2030, 2040 und 2050 sowie eine
Beschreibung, wie diese zum Erreichen der Energieeffizienzziele der Union nach der Richtlinie
2012/27[EU beitragen.”

(¥) Siehe die Mitteilung der Kommission ,Ein sauberer Planet fiir alle — eine europdische strategische, langfristige Vision fiir eine
wohlhabende, moderne, wettbewerbsfihige und klimaneutrale Wirtschaft“ (COM(2018) 773 final) mit einer begleitenden griindlichen
Analyse, die besonderes Augenmerk auf Gebiude und Energieeffizienzmaffnahmen legte: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies|
2050_en.

(*%) Siehe z. B. ,Overheating in buildings: adaptation responses* (,Uberhitzung in Gebauden: Manahmen zur Anpassung®) in ,Building
Research & Information® (https://www.tandfonline.com/loi/toc/rbri20/45/1).

(*) Die vorldufige Ubereinkunft aufgrund interinstitutioneller Verhandlungen, die am 19. Dezember 2018 iiber einen Vorschlag fiir eine
Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates iiber die Barrierefreiheitsanforderungen fiir Produkte und Dienstleistungen (COM
(2015) 0615 — C8-0387/2015-2015/0278(COD)) erreicht wurde, enthalt eine Reihe freiwilliger Barrierefreiheitsanforderungen fiir
das bauliche Umfeld. Zu den einschligigen Normungsauftriagen an CEN, Cenelec und ETSI gehoren der Auftrag M/420 zur Forderung
europdischer Zuginglichkeitskriterien in Bezug auf das bauliche Umfeld fiir die Vergabe offentlicher Auftrige und der Auftrag M/473
zur Einbeziehung des Konzepts ,Design fiir Alle* in einschldgige Normungsinitiativen.

(*") Mafnahmen fiir ein gesundes Raumklima, fiir den Brandschutz und zur Bekdmpfung von Risiken im Zusammenhang mit intensiven
seismischen Aktivitdten.


https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://www.tandfonline.com/loi/toc/rbri20/45/1
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Dies ist eine neue Komponente, die im Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz nicht enthalten war.

Das grundlegende Ziel besteht darin, einen in hohem Mafe energieeffizienten und vollstindig dekarbonisierten
Gebiudebestand zu erreichen; dies ist wesentlich fiir die Erreichung des EU-Ziels der Reduzierung von Treib-
hausgasemissionen. Der Begriff des ,dekarbonisierten“ Gebaudebestands ist in den EU-Rechtsvorschriften nicht
definiert, kann jedoch als ein Gebdudebestand betrachtet werden, dessen CO,-Emissionen auf null reduziert
wurden, indem der Energiebedarf reduziert wurde und sichergestellt wurde, dass der verbleibende Bedarf durch
CO,freie Energiequellen gedeckt wird. Dieser Ansatz ermdglicht verschiedene Wege zur Dekarbonisierung
unter Beriicksichtigung des nationalen Energiemixes, der Priferenzen, des Potenzials und der Merkmale des
jeweiligen Mitgliedstaats.

Da die Strategien eine langfristige Vision zur Erreichung eines Dekarbonisierungsziels bis 2050 enthalten
sollen, sollten die Mitgliedstaaten iiber eine einfache Ubersicht bestehender Mafinahmen (die die kurzfristigen
Komponenten darstellen) hinausgehen und eine langfristige Perspektive der zukiinftigen politischen Strategien
und Mafnahmen vermitteln. Der im neuen Artikel 2a festgelegte Rahmen fir den Fahrplan soll dazu
beitragen, dies zu erreichen.

Nach Artikel 2a Absatz 2 miissen die Fahrplane Folgendes enthalten:

a) messbare Fortschrittsindikatoren — dies konnen quantitative oder qualitative Variablen zur Messung der
Fortschritte bei der Erreichung des langfristigen Ziels sein, die Treibhausgasemissionen in der Union bis
2050 zu reduzieren und einen in hohem Mafle energieeffizienten und dekarbonisierten nationalen
Gebiudebestand zu gewdhrleisten. Diese Indikatoren konnen erforderlichenfalls tiberarbeitet werden; und

b) indikative Meilensteine — dies konnen quantitative oder qualitative Ziele sein. Die Mitgliedstaaten miissen
sindikative Meilensteine fiir 2030, 2040 und 2050 sowie eine Beschreibung, wie diese zum Erreichen der
Energieeffizienzziele der Union nach der Richtlinie 2012/27/EU beitragen*, bereitstellen.

Die Mitgliedstaaten konnen die Meilensteine und Indikatoren entsprechend den nationalen Besonderheiten
gestalten. Die Absicht besteht nicht darin, ein branchenspezifisches Ziel fiir die Baubranche zu schaffen oder
rechtsverbindliche Ziele festzulegen. Es bleibt den Mitgliedstaaten iiberlassen, die spezifischen Meilensteine
festzulegen und zu beschliefBen, ob sie diese Ziele fur die Baubranche rechtsverbindlich machen (und damit
tiber die Verpflichtungen nach der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden hinausgehen)
wollen. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch beriicksichtigen, dass die Festlegung ehrgeiziger und klarer
Meilensteine entscheidend dafiir ist, die Risiken und die Unsicherheiten fiir Investoren zu reduzieren und um
Interessengruppen und Wirtschaft einzubeziehen. Die Verfiigbarkeit konsistenter und zuverldssiger Daten ist
ein wichtiger Faktor fiir die Bestimmung messbarer Indikatoren.

Nach Artikel 2a Absatz 2 muss in der langfristigen Renovierungsstrategie angegeben sein, wie die Meilensteine
fir 2030, 2040 und 2050 zur Erreichung des vorrangigen indikativen Ziels beitragen, das die Mitgliedstaaten
nach Artikel 3 der Richtlinie zur Energieeffizienz festgelegt haben, da Gebiude einen Grundpfeiler der
Energieeffizienzstrategie bilden. Diese Informationen konnen es politischen Entscheidungstragern ermoglichen,
zukiinftige Energieeffizienzstrategien und geeignete Malnahmen zu gestalten.

In der nachstehenden Tabelle ist ein moglicher Rahmen fur die Festlegung von Indikatoren und Meilensteinen
dargestellt:

Indikatoren
. TR . I (mit dem Ziel der Reduzierung von Treibhausgas- Meilensteine
Artikel 2a der R;:rtllzm‘;zlilbcegbif di};zsamtenergwefﬁ- emissionen, der Dekarbonisierung des Gebiudebes- | (die zur Erreichung der EU-Energieefti-
tands und der Erleichterung eines kosteneffizienten zienzziele beitragen)
Umbaus)

Absatz 1

Buchstabe a: Uberblick iiber den nationalen | — Anzahl der Gebiude/Wohnungen/m2 — Energieeinsparungen (in absolu-
Gebidudebestand, sofern  ange- p ten oder prozentualen Werten)

’ — pro Gebdudet p
messen, auf der Grundlage statis- P ) P pro Gebaudebereich
tischer Stichproben und des er- — pro Gebéudealter (Wohn-/Nichtwohngebaude
warteten  Anteils  renovierter — pro Gebiudegrofe usw.)
Gebaude im Jahr 2020; — pro Klimazone — % renovierter Gebdude (pro Re-
novierungsart)

— Jahrlicher Energieverbrauch:
— Verringerung der CO,-Emissio-

— pro Gebiudetyp nen in der Baubranche (Reno-

— pro Endnutzung vierung/neue Gebiude)
— Jahrlicher Prozentsatz renovierter Ge- | — % an Niedrigstenergiegebiuden
baude: (pro Gebaudebereich)

— pro Renovierungsart




L 127[46

Amtsblatt der Europdischen Union

16.5.2019

Artikel 2a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffi-

zienz von Gebiuden

Indikatoren

(mit dem Ziel der Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen, der Dekarbonisierung des Gebdudebes-
tands und der Erleichterung eines kosteneffizienten

Umbaus)

Meilensteine

(die zur Erreichung der EU-Energieeffi-

zienzziele beitragen)

— pro Gebdudebereich — Wohn-/Nicht-
wohngebiude

Renovierte m2

— pro Gebaudetyp
— pro Gebiudegrofle
— pro Gebiudealter

Anzahl der Ausweise iiber die Gesamt-
energieeffizienz:

— pro Gebaudetyp

— pro Effizienzklasse

Anzahl der Niedrigstenergiegebdude/m?
— pro Gebaudebereich

Buchstabe b:

Ermittlung kosteneffizienter Kon-
zepte fiir Renovierungen je nach
Gebdudetyp und Klimazone, wo-
bei gegebenenfalls potenzielle
einschligige Auslosepunkte im
Lebenszyklus des Gebidudes be-
riicksichtigt werden sollten;

Kosteneffizienz der wichtigsten Renovie-
rungsmafinahmen (z. B. derzeitiger Netto-
wert, Riickzahlungsfrist, Investitionskosten
je Jahreseinsparungen):

— pro Gebdudetyp
— pro Klimazone
Gesamt-Energieeinsparungspotenzial:

— pro Gebaudebereich

Buchstabe c:

Strategien und Mafinahmen, um
zu kosteneffizienten umfassenden
Renovierungen von Gebauden,
einschlieSlich umfassender Reno-
vierungen in mehreren Stufen,
anzuregen und um gezielt kos-
teneffiziente Mafnahmen und
Renovierungen zu unterstiitzen,
beispielsweise durch Einfiithrung
eines optionalen Systems von
Gebauderenovierungspassen;

Gesamter und jihrlicher Anteil der Ge-
baude, bei denen umfassende Renovierun-
gen oder ein Umbau zu Niedrigstenergie-
gebiuden durchgefiihrt wird

Offentliche Anreize fiir umfassende Reno-
vierungen

Offentliche und private Investitionen in
umfassende Renovierungen

Energieeinsparungen aufgrund umfassen-
der Renovierungen

Buchstabe d:

Uberblick iiber die Strategien
und Mafnahmen, die auf die
Segmente des nationalen Gebiu-
debestands mit der schlechtesten
Leistung, divergierende Anreize
und Fille von Marktversagen
ausgerichtet sind, sowie eine
Darstellung der einschldgigen na-
tionalen Mafnahmen, die zur
Verringerung der Energiearmut
beitragen;

Offentliche Investitionen in die Strategien
fir die genannten Themen (divergierende
Anreize, Energiearmut usw.)

% vermieteter Hiuser mit Ausweisen iiber
die Gesamtenergieeffizienz unterhalb eines
bestimmten Effizienzniveaus

— Energiearmut-Indikatoren:

— % der von Energiearmut betroffenen
Menschen

— Anteil des verfiigbaren Einkommens,
der fiir Energie aufgewandt wird

— Riickstdnde bei Rechnungen von Ver-
sorgungsunternehmen

— Bevolkerung, die unter unangemesse-
nen Wohnbedingungen (z. B. undich-
tes Dach) oder mit unzureichender
Heizung oder Kiihlung lebt

% der Gebdude in den schlechtesten Ener-
gieeffizienzklassen

— prozentuale Verringerung der

Zahl der von Energiearmut be-
troffenen Menschen

— prozentuale Verringerung der

Zahl der Gebiude in den
schlechtesten Energieeffizienzk-
lassen
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Artikel 2a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffi-

zienz von Gebiuden

Indikatoren
(mit dem Ziel der Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen, der Dekarbonisierung des Gebdudebes-
tands und der Erleichterung eines kosteneffizienten
Umbaus)

Meilensteine

(die zur Erreichung der EU-Energieeffi-

zienzziele beitragen)

Buchstabe e:

Strategien und Maflnahmen, die
auf sidmtliche offentlichen Ge-
biude ausgerichtet sind;

— m? renovierter o6ffentlicher Gebaude:
— pro Gebiudetyp
— pro Gebiudegrofle

— pro Klimazone

— Energiecinsparungen in Offent-

lichen Gebiuden

Buchstabe f:

Uberblick {iber die nationalen
Initiativen zur Forderung intelli-
genter Technologien und gut ver-
netzter Gebdude und Gemein-
schaften sowie zur Forderung der
Kompetenzen und der Ausbil-
dung in den Bereichen Bau und
Energieeffizienz;

— Anzahl der Gebidude, die mit Gebdude-
Energiemanagementsystemen oder dhnli-
chen intelligenten Systemen ausgestattet
sind:

— pro Gebiudetyp (Schwerpunkt auf
Nichtwohngebiuden)

— Offentliche und private Investitionen in in-
telligente Technologien (einschlielich in-
telligenter Stromnetze)

— Biirger, die an Energiegemeinschaften be-
teiligt sind

— Anzahl der Hochschul-/Ausbildungsabsol-
venten

— Studiengdnge mit Schwerpunkt auf
Energieeffizienz und damit verbunde-
nen intelligenten Technologien

— Berufsausbildung/technische ~ Ausbil-
dung (Aussteller von Ausweisen iiber
die Gesamtenergieeffizienz, Klimaanla-
geninspekteure usw.)

— Anzahl von Installationsfachleuten, die in
neuen Technologien und Arbeitsverfahren
kompetent sind

— Haushalt  nationaler ~ Forschungspro-
gramme im Bereich der Gebidude-Energie-
effizienz

— Teilnahme nationaler Hochschulen an in-
ternationalen  wissenschaftlichen  For-
schungsprojekten (z. B. ,H2020%) zur
Energieeffizienz in gebdudebezogenen Be-
reichen

— Prozentualer

Anteil der Ge-
bdude, die mit Gebdude-Ener-
giemanagementsystemen  oder
dhnlichen intelligenten Syste-
men ausgestattet sind:

— pro Gebiudetyp

Buchstabe g:

nachweisgestiitzte Schitzung der
zu erwartenden Energieeinspa-
rungen und weiter reichender
Vorteile, etwa in Bezug auf Ge-
sundheit, Sicherheit und Luftqua-
litét.

— Reduzierung der Energiekosten pro Haus-
halt (Durchschnitt)/Verringerung der Ener-
giearmut

— Tatsdchlich erreichte Energieeinsparungen

— Durchschnittliche(r)faggregierte(r) Indizes
fur die Raumluftqualitit und Index der
thermischen Behaglichkeit

— Kosten vermiedener Krankheiten/Reduzie-
rung der Gesundheitskosten, die auf Ener-
gieeffizienzmafinahmen  zuriickzufithren
ist

— Verbesserung der Lebensdauer-CO,-Bilanz

— Verbesserungen fuir die behinderungsberei-
nigten  Lebensjahre(DALY)/qualititsberei-
nigten Lebensjahre (QALY), die auf Verbes-
serungen des Gebdudebestands und der
Lebensbedingungen zuriickzufiihren sind
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Artikel 2a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebiduden

Indikatoren
(mit dem Ziel der Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen, der Dekarbonisierung des Gebdudebes-
tands und der Erleichterung eines kosteneffizienten
Umbaus)

Meilensteine

(die zur Erreichung der EU-Energieeffi-

zienzziele beitragen)

— Arbeitsproduktivitdtssteigerungen auf-
grund einer besseren Arbeitsumgebung
und verbesserter Lebensbedingungen

— Emissionssenkungen

— Beschiftigung in der Baubranche (Anzahl
der neu geschaffenen Arbeitsplitze pro in
die Branche investierte Million EUR)

— BIP-Steigerung in der Baubranche

— % Energieimporte fur den Mitgliedstaat
(Manahmen fiir die Energieversorgungssi-
cherheit)

— Beseitigung/Vermeidung von Zugangsbar-
rieren fur Menschen mit Behinderungen

Absatz 3

Buchstabe a: Biindelung von Projekten, auch
tiber Investitionsplattformen oder
-gruppen und Konsortien kleiner
und mittlerer Unternehmen, um
den Zugang fiir Investoren sowie
gebtindelte Losungen fiir poten-
zielle Kunden zu erméglichen;

Anzahl integrierter/gebiindelter Projekte

Buchstabe b: Minderung des wahrgenomme-
nen Risikos der Energieeffizienz-
mafnahmen fiir Investoren und
den Privatsektor;

Wahrgenommenes Risiko von Energieeffi-
zienzmafinahmen (auf Basis von Befragungen)

Buchstabe c: Nutzung Offentlicher Mittel, um
Anreize fur zusdtzliche Investi-
tionen aus dem privaten Sektor
zu schaffen oder auf spezifische
Marktversagen zu reagieren;

Offentliche Investitionen als prozentualer An-
teil der Gesamtinvestitionen in Energieeinspa-
rungen

Initiativen fir 6ffentlich-private Partnerschaf-
ten

Buchstabe d: Vorgabe von Leitlinien fiir Inves-
titionen in einen energieeffizien-
ten offentlichen Gebdudebestand
entsprechend den Leitlinien von
Eurostat; und

Investitionen in Renovierungen zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz am offentlichen Ge-
biudebestand

Buchstabe e: Einrichtung zuginglicher und
transparenter ~ Beratungsinstru-
mente, etwa zentraler Anlaufstel-
len fiir Verbraucher und Energie-
beratungsdienste, iiber einschla-
gige Renovierungen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz
und Finanzinstrumente.

Bestehende Initiativen fiir zentrale Anlaufstel-
len

Sensibilisierungsinitiativen (Anzahl, erreichte
Zielgruppen, Zielgruppen, die Mafnahmen
durchfiihren)

— Anzahl der Initiativen fir zent-

rale Anlaufstellen

— Sensibilisierung ist erfolgt und

fithrt zu konkreten Maffnahmen

2.3.3.

Offentliche Anhirung und Uberwachung

Artikel 2a Absatz 5 der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden lautet:

,Zur Unterstiitzung der Entwicklung seiner langfristigen Renovierungsstrategie fithrt jeder Mitgliedstaat
eine Offentliche Anhoérung zu dieser Strategie durch, bevor er sie bei der Kommission einreicht. Jeder
Mitgliedstaat fiigt seiner langfristigen Renovierungsstrategie eine Zusammenfassung der Ergebnisse seiner

offentlichen Anhérung bei.
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"

Jeder Mitgliedstaat legt die Modalititen der Anh6rung bei der Umsetzung seiner langfristigen
Renovierungsstrategie in einem inklusiven Verfahren fest.”

Dies ist eine neue Komponente, die in Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz noch nicht enthalten war.
Die Anhorung bezieht sich auf die gesamte langfristige Renovierungsstrategie, einschlieflich der Finan-
zierungsmechanismen zur Mobilisierung von Investitionen, zu denen die Mitgliedstaaten den Zugang
erleichtern sollen.

Da offentliche Anhorungen die Ergebnisse politischer Strategien verbessern konnen, sind sie in der Richtlinie
tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden verbindlich vorgeschrieben; es bleibt jedoch jedem
Mitgliedstaat tiberlassen, das Anhorungsformat (z. B. offen oder gezielt) und die Methode (z. B. Gespriche in
personlichen Zusammenkiinften/Veranstaltungen, schriftliche Ausfihrungen oder Online-Fragebogen)
festzulegen. Die Mitgliedstaaten haben moglicherweise bereits Verfahren fiir Anhérungen zu wichtigen
politischen oder gesetzgeberischen Initiativen, die fur die langfristige Renovierungsstrategie angewandt werden
konnten. (*)

Nach Artikel 2a Absatz 5 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden miissen die
Mitgliedstaaten eine offentliche Anhorung durchfiihren, bevor sie ihre langfristige Renovierungsstrategie bei
der Kommission einreichen, unabhidngig davon, ob dies bereits durch nationale Rechtsvorschriften
vorgeschrieben ist. Die offentliche Anhorung wihrend der Umsetzung der langfristigen Renovierungsstrategie,
die nach Artikel 2a Absatz 5 der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden ebenfalls
vorgesehen ist, stellt eine Moglichkeit fur die Mitgliedstaaten dar, auf Fortschritte zu reagieren und Liicken zu
schliefen.

Die Mitgliedstaaten konnen auch in Erwdgung zichen, eine Plattform fur Interessengruppen (*») einzurichten.
Die Ermittlung und Anhorung von Interessengruppen kann erheblich zur erfolgreichen Umsetzung der
langfristigen Renovierungsstrategie beitragen. Die direkte oder indirekte Einbeziehung der mit der
energetischen Modernisierung von Gebduden verbundenen Interessengruppen ist wichtig fiir die Verbreitung
der langfristigen Renovierungsstrategie und die Datenerhebung und kann zu einem Konsens sowie zur
Akzeptanz der langfristigen Renovierungsstrategie beitragen. (*%)

Die Mitgliedstaaten konnen die genannten Faktoren bei der Planung ihrer offentlichen Anhérungen
beriicksichtigen. Nach Artikel 2a Absatz 5 legen die Mitgliedstaaten die Modalitdten der Anhorung bei der
Umsetzung ihrer langfristigen Renovierungsstrategie in einem inklusiven Verfahren fest. Die Mitgliedstaaten
sollten ausreichend Zeit fiir die Anhdrung zur langfristigen Renovierungsstrategie vorsehen, bevor sie die
Strategie bei der Kommission einreichen.

Nach Artikel 2a Absatz 5 der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden muss der langfristigen
Renovierungsstrategie eine Zusammenfassung der Anhorung beigefuigt sein. Diese Zusammenfassung konnte
beispielsweise eine Darstellung der Dauer, des Zeitraums, der Art (offen oder gezielt), der Methode (personliche
Zusammenkiinfte/Veranstaltungen, schriftliche Anmerkungen oder online), der Zahl der Teilnehmer, der Art
der Teilnehmer (Verbinde, Privatpersonen, Architekten, regionale und Stadtverwaltungen, andere zustindige
lokale Behorden usw.), der wichtigsten Anmerkungen und der Schlussfolgerungen enthalten.

4. Sicherheitsfragen

Artikel 2a Absatz 7 der Richtlinie tiber die Gesamtenergiceffizienz von Gebduden sieht vor, dass die
Mitgliedstaaten die langfristige Renovierungsstrategie anwenden konnen, um den Brandschutz und Risiken im
Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivititen anzugehen, die sich auf die Renovierungen zur
Verbesserung der Energieeffizienz und die Lebensdauer von Gebiduden auswirken. Diese Bestimmung sollte in
Verbindung mit Artikel 7 (*¥) gelesen werden, der vorsieht, dass die Mitgliedstaaten diese Fragen bei Gebduden,
bei denen eine groffere Renovierung durchgefiihrt wird, beriicksichtigen.

Nach Artikel 10 der Governance-Verordnung miissen die Mitgliedstaaten unbeschadet anderer Anforderungen nach Unionsrecht

ebenfalls iiber ein Verfahren fiir die Konsultation der Offentlichkeit verfiigen, um den Entwurf und die endgiiltige Fassung der nationalen

Energie- und Klimaplane rechtzeitig vor ihrer Annahme auszuarbeiten.

Siehe zum Beispiel www.buildupon.eu

Nach Artikel 11 der Governance-Verordnung miissen die Mitgliedstaaten einen permanenten Dialog iiber energiepolitische Fragen auf

mehreren Ebenen einrichten, um lokale Gebietskorperschaften, Organisationen der Zivilgesellschaft, die Wirtschaft, Investoren und

andere bedeutende Interessentrager zusammenzubringen, um energie- und klimapolitische Optionen zu erortern.

Der neue letzte Absatz von Artikel 7 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden enthilt zwei neue

Verpflichtungen im Zusammenhang mit Gebduden, bei denen eine grofere Renovierung durchgefithrt wird. Die Mitgliedstaaten

missen:

— sich fiir hocheffiziente alternative Systeme einsetzen, sofern dies machbar ist; und

— ecin gesundes Raumklima, den Brandschutz und Risiken im Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivititen
beriicksichtigen.


http://www.buildupon.eu
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Der Bereich der Sicherheit fillt unter die nationale Zustindigkeit, und die einschlidgigen nationalen Rechtsvor-
schriften hinsichtlich der Nutzung von Gebduden (z. B. Wohn- oder Nichtwohngebdude, Schulen,
Krankenhiuser), der Nutzer (z. B. schutzbediirftige Nutzer wie Kinder, Menschen mit Behinderungen oder
dltere Menschen) und der Gebaudetypologie (z. B. Bebauung mit geringer Hohe oder Hochhaus) sollten
angewandt werden. (**)

Auslosepunkte (siche Abschnitt 2.3.1.2) koénnen auch geeignete Momente fir die Beurteilung der
Sicherheitsaspekte eines Gebdudes sein, und umgekehrt konnen Modernisierungen zur Verbesserung der
Sicherheit eine gute Gelegenheit zur Steigerung der Gesamtenergieeffizienz sein.

Preiswertere Wohneinheiten sind tendenziell alter und mit veralteten elektrischen Anlagen ausgestattet;
insoweit besteht bei energiearmen Gebiuden eine besondere Gefdhrdung der Verbraucher. (**) Mit Mainahmen
wie regelmifigen Inspektionen (insbesondere vor einer Renovierung) und Modernisierungen, um die
Einhaltung der Sicherheitsnormen durch die elektrischen Anlagen zu gewihrleisten, kann die elektrische
Sicherheit enorm verbessert werden. Die Sicherheitsinspektion von Elektro- und Gasanlagen und -geriten sollte
ebenfalls unterstiitzt werden.

Europiische Normen (,Eurocodes) sind ein umfassendes, modernes Instrument fiir die strukturelle Gestaltung
von Gebduden und fir die Ausfihrung von Bauarbeiten im Hinblick auf Erdbebensicherheit (*’) und
brandschutztechnische Gestaltung (**).

Von den Mitgliedstaaten wird erwartet, dass sie die im Rahmen der EU-Rechtsvorschriften entwickelten
gemeinsamen Methoden anwenden, um Bauprodukte hinsichtlich des Brandverhaltens (**), des
Feuerwiderstands (*) und des Brandverhaltens bei Verwendung in Dichern (*') unter Beriicksichtigung der
Flammenausbreitung und einer sicheren Flucht zu beurteilen und zu klassifizieren.

Die Mitgliedstaaten konnen die Installation geeigneter Liiftungs- und Sprinkleranlagen sowie die sichere und
korrekte Installation von Ausriistung fordern, die brandschutztechnische Auswirkungen haben kann, wie zum
Beispiel Photovoltaikmodule und Ladepunkte fiir Elektrofahrzeuge.

Brandschutzmaflnahmen und -strategien wie Brandschutzinspektionen, Sensibilisierung durch Hausbesuche
und Minderungsmaffnahmen wie die Installation von Rauchmeldern konnen ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen.

Die Mitgliedstaaten und interessierte Akteure konnen von der Arbeit der Plattform fir den Informations-
austausch tiber Brinde (FIEP) (*?) profitieren, die die Kommission eingerichtet hat, um den Informations-
austausch zwischen zustindigen einzelstaatlichen Behorden und anderen Akteuren zu erleichtern, sodass sie
gewonnene Erkenntnisse und bewidhrte Praktiken im Bereich der Brandsicherheit austauschen konnen. Dies
sollte die Fihigkeit der Regulierungsbehorden verbessern, ihre Aufgaben in voller Kenntnis der Vor- und
Nachteile der alternativen Regulierungen zu erfiillen, zwischen denen sie sich entscheiden miissen.

2.4. Verpflichtung, den Zugang zu Mechanismen zur Unterstiitzung der Mobilisierung von
Investitionen zu erleichtern — Artikel 2a Absatz 3 der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebiuden

Artikel 2a Absatz 3 der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sicht vor, dass die
Mitgliedstaaten den Zugang zu Finanzmechanismen erleichtern, um die Mobilisierung von Investitionen in die
Renovierung zu unterstiitzen, die zum Erreichen der in Artikel 2a Absatz 1 genannten Ziele erforderlich ist,
d. h. zum Erreichen eines in hohem Mafle energieeffizienten und dekarbonisierten Gebaudebestands bis 2050

(*) Entsprechend dem Subsidiarititsprinzip werden Sicherheitsfragen auf Ebene der Mitgliedstaaten geregelt. Fragen wie die Auswahl von
Materialien, allgemeine Gebdudesicherheitsvorschriften und die strukturelle Qualitidt von Gebduden werden auf nationaler Ebene
geregelt und fallen nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie.

(*) In der EU verursachen abgenutzte oder fehlerhafte elektrische Anlagen 32 Wohnungsbrinde pro Stunde (20-30 % aller Brinde in
Wohngebduden); https:/fwww.energypoverty.eu/news/addressing-safety-and-energy-poverty-better-protect-vulnerable-consumers.

(*) EN 1998: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben (Eurocode 8).

(**) Spezifische Teile von EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996 und EN 1999, die fiir verschiedene Baustoffe wie
Beton, Stahl und Holz gelten.

(*) Delegierte Verordnung (EU) 2016/364 der Kommission vom 1. Juli 2015 uiber die Klassifizierung des Brandverhaltens von
Bauprodukten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates (ABL. L 68 vom
15.3.2016, S. 4).

(*) Entscheidung 2)000/ 367/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Durchfithrung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick
auf die Klassifizierung des Feuerwiderstands von Bauprodukten, Bauwerken und Teilen davon (ABL L 133 vom 6.6.2000, S. 26).

(*) Entscheidung 2001/671/EG der Kommission vom 21. August 2001 zur Durchfithrung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im
Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Dichern und Bedachungen bei einem Brand von auflen (ABL L 235 vom
4.9.2001, S. 20).

(*) https:/[efectis.com/en/fire-information-exchange-platform-fiep/


https://www.energypoverty.eu/news/addressing-safety-and-energy-poverty-better-protect-vulnerable-consumers
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und des kosteneffizienten Umbaus bestehender Gebdude in Niedrigstenergiegebdude. Artikel 2a Absatz 3 der
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden enthilt mogliche Mechanismen und baut auf
Artikel 20 der Richtlinie zur Energieeffizienz auf, nach dem die Mitgliedstaaten die Einrichtung von Finan-
zierungsfazilititen oder die Nutzung bestehender derartiger Fazilititen fiir Mainahmen zur Verbesserung der
Energieeffizienz ermoglichen miissen.

Artikel 2a Absatz 3 der Richtlinie {iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden lautet:

,Um die Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung zu unterstiitzen, die zum Erreichen der in
Absatz 1 genannten Ziele erforderlich ist, erleichtern die Mitgliedstaaten den Zugang zu geeigneten
Mechanismen, um

a) Projekte zu biindeln, auch iiber Investitionsplattformen oder -gruppen und Konsortien kleiner und
mittlerer Unternehmen, um den Zugang fiir Investoren sowie gebiindelte Losungen fiir potenzielle
Kunden zu ermoglichen;

b) das wahrgenommene Risiko der Energieeffizienzmafinahmen fur Investoren und den Privatsektor zu
mindern;

c) offentliche Mittel zu nutzen, um Anreize fur zusitzliche Investitionen aus dem privaten Sektor zu
schaffen oder auf spezifische Marktversagen zu reagieren;

d) Leitlinien fur Investitionen in einen energieeffizienten offentlichen Gebdudebestand entsprechend den
Leitlinien von Eurostat vorzugeben und

e) zugingliche und transparente Beratungsinstrumente, etwa zentrale Anlaufstellen fur Verbraucher und
Energieberatungsdienste, iiber einschligige Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und
Finanzinstrumente einzurichten.”

Diese Bestimmung war in Artikel 4 der Richtlinie zur Energieeffizienz nicht enthalten.

Um die Umsetzung ihrer langfristigen Renovierungsstrategien voranzutreiben, miissen die Mitgliedstaaten den
Zugang zu einer Reihe von Finanzmechanismen schaffen, um die Mobilisierung von Investitionen zu
unterstiitzen, insbesondere unter Beriicksichtigung der Frage, wie innovative Finanzierungen genutzt werden
konnen, um Kleinkunden und Anbietern wirksam Handlungsriume zu er6ffnen.

Die nachstehende Liste ist eine nicht erschopfende Auswahl allgemeiner Beispiele fir Arten von Finanzme-
chanismen:

a) Biindelung von Projekten

i) Abschluss eines Energiedienstleistungsvertrags (*)) durch eine Kommune fiir die Nachriistung von
Mehrfamilienhdusern (finanziert durch Energieeinsparungen);

ii) Kapazititsaufbau und Dialog mit Interessengruppen, um die Fihigkeit zustindiger Einrichtungen zu
verbessern, Biindelungsdienstleistungen anzubieten;

i) Abschluss eines Energiedienstleistungsvertrags durch eine Gruppe von Kommunen fiir einige ihrer
offentlichen Gebdude; und

iv) Angebot integrierter Renovierungsdienstleistungen — eine Einrichtung (z. B. eine Energieagentur, eine
lokale oder regionale Behorde, ein Energiedienstleistungsunternehmen oder ein Finanzinstitut) konnte
eine zentrale Anlaufstelle einrichten, die Renovierungsdienstleistungen und -finanzierungen in einer
sehr standardisierten Weise anbietet und so die Refinanzierung der gebiindelten Projekte ermoglicht.

v) Siehe auch Abschnitt 7.2 der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen Good practice in energy
efficiency (**) (,Bewihrte Verfahren im Bereich der Energieeffizienz®).

b) Minderung des wahrgenommenen Risikos

i)  Standardisierung (z. B. durch Protokolle, Zertifizierung, Normen) zur Reduzierung nachtriglicher
Leistungsrisiken;

ii) Hypotheken/Kredite, die die positiven Auswirkungen der Energieeffizienzkomponente eines Projekts
auf den Wert des Wirtschaftsguts und auf das Ausfallrisiko beriicksichtigen;

(*’) Mit Einsparcontracting kénnen Verbesserungen der Infrastruktur und der Anlagenleistung erreicht werden. Ublicherweise sind im

N

Vorfeld keine Investitionen durch den Kunden erforderlich, und die Investitionen in die Verbesserung der Energieeffizienz werden direkt
durch die erzeugten Energieeinsparungen zuriickgezahlt. Siehe Informationsseite der Gemeinsamen Forschungsstelle (https://e3p.jrc.ec.
europa.eu/articles/energy-performance-contracting) und das ,H2020“-Projekt ,Transparense* (www.transparense.eu). Die zentralen
Grundsitze des Einsparcontracting (ESC) sind im ESC-Verhaltenskodex (http:/[www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/)
beschrieben.

Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen ,Good practice in energy efficiency Accompanying the document Proposal for
a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency (,Bewahrte Verfahren
im Bereich der Energieeffizienz, ein Begleitdokument zum Vorschlag fiir eine Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates zur
Anderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz*), SWD/2016/0404 final — 2016/0376 (COD) (https:/[eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/[?qid=1535361114906&uri=CELEX:520165C0404).


https://e3p.jrc.ec.europa.eu/articles/energy-performance-contracting
https://e3p.jrc.ec.europa.eu/articles/energy-performance-contracting
http://www.transparense.eu
http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1535361114906&uri=CELEX:52016SC0404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1535361114906&uri=CELEX:52016SC0404
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iii) Refinanzierung (Fonds, Anleihen, Factoring) zur Bereitstellung einer langfristigen Finanzierung fiir
Energiedienstleistungsunternehmen und Finanzinvestoren;

iv) Finanzierung iiber Steuern — d. h. der fiir die Investition in bauliche Verbesserungen gelichene Betrag
wird tiber die Grundsteuer zuriickgezahlt;

v) Finanzierung iiber Rechnung — d. h. der Kredit wird tiber die Energierechnung zuriickgezahlt, wobei
die Energieeinsparungen die Investitionskosten decken;

vi) Unterstiitzung bei der Sammlung von Nachweisen fuir die tatsichliche technische und finanzielle
Leistung der Energieeffizienzinvestitionen, z. B. durch Beitrdge zur Datenbank der europdischen
Plattform fiir die Risikominderung von Energieeffizienzinvestitionen (DEEP) (siche unten) oder die
Einrichtung dhnlicher nationaler Datenbanken;

vii) Anregung zur Erstellung und Nutzung von Leitlinien zur Beurteilung der Risiken von Energieeffizien-
zinvestitionen; und

viii) Garantien fiir Begiinstigte und Garantiefazilitdten fiir Finanzmittler.

Siehe auch Abschnitt 7.3 des oben genannten Dokuments Good practice in energy efficiency (,Bewéhrte Verfahren
im Bereich der Energieeffizienz®).

) Offentliche Mittel (*°)

i) mit offentlichen Mitteln kofinanzierte Darlehensprogramme;

i) Risikoteilungsinstrumente (z. B. Darlehen, Garantiefazilititen und technische Hilfestellung);

iii) auf schutzbediirftige Verbraucher ausgerichtete Beihilfen;

iv) Beihilfen fiir technische Hilfestellung und zur Abdeckung der Kosten von Ausweisen iiber die
Gesamtenergieeffizienz und Energieaudits sowie (soweit diese nicht obligatorisch sind) zur Forderung
ihrer Anwendung und zur Sensibilisierung fur Investitionsmoglichkeiten; und

v) Mittel fur die Verbesserung der Energieeffizienz.

Siehe auch Abschnitt 7.1 des Dokuments der Kommission aus dem Jahr 2016 iiber bewahrte Verfahren.

d) Leitlinien fiir Investitionen in einen energieeffizienten offentlichen Gebiudebestand

i) Hilfestellung fiir die Verwendung von Einsparcontracting (Marktmittler, Rahmenvertriage, praktische
Leitfiden usw.);

ii) ein Rechtsrahmen, der die Entwicklung von Energiedienstleistungsunternechmen und generell von
Energiedienstleistungen begiinstigt;

ii) Kapazititsaufbau durch Hilfestellung bei der Projektentwicklung, Schulungen, Peer-Unterstiitzung usw.;
und

iv) Erleichterung der Biindelung von kleinen Projekten bei offentlichen Gebduden (z. B. dhnliche Projekte
verschiedener Kommunen oder offentlicher Eigentiimer).

e) Zugingliche und transparente Beratungsinstrumente und Energieberatungsdienste
i) zentrale Anlaufstellen oder integrierte Dienstleistungen fiir Finanzierung und Renovierung;
ii) Beratungsdienste;
iii) fachliche Leitlinien fur Finanzierung und Renovierung; und
iv) Vermittlung von Finanzwissen zur Verbesserung des Verstindnisses verschiedener Finanzinstrumente.

Beispiele fiir Finanzierungsmechanismen sind in Abschnitt 2.6 angefiihrt.

(*) Unbeschadet der Einhaltung der einschligigen Vorschriften iiber staatliche Beihilfen, insbesondere der Artikel 38 und 39 der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Européischen Union
(ABL. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) (allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung) und des Abschnitts 3.4 der EU-Leitlinien fiir staatliche
Umweltschutz- und Energiebeihilfen.
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Diese Bestimmungen entsprechen der Initiative ,Intelligente Finanzierung fiir intelligente Gebdude® (*) der
Kommission, deren erste Siule eine wirksamere Verwendung offentlicher Mittel durch folgende Mafnahmen
ist:

a) Kapazititsautbau zur Forderung der Einfihrung von Finanzinstrumenten (z. B. Foren fur Investitionen in
nachhaltige Energien (¥));

b) Entwicklung flexibler Plattformen fir die Finanzierung von Energieeffizienz und Maflnahmen fiir
erneuerbare Energien; und

¢) Klarstellung der bilanziellen Behandlung von Einsparcontracting.

Dadurch wird es maoglich, 6ffentliche Mittel wirksamer einzusetzen und zu kombinieren und die Einfithrung
von Finanzinstrumenten zu beschleunigen. Flexible Finanzierungsplattformen eroffnen den Endbegiinstigten
attraktivere Finanzierungsoptionen durch Teilung der Risiken und durch die bestmdgliche Nutzung offentlicher
Mittel, einschlielich des Europdischen Struktur- und Investitionsfonds und des Europdischen Fonds fir
strategische Investitionen.

Die zweite Sdule der Initiative ,Intelligente Finanzierung fur intelligente Gebdude* (Biindelung und Hilfestellung
bei der Projektentwicklung) umfasst Folgendes:

a) umfassendere Hilfestellung fiir Projektentwicklung auf EU-Ebene und
b) Forderung der Entwicklung lokaler/regionaler zentraler Anlaufstellen fiir Energieeffizienzdienstleistungen.

Dadurch werden Projektentwickler dabei unterstiitzt, gute Projektideen zur Reife zu bringen; aufferdem wird
der Zugang von Gebdudeeigentiimern, Haushalten und Unternehmen zu Informationen und Energieeffizienz-
dienstleistungen erleichtert, um die Entwicklung von Programmen fir Grofinvestitionen zu ermdglichen.
Spezielle lokale oder regionale zentrale Anlaufstellen vereinfachen die Biindelung von Projekten und machen
sie so attraktiver fiir den Finanzmarkt.

Die dritte Saule (Risikominderung) wird von der Gruppe der in Energieeffizienzmafinahmen investierenden Fi-
nanzinstitutionen (EEFIG) durch die folgenden Initiativen umgesetzt:

a) Die Open-Source-Datenbank DEEP (*¥) mit Nachweisen fur die tatsichlich erreichten Ergebnisse von
Energieeffizienzinvestitionen und

b) das EEFIG-Absicherungsinstrument (*) als einvernehmlicher Rahmen fiir die Absicherung von Energieeffi-
zienzinvestitionen — dieses Instrument soll eine Anleitung fir die Beurteilung der Risiken und Vorteile
solcher Investitionen bereitstellen.

Diese Initiativen konnen den Markt dabei unterstiitzen, die Risiken und Vorteile von Energieeffizienzinves-
titionen korrekt zu beurteilen und so das Vertrauen in diese Investitionen zu stirken und ihre Attraktivitit fiir
Projekttriger, Investoren und Finanzinstitute zu erhohen.

Nach Artikel 7 und Anhang I der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europiischen Parlaments und des Rates (*°)
miissen die nationalen Energie- und Klimapline der Mitgliedstaaten einen allgemeinen Uberblick iiber die
Investitionen enthalten, die erforderlich sind, um die verschiedenen Ziele, Vorgaben und Beitrige zu
verwirklichen. Dies umfasst Informationen iiber bestehende Investitionsstrome und Annahmen zu kiinftigen
Investitionen hinsichtlich geplanter politischer Strategien und Maffnahmen sowie Risikofaktoren, Barrieren und
die offentliche finanzielle Unterstiitzung oder die dafiir benotigten Mittel.

(**) Anhang Beschleunigung der Umstellung auf saubere Energie in Gebduden zur Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den
Rat, den Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europiische Investitionsbank Saubere
Energie fiir alle Europder, COM(2016) 860 final(https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-860-F2-DE-
ANNEX-1-PART-1.PDE).

(*) Foren fir Investitionen in nachhaltige Energien organisieren Veranstaltungen in der ganzen Union und bringen Vertreter von
Ministerien und Akteure aus den Bereichen Finanzen und Energie aus mehreren Mitgliedstaaten zusammen, um Wissen und bewahrte
Verfahren auszutauschen; auferdem werden parallel nationale Rundtischgespriche und Webinare veranstaltet.

(**) https://deep.eefig.eu/

(*) http://www.eefig.eu/index.php/underwriting-toolkit

(*) Verordnung (EU) 2018/1999 des Europalscﬁen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 iiber das Governance-System fiir die
Energieunion und fiir den Klimaschutz, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europaischen
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und
2013/30/EU des Europdischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur
Authebung der Verordnung (EU) Nr. 525/201 3 des Europdischen Parlaments und des Rates (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 1).


https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-860-F2-DE-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/COM-2016-860-F2-DE-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://deep.eefig.eu/
http://www.eefig.eu/index.php/underwriting-toolkit
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2.5. Finanzielle Anreize, Marktschranken und Information — Artikel 10 und 20 der
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden

Eine Reihe weiterer Artikel der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden, die fiir die
Bestimmungen von Artikel 2a relevant sind, wurden ebenfalls gedndert.

2.5.1.  Von Einsparungen abhingende finanzielle Mafnahmen — Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie iiber die Gesamtener-

gieeffizienz von Gebduden

2.5.1.1. Verpflichtungen

Die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden wiirdigt die Rolle von Finanzinitiativen und
Informationskampagnen bei der ordnungsgemdffen Umsetzung des Rechtsrahmens und bei der Erreichung der
Ziele der Richtlinie. Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden lautet:

,Die Mitgliedstaaten machen ihre auf Energieeffizienzverbesserungen abzielenden finanziellen Mafinahmen
im Rahmen der Renovierung von Gebduden von den angestrebten oder erzielten Energieeinsparungen
abhingig, die durch eines oder mehrere der folgenden Kriterien bestimmt werden:

a) die Energieeftizienz der Ausriistung oder des Materials fur die Renovierung; in diesem Fall muss die
Ausriistung oder das Material fir die Renovierung von einem Installateur mit entsprechendem
Zertifizierungs- oder Qualifikationsniveau installiert werden;

b) Standardwerte fiir die Berechnung von Energieeinsparungen in Gebauden (*');

¢) die durch eine solche Renovierung erzielte Verbesserung, die aus dem Vergleich der vor und nach der
Renovierung ausgestellten Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz hervorgeht; (*?)

d) die Ergebnisse eines Energieaudits;

e) die Ergebnisse einer anderen einschligigen, transparenten und verhaltnismifligen Methode, welche die
Verbesserung der Energieeffizienz erkennen ldsst.”

Dies ist ein neuer Absatz. Seine Anforderungen gelten ab dem Inkrafttreten in Form nationaler Rechtsvor-
schriften (d. h. spétestens ab dem Ende der Umsetzungsfrist). Er gilt fiir alle Arten von Finanzmafnahmen,
einschlieflich = steuerlicher Mafinahmen. Es wird empfohlen, dass er mdoglichst auch auf bestehende
Mafinahmen angewandt wird (z. B. wird Mitgliedstaaten im Fall von Forderprogrammen nahegelegt,
Anderungen fiir kiinftige finanzielle Férderungen zu erwigen und einzufithren.) ()

Es ist bereits iblich, dass Finanzmafnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz an Bedingungen oder
Verpflichtungen gekniipft sind, bei denen die Endbegiinstigten die Projektergebnisse und die wirksame
Verwendung offentlicher Mittel nachweisen miissen. Eine solche Anforderung gilt unabhingig davon, ob es
sich bei der jeweiligen Renovierung um eine ,grofere Renovierung“ im Sinne von Artikel 2 Absatz 10 der
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden handelt.

Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden erlaubt verschiedene
Ansitze firr die Verkniipfung der finanziellen Forderung mit der Qualitit der energetischen Renovierung,
rdumt den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung jedoch eine gewisse Flexibilitdt entsprechend den nationalen
oder regionalen Gegebenheiten ein. Die Bestimmung sieht allerdings vor, dass die Mitgliedstaaten eines oder
mehrere der oben genannten Kriterien a bis e beriicksichtigen.

Kompetenzen und Fihigkeiten sind wesentlich fiir die Gewahrleistung der Qualitit einer Renovierung; daher
sollte es eine Voraussetzung fiir Finanzmafinahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sein, dass die
Renovierungsmaffnahmen von qualifizierten oder zertifizierten Installateuren durchgefithrt werden. Dies gilt
insbesondere fiir das oben genannte Kriterium a, nach dem ein qualifizierter oder zertifizierter Installateur
damit betraut werden sollte, die Ausriistung oder das Material fiir die Renovierung zu installieren und die
Verbesserungen zu iberpriiffen. Bei dieser Anforderung miissen jedoch nationale Rechtsvorschriften
hinsichtlich einschligiger Berufsgruppen beriicksichtigt werden.

(*') Hinsichtlich der Standardwerte fiir die Berechnung von Energiecinsparungen in Gebduden (Kriterium b) gibt es bereits zahlreiche

(53

-

Technologien, fiir die entsprechende Leistungswerte vorliegen (LED-Lampen, doppelt/dreifach verglaste Fenster usw.). Auflerdem
verfolgen mehrere EU-finanzierte Projekte das Ziel, solche Standardwerte festzulegen (z. B. das im Rahmen von ,Horizont 2020*
finanzierte Projekt ,multEE*; http://multee.eu)).

Hinsichtlich des Kriteriums ¢ sind Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz ein wirksames Instrument fiir die Dokumentierung von
Energieeinsparungen aufgrund der finanziellen Forderung energetischer Renovierungen. Sie werden bereits im Zusammenhang mit
zahlreichen Finanzinstrumenten verwendet, die in verschiedenen Mitgliedstaaten eingesetzt werden, und sind das Instrument, das mit
der grofiten Wahrscheinlichkeit fir die Definition griiner Hypotheken im Kontext der (laufenden) Initiative ,Auf Energieeffizienz
ausgerichtete Hypothek* eingesetzt wird.

Beginstigte sollten sich jedoch auf frithere Entscheidungen und Zusagen im Hinblick auf eine 6ffentliche finanzielle Férderung fiir
spezifische Projekte verlassen konnen.


http://multee.eu/
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Zusitzlich zu einer ordnungsgemifSen Installation wird auch eine Beurteilung der Renovierungsergebnisse
durch qualifizierte oder zertifizierte Inspektoren empfohlen, um die Qualitétssicherung zu gewihrleisten.

2.5.1.2. Umsetzung und Durchfithrung von Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie iber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden

Nach der Auswahl der anzuwendenden Qualitdtskriterien sollten die Mitgliedstaaten die einzelstaatlichen
Mafnahmen zur Umsetzung von Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebiuden verbreiten und allen Behorden/Agenturen (d. h. operativ titigen Behorden), die fur die Gestaltung
und Durchfithrung von Finanzmafnahmen zustindig sind, mitteilen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass
die Gestaltung und die Durchfithrung der Manahmen mit einem oder mehreren der Kriterien verkniipft sind.

Die Mitgliedstaaten sollten ihre nationalen Rechtsvorschriften hinsichtlich der einschldgigen Installateure
tiberprifen, um sicherzustellen, dass ausschlieflich qualifizierte und zertifizierte Installateure am
Renovierungsverfahren beteiligt sind.

2.5.2.  Datenbanken fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz — Artikel 10 Absatz 6a der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden

2.5.2.1. Verpflichtungen

Artikel 10 Absatz 6a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden lautet:

,Datenbanken fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz erlauben die Sammlung von Daten iiber den
gemessenen oder berechneten Energieverbrauch der erfassten Gebdude einschlieflich mindestens der
offentlichen Gebiude, fiir die ein Ausweis tiber die Gesamtenergieeffizienz, im Sinne von Artikel 13, nach
Artikel 12 ausgestellt wurde.”

Register und Datenbanken fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz konnen:

a) ein wichtiges Instrument fiir eine bessere Einhaltung der Rechtsvorschriften sein,
b) die Kenntnis des Gebiudebestands verbessern,

c) bessere Informationen fiir politische Entscheidungstrager bereitstellen und

d) als Unterstiitzung fur die Entscheidungen der Betreiber dienen. (*%)

Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, eine Datenbank oder ein Register einzurichten. Wenn eine solche
Datenbank besteht oder eingefiihrt wird, miissen die Mitgliedstaaten diese neue Bestimmung einhalten. (**) Die
Mitgliedstaaten bestimmen selbst die Hiufigkeit, mit der die Datenbank mit neuen (tatsichlichen oder
berechneten) Energieverbrauchsdaten aktualisiert werden sollte.

Artikel 10 Absatz 6a der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sieht vor, dass
Datenbanken fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz die Sammlung von (gemessenen oder berechneten)
Verbrauchsdaten der erfassten Gebdude erlauben. Dies gilt mindestens fiir die 6ffentlichen Gebaude, fiir die ein
Ausweis tber die Gesamtenergieeffizienz auf Grundlage von Artikel 13 der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden ausgestellt wurde, d. h. Gebiude, die von Behorden genutzt werden, einen starken
Publikumsverkehr aufweisen und eine Gesamtnutzfliche von mehr als 250 m? haben (d. h. Gebiude, fir die
nach Artikel 12 Absatz 1 der genannten Richtlinie ein Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz erforderlich
ist).

Es steht den Mitgliedstaaten frei, festzulegen, was ,starker Publikumsverkehr* bedeutet, aber die bei der
Umsetzung von Artikel 10 Absatz 6a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
verwendete Auslegung sollte mit der fiir die Artikel 12 und 13 der genannten Richtlinie (die bereits umgesetzt
wurden) in Einklang stehen.

Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Daten in anderen Quellen zu suchen und in Datenbanken fiir Ausweise
tiber die Gesamtenergieeffizienz zu registrieren.

(*) Erwagungsgrund 34 der Richtlinie (EU) 2018/844 besagt: ,Es werden hochwertige Daten iiber den Gebidudebestand benétigt, die
teilweise aus den Datenbanken fiir Ausweise {iber die Gesamtenergieeffizienz gewonnen werden konnen, die gegenwirtig in nahezu
allen Mitgliedstaaten entwickelt und verwaltet werden.

(**) In Erwdgungsgrund 34 der Richtlinie (EU) 2018/844 wird erldutert: ,Wenn die unabhingigen Kontrollsysteme fiir Ausweise iiber die
Gesamtenergieeffizienz durch eine optionale Datenbank erginzt werden, was iiber die Anforderungen der Richtlinie 2010/31/EU [...]
hinausgeht, ... .
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2.5.2.2. Umsetzung und Durchfihrung von Artikel 10 Absatz 6a der Richtlinie uber die

Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Wenn die Mitgliedstaaten {iber eine Datenbank fiir Ausweise tiber die Gesamtenergieeftizienz verfiigen, sollten
sie:

a) untersuchen, ob die Regelungen die Sammlung gemessener oder berechneter Energieverbrauchsdaten
erlauben, und die Regelungen gegebenenfalls so dndern, dass sie die Verpflichtung nach Artikel 10
Absatz 6a erfiillen;

b) sicherstellen, dass mindestens die Daten fiir offentliche Gebdude, die einen Ausweis iiber die Gesamtener-
gieeffizienz haben und einen starken Publikumsverkehr aufweisen, in die Datenbank eingegeben werden;
und

¢) die Daten aktualisieren, idealerweise mindestens einmal im Jahr.

2.5.3.  Aggregierte anonymisierte Daten — Artikel 10 Absatz 6b der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Artikel 10 Absatz 6b der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden lautet:

»Zumindest die aggregierten anonymisierten Daten, die den Datenschutzanforderungen der Union und der
Mitgliedstaaten entsprechen, werden auf Antrag fiir statistische Zwecke oder Forschungszwecke und dem
Eigentiimer des Gebdudes zur Verfigung gestellt.”

Die Mitgliedstaaten miissen die erforderlichen Maflnahmen durchfithren, um sicherzustellen, dass diese
Anforderung erfiillt wird. Diese Bestimmung schreibt ihnen nicht vor, dass sie Anderungen an bestehenden
Datenbanken vornehmen miissen, aber sie miissen sicherstellen, dass der Rechtsrahmen die Bereitstellung der
Daten nach den Verpflichtungen in diesem Artikel erlaubt.

2.5.4.  Information — Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

()

Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden lautet:

,Die Mitgliedstaaten informieren die Eigentiimer oder Mieter von Gebiuden insbesondere iiber Ausweise
tiber die Gesamtenergieeffizienz, einschlielich ihres Zweckes und ihrer Ziele, iiber kosteneffiziente
Mafinahmen sowie gegebenenfalls zur Verfiigung stehende Finanzinstrumente fiir die Verbesserung der
Gesamtenergieeffizienz des Gebdudes und iiber den Austausch von mit fossilen Brennstoffen betriebenen
Heizkesseln gegen nachhaltigere Alternativen. Die Mitgliedstaaten stellen die Informationen mittels
zugdnglicher und transparenter Beratungsinstrumente, etwa Beratungen zu Renovierungen und zentrale
Anlaufstellen, zur Verfiigung.

Die Kommission unterstiitzt die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen bei der Durchfithrung von
Informationskampagnen fiir die Zwecke von Absatz 1 und Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes, die
Gegenstand von Unionsprogrammen sein konnen.”

Artikel 20 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden wurde gedndert, um die Verpflichtung
der Mitgliedstaaten zur Bereitstellung von Informationen fir Mieter oder Eigentiimer zu verdeutlichen. Die
(nicht erschopfende) Liste von Fillen umfasst nun eine Verpflichtung, Informationen iiber den Austausch von
mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln (*) mit nachhaltigeren Alternativen bereitzustellen.

Artikel 20 Absatz 2 sicht vor, dass die ,Mitgliedstaaten [...] die Informationen mittels zuginglicher und
transparenter Beratungsinstrumente, etwa Beratungen zu Renovierungen und zentrale Anlaufstellen, zur
Verfiigung [stellen]*.

Mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizkessel umfassen Festbrennstoffkessel sowie Raumheizgerate mit Heizkessel und mit fossilen
Brennstoffen betriebene Kombiheizgerate mit Heizkessel. Ein Festbrennstoffkessel ist eine Vorrichtung mit einem oder mehreren
Wirmeerzeugern auf Festbrennstoffbasis, die ein wasserbetriebenes Zentralheizungssystem mit Wirme versorgt, um die
Innentemperatur eines oder mehrerer geschlossener Raume auf die gewiinschte Hohe zu bringen und dort zu halten, und die nicht mehr
als 6 % ihrer Nennwirmeleistung an ihre Umgebung verliert (siche Artikel 2 und Anhang I der Verordnung (EU) 2015/1189 der
Kommission vom 28. April 2015 zur Durchfithrung der Richtlinie 2009/125/EG des Europiischen Parlaments und des Rates im
Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Festbrennstoftkesseln (ABL L 193, 21.7.2015,
S. 100)). Ein Raumheizgerat mit Heizkessel ist ein Raumheizgerit, das Warme durch die Verbrennung von fossilen und/oder Biomasse-
Brennstoffen und/oder durch Nutzung des Joule-Effekts in elektrischen Widerstandsheizelementen erzeugt. Ein Kombiheizgerit mit
Heizkessel ist ein Raumheizgerit mit Heizkessel, das dazu entworfen ist, zusitzlich Wirme zur Bereitung von heiflem Trink- oder
Sanitirwasser [...] bereitzustellen [...] (siche Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission vom 2. August 2013 zur
Durchfithrung der Richtlinie 2009/125/EG des Europiischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeriten und Kombiheizgeriten (ABL L 239 vom 6.9.2013, S. 136)).
Die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kohlekesseln gelten ab dem 1. Januar
2022 und verbieten das Inverkehrbringen bestimmter Produkte aus Griinden der Energieeffizienz und der Emissionen von NO,,
Feinstaub, CO, und fliichtigen organischen Verbindungen. Die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von mit fossilen
Brennstoffen betriebenen Gas- und Olbrennern mit einer Leistung bis zu 400 kW gelten bereits und verbieten das Inverkehrbringen
bestimmter Produkte aus Griinden der Energieeffizienz und der NO -Emissionen. Raumheizgerite mit Gas- und Olheizkessel sowie
Kombiheizgerite mit Heizkessel fallen unter die Verordnung (EU) Nr. 813/2013 und Festbrennstoftkessel unter die Verordnung (EU)
2015/1189. Die Vermarktung mit fossilen Festbrennstoffen betriebener Heizkessel ist nach der Verordnung (EU) 2015/1189 nicht
verboten.
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2.6. Vorlage der langfristigen Renovierungsstrategie und Fortschrittsberichte
2.6.1.  Vorlage der langfristigen Renovierungsstrategie

Nach Artikel 2a Absatz 8 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (%) ist die langfristige
Renovierungsstrategie der Kommission ,als Teil* des endgiiltigen nationalen Energie- und Klimaplans jedes
Mitgliedstaats vorzulegen. Die langfristige Renovierungsstrategie sollte als Anhang zum nationalen Energie-
und Klimaplan vorgelegt werden.

Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1999 ist der endgiiltige Energie- und Klimaplan bis zum
31. Dezember 2019 und danach alle zehn Jahre zu tibermitteln.

Abweichend davon ist die erste langfristige Renovierungsstrategie nach Artikel 2a Absatz 8 der Richtlinie iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden spitestens bis zum 10. Mirz 2020, drei Monate nach Ablauf der
Frist fiir den endgiiltigen nationalen Energie- und Klimaplan, vorzulegen. Die Mitgliedstaaten sollten ihre
langfristigen Renovierungsstrategien jedoch moglichst zum gleichen Zeitpunkt wie ihren endgiiltigen Energie-
und Klimaplan fertigstellen, damit die langfristige Renovierungsstrategie bei der Gestaltung des nationalen
Energie- und Klimaplans umfassend beriicksichtigt werden kann.

Nach Artikel 4 Buchstabe b Nummer 3 der Verordnung (EU) 2018/1999 miissen die Mitgliedstaaten als Teil
ihrer nationalen Energie- und Klimapline die Ziele, Vorgaben und Beitrige fiir jede der finf Dimensionen der
Energieunion festlegen. Die folgenden obligatorischen Komponenten miissen im Entwurf und in der
endgiiltigen Fassung des nationalen Energie- und Klimaplans enthalten sein:

a) indikative Meilensteine, (*%)
b) ein Fahrplan mit innerstaatlich festgelegten messbaren Fortschrittsindikatoren, (*°)

) eine nachweisgestiitzte Schitzung der zu erwartenden Energieeinsparungen und weiter reichender
Vorteile (*) und

d) Beitrdge zu den Energieeffizienzzielen der Union (*') im Sinne der Richtlinie zur Energieeffizienz nach
Artikel 2a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden.

Diese wesentlichen Komponenten mussten im Entwurf fiir den nationalen Energie- und Klimaplan enthalten
sein, der bis Ende 2018 vorzulegen war; ebenso miissen sie im endgiiltigen nationalen Energie- und Klimaplan
genannt werden, der bis Ende 2019 zu tibermitteln ist. Die wesentlichen Komponenten sind ein zentraler
Bestandteil der Ziele in den nationalen Energie- und Klimapldnen und bilden eine Basis fiir die verbesserten,
umfassenden langfristigen Renovierungsstrategien.

2.6.2. Fortschrittsberichte

In Kapitel 4 der Verordnung (EU) 2018/1999 sind Berichterstattungspflichten im Zusammenhang mit den
nationalen Energie- und Klimapldnen festgelegt, einschlieflich der Berichterstattung im Zusammenhang mit
den langfristigen Renovierungsstrategien.

Artikel 17 der Verordnung (EU) 2018/1999 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten bis zum 15. Mirz 2023 und
danach alle zwei Jahre integrierte nationale energie- und klimabezogene Fortschrittsberichte (,Fortschritts-
berichte) vorlegen.

Nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) 2018/1999 miissen diese Fortschrittsberichte
bestimmte Informationen {iber die Energieeffizienz enthalten, die in Artikel 21 der genannten Verordnung
festgelegt sind.

2.6.2.1. Berichterstattung iiber nationale Zielpfade, Ziele und Vorgaben

Nach Artikel 21 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2018/1999 miissen die Fortschrittsberichte Informationen
tiber die Verwirklichung von nationalen Zielpfaden, Zielen und Vorgaben enthalten. Im Zusammenhang mit
Gebiuden und langfristigen Renovierungsstrategien umfasst dies:

a) Richtwerte (indikative Meilensteine) der langfristigen Renovierungsstrategie;

b) Beitrige zu den Energieeffizienzzielen der Union im Sinne der Richtlinie zur Energieeffizienz nach
Artikel 2a der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeftizienz von Gebauden;

¢) eine etwaige Aktualisierung der anderen nationalen Gesamtziele des nationalen Energie- und Klimaplans.

(*) Nach Artikel 4 Buchstabe b Nummer 3 und Anhang I Abschnitt 3.2 der Verordnung (EU) 2018/1999.
(%) Artikel 2a Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebaduden.

(*) Artikel 2a Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeftizienz von Gebduden.

(®) Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden.

()

“!) Artikel 2a Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden.
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2.6.2.2. Berichterstattung zu Politiken und Mafnahmen

Nach Artikel 21 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2018/1999 miissen die Fortschrittsberichte Informationen
tiber die Durchfihrung von Politiken und Maffnahmen enthalten, einschlieflich der langfristigen Renovierungs-
strategie nach Artikel 2a der Richtlinie {iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden.

2.6.2.3. Nationale Ziele

Und schlielich miissen die Fortschrittsberichte nach Artikel 21 Buchstabe ¢ der Verordnung, der auf
Anhang IX Teil 2 der genannten Verordnung verweist, auch zusitzliche Informationen im Zusammenhang mit
nationalen Zielen enthalten, darunter wichtige legislative und nichtlegislative Politiken, Mafnahmen, Finan-
zierungsmaffnahmen und -programme, die in den vorangegangen zwei Jahren durchgefiihrt wurden, um die in
Artikel 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2018/1999 genannten Ziele zu verwirklichen; dies umfasst auch
die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (Anhang IX Teil 2 Buchstabe a der Verordnung
(EU) 2018/1999).

2.7. Bewihrte Verfahren fiir die Einhaltung von Artikel 2a der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden

Der folgende Abschnitt enthilt Informationen iiber bewihrte Verfahren, die fur die Mitgliedstaaten bei der
Umsetzung der Anforderungen von Artikel 2a hilfreich sind. Er hat dieselbe Struktur wie der vorangegangene
Abschnitt.

Die Strategien fiir die Renovierung von Gebauden, die die Mitgliedstaaten 2014 und 2017 nach Artikel 4 der
Richtlinie zur Energieeffizienz vorgelegt haben, bilden die Bausteine fiir zukiinftige langfristige Renovierungsst-
rategien. Der Leitfaden fiir Nationale Energieeffizienz-Aktionspline (Guidance for National Energy Efficiency
Action Plans (*)) umfasst ausfithrliche Anleitungen fiur die Integration bestimmter Komponenten in diese
Strategien — auf die einschligigen Abschnitte wird im Folgenden verwiesen. Dies ist ein hilfreicher
Ausgangspunkt, da die Richtlinie (EU) 2018/844 hinsichtlich der Strategien fur die Renovierung von
Gebiuden auf den betreffenden Verpflichtungen aufbaut.

2.7.1. Uberblick iiber den nationalen Gebdudebestand — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden

Einzelheiten zu den im Uberblick iiber den nationalen Gebiudebestand zu beriicksichtigenden Komponenten
sind Anhang B Abschnitt 1 Nummer 57 des Leitfadens fiir Nationale Energieeffizienz-Aktionspline zu
entnehmen.

Die Mitgliedstaaten werden angeregt, bei der Erstellung ihres Uberblicks die Anforderungen der INSPIRE-
Richtlinie (*) zu beriicksichtigen. Gebdude sind eines der 34 Datenthemen dieser Richtlinie, und von
nationalen und lokalen Behorden wird erwartet, dass sie es bis 2020 ermoglichen, umfangreiche Datensitze
mit einschldgigen Informationen (z. B. Bauzeitpunkt, derzeitige Nutzung und Zustand) zu ermitteln und
herunterzuladen. Der Fachbericht Buildings related datasets accessible through the INSPIRE geoportal (¢)
(,Gebdudebezogene Datensdtze, die iber das ,INSPIRE-Geoportal zuginglich sind“) der Gemeinsamen
Forschungsstelle aus dem Jahr 2016 kann in dieser Hinsicht hilfreich sein.

Die langfristigen Renovierungsstrategien von Wallonien (Belgien), Frankreich und Malta aus dem Jahr 2017
sind Beispiele fur bewidhrte Verfahren fiir die Darstellung eines Uberblicks iiber den nationalen
Gebiudebestand. (%)

2.7.2.  Kosteneffiziente Konzepte fiir Renovierungen — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden

Anhang B Abschnitt 2 des Leitfadens fiir Nationale Energieeffizienz-Aktionspline enthilt ausfithrliche
Angaben dariiber, wie kosteneffiziente Konzepte fiir Renovierungen ermittelt werden konnen.

(®*) SWD(2013) 180 final; https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20131106 swd_guldance _neeaps.pdf.

(*’) Richtlinie 2007/2/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mérz 2007 zur Sch
Europiischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABL. L 108 vom 25.4.2007, S. 1).

(**) Siehe:  http:/[publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC102276[jrc102276_buildings_related_datasets_in_the_inspire_
geoportal_def_pubsy%20-isbn-issn.pdf.

(*) Assessment of second long-term renovation strategies under the Energy Efficiency Directive (,Beurteilung der zweiten langfristigen
Renovierungsstrategien nach der Richtlinie zur Energieeffizienz), Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle aus der Reihe ,Science for
Policy” (,Wissenschaft fiir Politik®) (2018).

fung einer Geodateninfrastruktur in der
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Die langfristige Renovierungsstrategie der Hauptstadtregion Briissel aus dem Jahr 2014 und die langfristigen
Renovierungsstrategien von Wallonien (Belgien) und Bulgarien aus dem Jahr 2017 wurden als Beispiele fiir
bewidhrte Verfahren im Bereich kosteneffizienter Konzepte ermittelt. (®%)

Siehe auch Merkblatt Trigger points as a must in national renovation strategies (*’) (,Auslosepunkte als erforderliche
Komponente in nationalen Renovierungsstrategien) des Buildings Performance Institute Europe (BPIE) aus
dem Jahr 2016.

Industrialisierte Nachriistung

Mit einer industrialisierten Nachriistung durch eine serienmiflige Vorfertigung von Dimmelementen fiir
Fassade und Dach, einschlieBlich Verkabelung, Verrohrung und Verglasung, auflerhalb des Renovierungss-
tandorts kann eine kosteneffizientere Renovierung mit einer geringeren Beeintrichtigung der Bewohner
wihrend der Renovierung erreicht werden.

Das Projekt ,E2ReBuild“ (*)) hat kosteneffiziente und fortschrittliche Strategien fiir die Energieeffizienz-
nachriistung zweigeschossiger Wohngebdude untersucht, gefordert und prisentiert, die einen Mehrwert
schaffen.

Das Projekt ,2ndskin“ (*) hat verschiedene Akteure aus der Bauindustrie zusammengebracht, um ihre
Fachkenntnisse und Ziele in ein innovatives Nachriistungskonzept fiir mehrgeschossige Wohngebidude zu
integrieren, das einen Null-Energieverbrauch erreicht und gleichzeitig Moglichkeiten fur eine Erweiterung
bietet. Die Hypothese, die dem Projekt zugrunde liegt, besteht darin, dass durch die Verwendung vorgefertigter
Fassadenmodule, die die Installationsgeschwindigkeit beschleunigen und die Beeintrichtigung der Bewohner
reduzieren, der Umbau zu Niedrigstenergiegebduden gefordert und die Anwendungsquote einer solchen
Modernisierung gesteigert werden kann.

Vermietungs- und Energiebilanz

Um die notwendigen Verbesserungen des nationalen Mietwohnungsbestands weiter zu unterstiitzen, sollten die
Mitgliedstaaten in Erwdgung ziehen, Anforderungen fiir ein bestimmtes Energieeffizienzniveau fiir Mietobjekte
im Einklang mit den Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz einzufithren oder weiterhin anzuwenden, um
ein bestimmtes Niveau der Gesamtenergieeffizienz zu demonstrieren (siche Erwidgungsgrund 9 der Richtlinie
(EU) 2018/844). Dabei sollten die Mitgliedstaaten in Erwdgung ziehen, Finanzmechanismen einzurichten, die
eine etwaige Belastung von Wohnungseigentiimern bei der Finanzierung der notwendigen Renovierungen
mindern.

Die niederlindische Regierung hat angekiindigt, dass die Energieeffizienz von Gebduden, die als Biiroraum
vermietet werden sollen, ab 2023 mindestens mit ,C“ bewertet sein sollte. ("°)

In England und Wales wurde mit den Verordnungen iiber die Energieeffizienz von privaten Mietobjekten
(.Energy Efficiency (Private Rented Property) Regulations”) aus dem Jahr 2015 ein Mindestniveau der
Energieeffizienz fir privat vermietete Wohn- und Nichtwohnimmobilien festgelegt. Seit April 2018 miissen
Vermieter solcher Immobilien gewahrleisten, dass sie in den Ausweisen uber die Gesamtenergieeffizienz eine
Einstufung von mindestens ,E“ haben, bevor ein neuer Mietvertrag mit neuen oder bestehenden Mietern
abgeschlossen wird. Ab dem 1. April 2020 (fuir Wohnimmobilien) und dem 1. April 2023 (fur Nichtwohnim-
mobilien) gilt die Anforderung fiir alle vermieteten Immobilien, selbst wenn sich das Mietverhaltnis nicht
gedndert hat. (')

Schottland hat eine Mafnahme eingefiihrt, mit der die Renovierung von sozialem Wohnraum mit schlechter
Energieeffizienz vorgeschrieben wird. In Griechenland gilt ein dhnliches Konzept, nach dem Gebiude eine
Einstufung von mindestens ,C“ im Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz haben sollten, damit sie an den
offentlichen Sektor verpachtet oder vom offentlichen Sektor erworben werden kénnen. Diese Verpflichtung
wird ab 2020 fiir alle bestehenden Pachtvertrige gelten.

2.7.3.  Strategien und Mafnahmen fiir umfassende Renovierungen — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe ¢ der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Anhang B Abschnitt 3 des Leitfadens fiir Nationale Energieeffizienz-Aktionspldne beschreibt die
Informationen, die hinsichtlich der Strategien und Mafinahmen zur Forderung kosteneffizienter umfassender
Renovierungen anzugeben sind.

(*) Ebenda und Synthesis report on the assessment of Member States’ building renovation strategies (,Zusammenfassender Bericht iiber die
Beurteilung der Gebdude-Renovierungsstrategien der Mitgliedstaaten®), Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle aus der Reihe
,Science for Policy* (,Wissenschalft fiir Politik“) (2018).

(*) http://bpie.eu/publication/trigger-points-as-a-must-in-national-renovation-strategies|

(*®) https:/[www.smartcities-infosystem.eu/sites-projects/projects/e2rebuild

(*) Siehe: https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app /uploads/public/5a0/c14/5dc[5a0c145dc79f1846323269.pdf.s

(") https:/[www.akd.nl/en/b[Pages/Office-building-with-energy-label-D-or-worse-banned-as-from-2023.aspx

(") https:/[www.gov.uk/government/publications|the-private-rented-property-minimum-standard-landlord-guidance-documents
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Die langfristigen Renovierungsstrategien der Hauptstadtregion Briissel und von Frankreich aus dem Jahr 2017
sind Beispiele fir bewihrte Verfahren im Hinblick auf Maflnahmen zur Forderung umfassender
Renovierungen. (')

Fahrpline

Im Rahmen des Projekts ,iBRoad“ (”*) wird ein spezieller Gebduderenovierungsfahrplan fiir Einfamilienhduser
entwickelt. Das entsprechende Tool betrachtet das Gebdude als Ganzes und erstellt einen mafigeschneiderten
(,iBRoad"-) Renovierungsplan fiir einen langen Zeitraum (15-20 Jahre) in Kombination mit einem Gebaude-
Logbuch oder -Pass zur Dokumentation energetischer Mafinahmen. Im Rahmen von ,iBRoad” wurde ermittelt,
dass Immobilieneigentiimer und Kiufer eine anwenderfreundlichere und vertrauenswiirdigere Beratung dazu
bendétigen, in welcher Weise sie am besten energetische Renovierungen durchfiihren konnen.

Der ,iBRoad“-Bericht The concept of the individual building renovation roadmap — an in-depth case study of four
frontrunner projects (") (,Das Konzept des individuellen Gebduderenovierungsfahrplans — eine umfassende
Fallstudie fiir vier Vorreiterprojekte®) befasst sich mit dem Verfahren zur Erstellung und Umsetzung eines
solchen Fahrplans und behandelt die wichtigsten Themen, die zu beachten sind. Er stellt auch reale Beispiele
aus Dinemark (,BetterHome* (), Flandern (,Woningpas“ und ,EPC+“), Frankreich (,Passeport efficacité
énergétique”) und Deutschland (,individueller Sanierungsfahrplan®) vor.

Die Alliance for Deep Renovation in Buildings (ALDREN, Allianz fur umfassende Renovierungen von
Gebiuden) (%) schlagt ebenfalls Gebiudepisse fur eine schrittweise Renovierung vor und stellt harmonisierte
Energieeffizienzeinstufungen iiber ein gemeinsames europdisches freiwilliges Zertifizierungssystem bereit.

Gebiudebezogene Informationen

Gegenstand des Projekts ,Request2Action” (/) im Rahmen des Programms ,Intelligente Energie — Europa
(IEE)“ waren Ausweise iber die Gesamtenergiceffizienz sowie die Frage, wie die Umsetzung ihrer
Empfehlungen verbessert werden kann. Die vorgeschlagene Losung, die in einigen Fillen einem Pass
nahekommt, ist ein ,Knotenpunkt® oder eine zentrale Anlaufstelle fiir gebdudebezogene Informationen. Ein
Beispiel fur dieses Konzept ist die Knotenstelle ,Casa+ in Portugal, die auf die Speicherung von Ausweisen
tiber die Gesamtenergieeffizienz und zugehorigen Daten fiir alle Wohnimmobilien ausgelegt ist, sodass
Angebote fur ihre Renovierung erstellt werden konnen; die Ergebnisse dieser Angebote werden ebenfalls
registriert. Weitere Einzelheiten sind in dem Bericht Recommendations on building hubs (%) (,Empfehlungen zu
Gebiudeknotenpunkten®) zu finden.

2.7.4.  Strategien und Mafnahmen fiir die Gebdude mit der schlechtesten Leistung und zur Verringerung der Energiearmut —
Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

2.7.4.1. Segmente des nationalen Gebdudebestands mit der schlechtesten Leistung

Das Projekt ,ENERFUND“ () im Rahmen des Programms ,Horizont 2020“ befasst sich mit dem Bedarf an
leicht zuginglichen und zuverldssigen Beurteilungen der Energieeinsparungen, die durch umfassende
Nachriistungen erreicht werden konnen, indem es zu mehr derartigen Projekten in Europa anregt. Im Rahmen
des Projekts wird ein Entscheidungsfindungsinstrument entwickelt, das die Moglichkeiten einer umfassenden
Renovierung anhand einer Reihe von Parametern bewertet — &hnlich der von Banken zur Kundenbewertung
herangezogenen Bonititseinschdtzung. Das dazu verwendete Tool beinhaltet eine Online-Karte, auf der die
Gesamtenergieeffizienz einzelner Gebdude dargestellt ist.

In Dinemark leisten alle Sozialwohnungsverbiande jeden Monat einen Beitrag zu einem gemeinsamen ,Solidari-
tatsfonds®, der fiir die Renovierung der Gebdude mit der schlechtesten Energieeffizienzleistung eingesetzt wird.

An die Gesamtenergieeffizienz gekniipfte Einschrinkungen fir Mietobjekte (siche Abschnitt 6.2) sind ebenfalls
eine wirksame Mafnahme zur Forderung der Renovierung der Gebaude mit der schlechtesten Leistung.

(") https:/[ec.europa.eufenergy/sites/ener/files/documents/2014 _article4_en_denmark.pdf

(”®) http://ibroad-project.euf

(") http:|[/ibroad-project.eu/news/the-concept-of-the-individual-building-renovation-roadmap|

(®) http:/ /bple eu/publication/boosting-renovation-with-an-innovative-service-for-home-owners|

(%) www.aldren.eu

(7) http:/[building-request.eu/

(’®) http://building-request.eu/sites/building-request.eu/files/d4.1_recommendations_report_final.pdf
() http:/[enerfund.eu/
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Steuermechanismen sind ein weiteres Mittel, mit dem die Mitgliedstaaten Impulse fiir die Renovierung von
Gebduden mit schlechter Energieeffizienz geben konnen; Beispiele dafiir sind:

a) Abzugsfihigkeit bestimmter Kosten fiir energetische Renovierungen von der Einkommensteuer (Ddnemark)
und

b) eine Besteuerung des Energieverbrauchs (Niederlande). (*°)

2.7.42. Divergierende Anreize

An die Gesamtenergieeffizienz gekniipfte Einschrinkungen fiir Mietobjekte sind ebenfalls eine wirksame
Mafinahme zur Forderung der Renovierung von Gebiuden mit schlechter Energieeffizienz. Beispiele dafiir sind:

a) die Verpflichtung fiirr Vermieter, Verbesserungen vorzunehmen (Vereinigtes Konigreich (*')) und
b) Mindesteffizienzniveaus fiir Mieteinheiten, z. B.:
i) obligatorische Dachdimmung (flimische Wohnungsordnung) und

ii) Mindesteinstufungen in Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz fiir Biiroriume (Niederlande).

2.7.4.3. Marktversagen

In Anhang B Abschnitt 3 Buchstabe b des Leitfadens fiir Nationale Energieeffizienz-Aktionspline wird in der
Liste der bereitzustellenden Informationen auch eine Analyse der Hindernisse fiir Renovierungen genannt. In
Abschnitt 3 Buchstabe d wird vorgeschlagen, dass solche Hindernisse durch neue politische Maflnahmen
bekdmpft werden sollten.

Die begleitende Folgenabschitzung zum Vorschlag fiir eine Uberarbeitung der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden (*2) befasst sich ebenfalls mit Hindernissen fiir Investitionen zur Verbesserung der
Energieeffizienz von Gebauden.

2.7.4.4. Verringerung der Energiearmut

Die von der Gemeinsamen Forschungsstelle erstellte Beurteilung der langfristigen Renovierungsstrategien von
2017 enthilt einen Uberblick iiber die direkten (spezifische Strategien und Mafnahmen) und indirekten
(allgemeine Strategien oder Initiativen) Verweise der Mitgliedstaaten auf laufende oder geplante Anstrengungen
zur Verringerung der Energiearmut. Viele der Mainahmen erfolgen in Form von finanziellen Anreizen speziell
fir Bevolkerungsgruppen, die unterhalb des Grenzwerts fiir die Energiearmut eingestuft werden, fiir Haushalte
mit geringem Einkommen oder fiir sozialen Wohnraum. Einige Linder haben im Rahmen ihrer Energieeffi-
zienzprogramme spezielle Mafnahmen eingefiihrt, die auf die Bekimpfung der Energiearmut ausgerichtet sind,
wihrend andere Sensibilisierungs- und Beratungsdienste eingerichtet haben.

Die EU-Beobachtungsstelle fur Energiearmut ist eine wertvolle Quelle fiir Daten und Statistiken. Sie hat
Indikatoren fiir die Energiearmut erarbeitet und einen umfassenden Katalog politischer Maffnahmen sowie eine
umfangreiche Sammlung von Forschungsarbeiten zusammengestellt. Sie unterstiitzt Akteure, die an der
Gestaltung oder Umsetzung politischer Strategien zur Bekdmpfung der Energiearmut beteiligt sind, (politische
Entscheidungstrager, Nichtregierungsorganisationen, Behorden auf verschiedenen Ebenen, Wissenschaftler und
Praktiker) bei der Definition und Messung des Phinomens. Auflerdem erleichtert sie den Austausch iiber
bewidhrte Verfahren und stellt Schulungsmaterialien bereit. Sie kann die Mitgliedstaaten direkt unterstiitzen,
indem sie Ratschlidge und Fachwissen bereitstellt — sowohl auf Ad-hoc-Basis als auch iiber ihren umfassend
besetzten Beirat, dem erfahrene Fachleute fiir alle Aspekte der Energiearmut angehoren.

In Frankreich bekdmpft die nationale Wohnraumbehorde die Brennstoffarmut unter anderem durch ihr
Programm ,Habiter mieux“ (,Besser leben®). Das franzosische Programm fiir Energieeinsparungszertifikate ist
mit einer neuen Verpflichtung verbunden, die speziell auf die Bekdmpfung der Brennstoffarmut ausgerichtet
ist. Das Programm bietet eine finanzielle Férderung fiir Malnahmen fiir Haushalte mit niedrigem Einkommen.
Dariiber hinaus hat Frankreich eine ,Beobachtungsstelle fiir Brennstoffarmut” eingerichtet, um die Situationen
hinsichtlich der Brennstoffarmut priziser zu messen und offentliche und private Finanzhilfen fur benachteiligte
Haushalte sowie Mafinahmen im Rahmen lokaler und nationaler Initiativen zu beobachten.

(*) Siehe: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97408 reqno_jrc97408_online%20nzeb%20report%281%29.pdf.
(*) https:/[www.gov.uk/government/consultations/domestic-private-rented-sector-minimum-level-of-energy-efficiency
(*) https:/[eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0414&from=EN
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Im Rahmen der Strategie der irischen Regierung zur Bekdmpfung der Energiearmut und unter dem
Rahmenprogramm ,Healthy Ireland“ (,Gesundes Irland“) haben die nationalen Behérden das Programm
,Warmth and Wellbeing“ (,Warme und Wohlbefinden) ins Leben gerufen, eine Pilotinitiative mit dem Ziel, im
irischen Kontext internationale Forschungsergebnisse zu validieren, die besagen, dass Mafnahmen fir
warmeren und energieeffizienteren Wohnraum positive Auswirkungen auf die Gesundheit und das
Wohlbefinden von Energiearmut betroffener Menschen haben, die auch unter Krankheiten wie COPD
(chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und Asthma leiden. Im Rahmen des irischen Programms fiir
Investitionen in sozialen Wohnraum erhalten irische Behorden jedes Jahr Finanzmittel fur eine Reihe von
Mafinahmen zur Verbesserung des Standards und der Gesamtqualitdt ihres Bestands an sozialem Wohnraum,
einschlieflich der Nachriistung zur Verbesserung der Energieeffizienz.

In Zusammenarbeit im Rahmen des EU-Projekts ,Episcope” hat Irish Energy Action ein Instrument fir die
Bestandsaufnahme von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz entwickelt. (**) Eine interaktive Karte stellt
verschiedene Gebdudemerkmale (einschlieflich Energiearmut-Indikatoren) in verschiedenen Wohngegenden in
Dublin dar. Die Daten werden in kleinen Bereichen und Wahlkreisen aggregiert. Diese Bestandsaufnahme
erleichtert einen einheitlichen Ansatz fiir die lokale Politikgestaltung und die Erarbeitung von Strategien zur
Bekdmpfung der Energiearmut auf Bezirksebene.

Das osterreichische Programm fur die Verpflichtung zur Energieeffizienz verwendet ein Bonussystem, bei dem
die in einkommensschwachen Haushalten erreichten Einsparungen mit einem Faktor von 1,5 gewichtet
werden. Auflerdem miissen Energieversorger Zentren betreiben, die Informationen und Ratschlige unter
anderem zum Thema Energiearmut bereitstellen. Weitere Beispiele fiir spezielle regionale/lokale Programme in
Osterreich sind ein Programm fiir Energieberatung in Wien und ein Stromsparprojekt fiir einkommensschwa-
che Haushalte in den Bezirken Braunau, Freistadt und Linz-Land.

Die niederldndische Energiesparvereinbarung fiir den sozialen Mietwohnungssektor setzt den Wohnungsbauge-
sellschaften das Ziel, bis 2020 durchschnittlich die Energieeffizienzeinstufung ,B“ (entsprechend dem
Energieindex-Wert 1,25) zu erreichen.

Weitere Beispiele:

a) das Programm ,PLAGE SISP“ in der Hauptstadtregion Briissel;

b) Subventionen fiir individuelle Energieeffizienzmafnahmen in benachteiligten Haushalten in Kroatien;
¢) kohisionspolitische Programme ,Jessica“ in Litauen und der Tschechischen Republik;

d) individuelle Beratungsdienstleistungen zur Verbesserung der Energieeffizienz fiir einkommensschwache
Haushalte in Luxemburg und anderen Lindern;

e) Sozialzuschlige oder Rabatte auf Energierechnungen fiir einkommensschwache Familien in Italien und
Frankreich.

Im Rahmen des Projekts ,REACH* (*) wurde das Problem der Energiearmut angegangen, indem Lehrer und
Schiller an Berufsschulen als Energieberater geschult wurden. ,REACH“Partner besuchten etwa 1 600
Privathaushalte, um grundlegende Energieeffizienzmafnahmen durchzufiihren. In Slowenien trug das Projekt
dazu bei, ein nationales Programm fiir die Bekdmpfung der Energiearmut in Haushalten zu initiieren.
Schulungspakete und die Endfassung des Berichts iiber die Auswirkungen des Projekts sind auf der Projekt-
Website zu finden.

Das Projekt ,ASSIST“ (**) zur Bekdmpfung der Energiearmut soll spezialisierte Dienstleistungen fiir
benachteiligte Verbraucher iiber ein Netzwerk von Energieberatern bereitstellen. Diese Energieberater werden
unter Personen ausgesucht, die selbst Erfahrungen mit benachteiligten Situationen und/oder Energiearmut
gemacht haben; durch die vermittelte Qualifizierung sollen die zukiinftige Beschaftigungsfihigkeit der
betreffenden Personen verbessert und die mit einer Beratung durch Gleichgestellte verbundenen Vorteile
maximiert werden. Beispiele fiir Manahmen:

a) Arbeit mit Feedbacksystemen,

(*) http:|[bpie.eufwp-content/uploads/2017/05/Factsheet_B-170511_v4.pdf
(*) http:/[reach-energy.eu/
(*) Die folgenden , ASSIST“-Projektergebnisse konnten relevant sein:

— ein Bericht iber die wichtigsten nationalen/regionalen/lokalen Initiativen zur Bekdmpfung der Energiearmut in den
Teilnehmerldndern (https:/[www.assist2gether.eu/documenti/risultati/report_on_replicable_best_practice_national_and_
european_measures.pdf);

— ein Bericht iiber finanzielle Mafnahmen in den Teilnehmerlindern (https://www.assist2gether.cu/documenti/risultatijreport_
best_practice_guide_on_financial_measures.pdf).


http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/05/Factsheet_B-170511_v4.pdf
http://reach-energy.eu/
https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/report_on_replicable_best_practice_national_and_european_measures.pdf
https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/report_on_replicable_best_practice_national_and_european_measures.pdf
https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/report_best_practice_guide_on_financial_measures.pdf
https://www.assist2gether.eu/documenti/risultati/report_best_practice_guide_on_financial_measures.pdf
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b) Energieaudits,
c) gemeinschaftsbasierte Initiativen,
d) Unterstiitzung beim Erhalt von Finanzmitteln fur Energieeffizienzmaffnahmen und

Testen innovativer Finanzierungsmechanismen. Die Stidteagenda fiir die EU (%) wurde 2016 im Rahmen der
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit initilert und hat das allgemeine Ziel, die stddtische Dimension in
politische Strategien einzubeziehen, um fir die Stidte in Europa eine bessere Rechtsetzung, bessere
Finanzierung und besseres Wissen zu erreichen. Die Agenda wird tiber Partnerschaften im Rahmen einer
mehrstufigen Verwaltung umgesetzt. Der Schwerpunkt einer der Partnerschaften liegt auf der Energiewende.
Die Partnerschaft verfolgt unter anderem das Ziel, die Energieeffizienz auf Gebdudeebene durch die
Nachriistung zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Energiemanagements zu verbessern und stellt zu
diesem Zweck auch zur Verringerung der Energiearmut Beratungsleistungen bereit. Zudem befasst sich die
Partnerschaft fir Wohnraum mit dem Bedarf an mehr bezahlbarem Wohnraum, unter anderem durch die
Beobachtung finanziell tragbarer Wohnrauminvestitionen, Empfehlungen fir die Verhinderung von
Zwangsraumungen zur Durchfithrung energetischer Renovierungen, die Forderung integrierter Konzepte fiir
die energetische Renovierung auf Bezirksebene und die Verbesserung der EU-Daten tiber die Zusammenhinge
zwischen Geschlecht, Armut und Energie.

Weitere Projekte zur Forderung der energetischen Renovierung mit Schwerpunkt auf sozialem
Wohnraum

Obwohl das Projekt ,FIESTA® (¥) nicht speziell auf von Energiearmut betroffene Haushalte ausgerichtet war,
entfiel auf sozialen Wohnraum ein erheblicher Anteil. Das Projekt befasste sich mit der Heiz- und
Kiihleffizienz bei Familien, mit einem besonderen Schwerpunkt auf benachteiligteren Familien. Kostenlose
Energie-Helpdesks in 14 Stddten boten Beratung fiir Verbraucher (im personlichen Gesprich oder online) an
und fuhrten Energieaudits in Wohneinheiten durch. Mindestens 39 weitere europaische Stidte haben sich
offiziell verpflichtet, das ,FIESTA“Modell zu iibernehmen. Im Rahmen des Projekts wurden anwenderf-
reundliche Leitfiden zur Energieeinsparung fiir Haushalte erarbeitet, zum Beispiel der FIESTA energy efficiency
guide (*) (,FIESTA-Leitfaden zur Energieeffizienz“) und animierte Kurzfilme (*) auf Bulgarisch, Kroatisch,
Englisch, Griechisch, Italienisch und Spanisch.

Das Projekt ,EnerSHIFT“ (**) im Rahmen des Programms ,Horizont 2020“ (Februar 2016 bis Januar 2019) ist
auf den Sektor des sozialen Wohnungsbaus in der Region Ligurien (Italien) ausgerichtet. Es bietet fachliche
Unterstiitzung fiir die Erstellung von Machbarkeitsstudien mit dem tibergeordneten Ziel, eine Ausschreibung
fur Investitionen durch Energiedienstleistungsunternehmen per Einsparcontracting zu initiieren. Das Projekt
umfasst auch die Verwendung von Mitteln des Kohisionsfonds, um zu Investitionen anzuregen. Ziel ist ein
Programm fiir Investitionen von fast 15 Mio. EUR, die zu Primirenergieeinsparungen in Hohe von 14,5
GWh/Jahr fithren sollen.

Im September 2018 wurde das Auftragsvergabeverfahren fir die erste ,EnerSHIFT“-Ausschreibung
abgeschlossen, die 44 Sozialwohnungsgebdude in der italienischen Provinz Genua betraf, und der Vertrag
sollte bis Ende des Jahres unterzeichnet werden. Eine Vereinbarung mit dem ligurischen Bankensystem zielt
darauf ab, den Zugang von Energiedienstleistungsunternehmen zu Krediten zu erleichtern. Das Regionalgesetz
Nr. 10/2004 iber sozialen Wohnraum wurde gedndert, um die Durchfithrung von Einsparcontracting zu
vereinfachen. Infolgedessen ist fiir vorgeschlagene Vertrige nicht mehr die formliche Zustimmung der Mieter
erforderlich.

Ziel des Projekts ,Transition Zero* (*') ist es, eine grofere Verbreitung von Niedrigstenergiegebiuden in Europa
zu erreichen, insbesondere durch Modernisierungen von sozialem Wohnraum. Aufbauend auf dem Erfolg des
Konzepts ,Energiesprong” in den Niederlanden wird im Vereinigten Konigreich und in Frankreich mit
,Transition Zero“ der Umbau zu Netto-Nullenergiegebduden vorangetrieben, wobei der soziale Wohnungsbau

(*) https:/[ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

(*) http://www.fiesta-audit.eu/en/

(**) http://www.fiesta-audit.eu/media/46433[fiesta_en_low.pdf
(*) :/[www.fiesta-audit.eu/en/learning/

(*) https://enershift.eu

(") http:/[transition-zero.eu/index.php/publications|


https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://www.fiesta-audit.eu/en/
http://www.fiesta-audit.eu/media/46433/fiesta_en_low.pdf
http://www.fiesta-audit.eu/en/learning/
https://enershift.eu
http://transition-zero.eu/index.php/publications/
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2.7.6.

2.7.6.1.

als Katalysator fungiert. Im Rahmen von ,Energiesprong” werden vollintegrierte Modernisierungspakete mit
langfristigen Garantien durchgefithrt, die die betreffenden Mafnahmen kommerziell finanzierbar und
erweiterbar machen. ,Transition Zero“ ist nicht auf die Verringerung der Energiearmut begrenzt — das Projekt
umfasst auch den nicht-energiearmen Gebdudebestand. Das Geschiftsmodell bietet jedoch tragfihige
Losungen, durch die Unternehmen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus die Probleme des bezahlbaren
Wohnraums und der Energiearmut verringern konnen. Der Schwerpunkt einschligiger Berichte liegt auf
strukturierten Finanzprodukten fiir den sozialen Wohnungsbau, Garantien fiir die Gesamtenergieeffizienz und
Protokollen fiir die Bereitstellung von Modernisierungspaketen, Leistungsbeschreibungen fir Ausschreibungen,
dem nationalen und regionalen Rechtsrahmen fiir Modernisierungen und der Marktbewertung.

Strategien und Mafnahmen fiir offentliche Gebiude — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

In Kroatien wurden im Jahr 2015 zwei Projekte initiiert, um die kombinierte Nutzung von Investitionen mit
Mitteln des Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE) und des Kohisionsfonds fur die Renovierung
offentlicher Gebadude zu erleichtern; diese umfassen die folgenden Mafinahmen:

a) die Erstellung ausfithrlicher Konstruktionsdokumentation fur Mafinahmen zur = Steigerung der
Energieeffizienz und zur Einfithrung von Anlagen fiir erneuerbare Energien in Gebiuden und

b) Investitionen in energetische Renovierungen von Schulgebduden.

Aus 240 Antrigen wurden 12 Pilotprojekte fiir die Forderung ausgewihlt (finf fur Konstruktionsdoku-
mentation und sieben fiir Investitionen in Schulen). (*?)

In Slowenien gibt es zahlreiche historische offentliche Gebiude, bei denen ein grofies Potenzial fiir Energieein-
sparungen besteht. Im Rahmen der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden werden solche
Gebiude jedoch iblicherweise als Ausnahmen behandelt. Das Strategiepaket Sloweniens umfasst Leitfiden
(fachliche Empfehlungen) fiir die energetische Renovierung historischer Gebaude und positive Kriterien, die bei
Antrigen fiir historische Gebiude Forderungen im Rahmen der EU-Kohisionspolitik erleichtern sollen. (?)

Beim Projekt ,Premium Light Pro“ (*) im Rahmen des Programms ,Horizont 2020“ wird daran gearbeitet, die
Umstellung auf LED-Beleuchtungssysteme in offentlichen Behérden und privatwirtschaftlichen Unternehmen
in neun EU-Lindern zu unterstiitzen. Das Ziel besteht darin, o6ffentliche Behorden bei der Erarbeitung
wirksamer Strategien fiir die leichtere Einfithrung effizienter moderner LED-Beleuchtungssysteme in der Dienst-
leistungsbranche zu unterstiitzen. Kriterien fiir die umweltorientierte Beschaffung und Leitlinien fiir LED-
Beleuchtungssysteme fiir Innenrdume und fiir den Auffenbereich wurden auf der Projekt-Website veroffentlicht.

Mit dem Koordinations- und Unterstiitzungsprojekt ,EmBuild“ (**) werden die folgenden Ziele verfolgt:

a) Verbesserung der Fihigkeit regionaler/kommunaler Behorden, die erforderlichen Daten zu erfassen, um
ehrgeizige, nachhaltige und realistische Renovierungsstrategien fiir 6ffentliche Gebdude zu erstellen;

b) Ermittlung und Analyse kosteneffizienter Renovierungskonzepte;

c) Erstellung von Empfehlungen fir politische Strategien zur Anregung kosteneffizienter umfassender
Renovierungen von Gebduden und Ermittlung bewahrter Verfahren;

d) Vorgabe von Leitlinien fur o6ffentliche Investitionsentscheidungen und Erleichterung der Einbeziechung des
privaten Sektors; und

e) Messung und Vermittlung der erwarteten Energieeinsparungen und weiter reichender Vorteile.

Anreize fiir intelligente Technologien und Kompetenzen — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Intelligente Technologien

Das Projekt ,Smart-up (°°) im Rahmen des Programms ,Horizont 2020“ (Mérz 2015 bis Juli 2018) hatte zum
Ziel, die aktive Verwendung von intelligenten Zahlern und Hausanzeigen bei benachteiligten Verbrauchern in
Frankreich, Italien, Malta, Spanien und im Vereinigten Konigreich zu férdern. Die Strategie zielte vor allem
darauf ab, durch Schulungen Akteure einzubinden, die in besonders engem Kontakt mit benachteiligten
Haushalten stehen. Mehr als 550 Praktiker (in erster Linie Sozialarbeiter) wurden in 46 Fortbildungsverans-
taltungen geschult und erlduterten anschlieRend mehr als 4 460 benachteiligten Haushalten,

a) wie sie Energie effizienter nutzen kénnen,

(**) Siehe Concerted Action Report (,Bericht iiber konzertierte Mafnahmen*), November 2016; https:/[www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/
2018/04/CA-EPBD-CCT2-Policies-and-Implementation.pdf.s

93

Ebenda.

**) http://bpie.eufwp-content/uploads/2018/09/local_strategies_Final NEW.pdf
°%) https:/[www.smartup-project.eu/

2“; http:/[www.premiumlightpro.eu/
(
()


https://www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/2018/04/CA-EPBD-CCT2-Policies-and-Implementation.pdf
https://www.epbd-ca.eu/wp-content/uploads/2018/04/CA-EPBD-CCT2-Policies-and-Implementation.pdf
http://www.premiumlightpro.eu/
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2018/09/local_strategies_Final_NEW.pdf
https://www.smartup-project.eu/
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b) wie sie Strom- und/oder Gaszahler ablesen und verstehen konnen und
c) wie sie ihre Energieausgaben senken konnen.

In Spanien inspirierte das Projekt ein von der Stadtverwaltung Barcelona finanziertes soziales Programm zur
Bekdmpfung der Energiearmut. Im Rahmen dieses Programms wurden 100 Arbeitslose geschult, und mehr als
1 800 benachteiligte Haushalte erhielten eine Beratung. Ein weiteres positives Ergebnis ist, dass 32 % der
Schulungsteilnehmer jetzt in den Informationsstellen fiir Energiearmut von Barcelona arbeiten.
Schulungspakete und die Endfassung des Berichts tiber die Auswirkungen des Projekts sind auf der Website des
Projekts zu finden.

Das Projekt ,PEAKapp“ (*’) nutzt das inhdrente menschliche Konkurrenzdenken, um zu Energieeinsparungen
anzuregen, und erleichtert Privatverbrauchern gleichzeitig die Nutzung von sauberem und preisgiinstigem
Strom vom Spotmarkt. Unter Verwendung von Daten aus bereits installierten intelligenten Stromzihlern
schafft die ,PEAKapp“-Losung Anreize nicht nur fiir eine effizientere Stromnutzung, sondern auch fiir eine
Verlagerung des Verbrauchs auf Zeiten mit vermehrter Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen; dadurch
wurden Mieter von Sozialwohnungen in die Lage versetzt, aktiv am Strommarkt teilzunehmen und Geld zu
sparen. ,PEAKapp“ priift seine IKT-Losung derzeit unter realen Bedingungen in mehr als 2 500 Haushalten in
Osterreich, Estland, Lettland und Schweden.

Das Ziel des Projekts ,MOBISTYLE® (%) besteht darin, eine Motivation fiir Verhaltensinderungen durch die
Sensibilisierung der Verbraucher zu schaffen, indem tiber Dienste auf Grundlage der Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT) attraktiv gestaltete, personalisierte Informationen iiber den Energieverbrauch
des Nutzers sowie iiber das Raumklima und iiber gesundheitliche Aspekte bereitgestellt werden. Verhaltensin-
derungen werden durch Sensibilisierungskampagnen erreicht, bei denen Endverbraucher ermutigt werden,
proaktiv mit ihrem Energieverbrauch umzugehen und gleichzeitig ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu
verbessern. Die ,MOBISTYLE“Losung und die mafigeschneiderten Dienste werden derzeit in finf Lindern
unter realen Betriebsbedingungen gepriift. (*’)

Ziel von ,Eco-Bot“ (1) ist es, die aktuellen Fortschritte in der Chatbot-Technik und der fortgeschrittenen
Signalverarbeitung (d. h. Energiedisaggregation) unter Verwendung von Daten von intelligenten Zahlern mit
niedriger Auflosung zu nutzen, um das Energieeffizienzverhalten der Verbraucher zu dndern. Im Rahmen von
,Eco-Bot“ soll ein virtueller personlicher Energie-Assistent entwickelt werden, der iiber einen Chatbot
Informationen iiber den detailliert (auf Gerdteebene) ausgewiesenen Energieverbrauch bereitstellt.

2.7.6.2. Programme fiir die Entwicklung von Kompetenzen

Die Initiative ,BUILD UP Skills“ (**") soll die Arbeitskrifte in der Baubranche vereinen und die Zahl der
qualifizierten Arbeitskrifte erhohen. Der Schwerpunkt liegt auf der berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung
von Handwerkern und anderen Bauarbeitern im Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien in
Gebiuden. Die Initiative umfasst drei wesentliche Komponenten:

a) die Einrichtung nationaler Qualifikationsplattformen und Erstellung von Qualifikationsfahrpldnen bis 2020
(Saule I: 2011-2013),

b) die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Qualifizierungs- und Ausbildungsprogrammen (Sdule II: ab
2013) und

¢) europaweit koordinierte Unterstiitzungstitigkeiten (EU-Austausch).

Im Rahmen des ,BUILD UP Skills“-Projekts ,Construye2020“ (**?) (Spanien) wurde eine App fiir mobile Gerite
entwickelt, die als Schulungswerkzeug firr bewihrte Verfahren fiir verschiedene Tatigkeiten bei der
Renovierung von Gebduden eingesetzt werden kann, insbesondere in den Bereichen Aluminiumbauprodukte,
Wirmedimmung, Anlagen fiir erneuerbare Energien, Energieeffizienz und effiziente Installationen. In dem
Projekt wird gemeinsam mit dem nationalen Qualifikationsinstitut an der Entwicklung einer neuen
Qualifikation fiir die Installation von Erdwirmepumpen gearbeitet.

Im Rahmen des ,BUILD UP Skills“-Projekts ,Netherlands@Work“ (:*) (Niederlande) wurden Kompetenzprofile
fur acht Handwerksberufe erstellt, mit denen fiir den Bau energieneutraler Gebadude erforderliche Kompetenzen
abgedeckt werden. Uber eine App konnen Handwerker einen geeigneten Kurs auf Basis ihrer bestehenden
Kenntnisse auswahlen.

(”’) http:/|www.peakapp.eu/

(**) https:/fwww.mobistyle-project.eu

(*”) Sozialwohnungen in Kildenparken, Aalborg, Danemark; Universititsgebdude der Universitit Ljubljana, Slowenien; Wohnungen in
}Ll’Orologiol; Turin, Italien; Gesundheitszentrum in Maastricht, Niederlande, und Wohnhiuser in Wroctaw, Polen.

(") http://eco-bot.eu

(11 httg:ﬁwww.build/up.eu/en/skills

(1?) http://construye2020.eu/

("%) www.buildupskills.nl


http://www.peakapp.eu/
https://www.mobistyle-project.eu
http://eco-bot.eu/
http://www.buildup.eu/en/skills
http://construye2020.eu/
http://www.buildupskills.nl
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Die Partner im ,BUILD UP Skills“-Projekt ,BEEP* (1) (Finnland) haben ein innovatives Schulungskonzept (fiir
Ausbilder und Arbeiter) entwickelt, bei dem bewihrte Verfahren im Bereich energetischer Bautitigkeiten in ein
umfassendes Instrumentarium einfliefen, darunter:

a) Prasentationen und Lehrvideos in fiinf Sprachen,
b) Selbstlernmaterialien fiir Arbeiter,

¢) ein Pilotschulungskurs fur ,Change Agents (erfahrene Arbeiter/Mentoren, die eine Vorbildfunktion
tibernehmen und erldutern konnen, wie die Arbeitsqualitit verbessert werden kann) und

d) Schulungsbotschafter vor Ort, die eine wichtige Rolle dabei spielen, Arbeiter von der Absolvierung der
Pilotschulung zu iiberzeugen.

Das ,BUILD UP Skills“-Projekt ,Qualishell“ (') (Ruminien) unterstiitzte die Durchfithrung nationaler
Qualifikationsprogramme fir mit dem Einbau von Wirmedimmungssystemen und hocheffizienten
Fenstersystemen befasste Installateure, um energieeffiziente Gebaudehiillen zu gewahrleisten und den Umstieg
auf Niedrigstenergiegebdude zu unterstiitzen.

2.7.6.3. Ausbildung und Zertifizierung von Fachleuten

In Deutschland wird eine bundesweite Liste von Energieeffizienzfachleuten fiir die Unterstiitzungsprogramme
der Bundesregierung im Bereich der Energieeffizienz gefithrt, um die lokalen Energieberatungsdienste durch
folgende Aspekte zu verbessern:

a) einheitliche Qualifikationskriterien;
b) Nachweis regelméfiger Fortbildungen; und
c) stichprobenmiRige Uberpriifung der Ergebnisse.

In Slowenien enthalten die Rechtsvorschriften, mit denen die Richtlinie zur Energieeffizienz, die Richtlinie tiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und die Richtlinie tiber erneuerbare Energien (1) umgesetzt
wurden, einen gemeinsamen Artikel iiber die Ausbildung/Zertifizierung; dabei werden Synergieeffekte durch
einen koordinierten modularen Ausbildungsansatz erreicht.

In Kroatien laufen seit 2009 Programme fir die Energieeffizienzschulung von Fachleuten in den Bereichen
Architektur, Bau und Gebdudetechnik. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Fachkenntnisse von Ingenieuren zu
verbessern, sodass ihre Kompetenz sie in die Lage versetzt, Bauarbeiten und Gebdude hinsichtlich der
energetischen Eigenschaften als Ganzes zu betrachten.

Die Mitgliedstaaten sollten in Erwigung ziehen, im Rahmen der nationalen Bildungspolitik das Thema
Energieeffizienz in Lehrpline und Programme fiir die Ausbildung von Baufachleuten (z. B. Ingenieuren und
Architekten) aufzunehmen.

2.7.7.  Schatzung der Energieeinsparungen und weiter reichender Vorteile — Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie
iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

In Anhang B Abschnitt 5 des Leitfadens fiir Nationale Energieeffizienz-Aktionspline sind Aspekte aufgelistet,
die beurteilt werden sollten, um eine nachweisgestiitzte Schitzung der zu erwartenden Energieeinsparungen
und weiter reichender Vorteile zu erstellen.

Die langfristigen Renovierungsstrategien von Zypern, der Tschechischen Republik, Finnland, Litauen,
Ruminien und Schweden aus dem Jahr 2017 sind Beispiele fiir bewihrte Verfahren fir die Quantifizierung der
weiter reichenden Vorteile von Gebduderenovierungen. (')

(' http://finland.buildupskills.eu/

(1) http://www.iee-robust.ro/qualishell/en/

("%) Richtlinie 2009/28/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Forderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen und zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABI. L 140
vom 5.6.2009, S. 16).

("7) Assessment of second long-term renovation strategies under the Energy Efficiency Directive (,Beurteilung der zweiten langfristigen
Renovierungsstrategien nach der Richtlinie zur Energieeffizienz*), Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle aus der Reihe ,Science for
Policy“ (,Wissenschaft fiir Politik“) (2018).


http://finland.buildupskills.eu/
http://www.iee-robust.ro/qualishell/en/
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Ziel des Projekts ,COMBI“ (') im Rahmen des Programms ,Horizont 2020“ ist es, die verschiedenen
nichtenergetischen Vorteile von Energieeffizienz zu quantifizieren, um sie in die Rahmen zur Unterstiitzung
politischer Entscheidungen einzubeziehen. Bei diesem Projekt wurde ein Online-Werkzeug (1*°) entwickelt, das
die weiter reichenden Vorteile von Energieeffizienzverbesserungen visualisieren und, soweit mdglich, deren
finanziellen Wert beziffern kann. Acht der 21 Mafnahmen zur Verbesserung der Endenergieeffizienz betreffen
Gebaude. (%)

Es gibt mehrere laufende Initiativen, die auf die Verbesserung der Lebensdauer-CO,-Bilanz ausgerichtet sind.
Die franzosische Initiative ,E+C— strebt eine CO,-Verordnung fiir die Energiebranche fiir 2020 an. Finnland
hat einen Fahrplan fiir CO,-armes Bauen festgelegt. Das Ziel besteht darin, bis 2025 vorgeschriebene
Lebensdauer-CO,-Grenzwerte fiir unterschiedliche Gebdudetypen einzufithren. Eine Wirkungsanalyse von VTT
hat zu dem Schluss gefiithrt, dass im Neubaubereich eine Reduzierung von insgesamt 0,5 Mio. Tonnen CO,
pro Jahr erreicht werden konnte. Dies beinhaltet zusitzliche Einsparungen (iiber die tiberarbeiteten Energieeffi-
zienznormen fir Niedrigstenergiegebdude hinaus) aufgrund der Einfihrung eines Ansatzes fur die gesamte
Lebensdauer. Diese Einsparung macht fast 10 % der erforderlichen Verbesserung zur Erfullung der EU-
Verpflichtungen Finnlands fir 2030 aus. In Deutschland miissen Neubauten im Eigentum des Bundes
(Bundesbauten) die Anforderungen von Nachhaltigkeitsleitlinien erfilllen. Diese Leitlinien sind im
Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) festgelegt und umfassen Lebenszyklusanalyse-Berechnungen und
-Benchmarks fiir Neubauten. Ein gutes Beispiel auf lokaler Ebene ist die ,London Mayor’'s Environmental
Policy* (,Umweltstrategie des Londoner Biirgermeisters), die auf die Lebensdauer-CO,-Bilanz Bezug nimmt.
Derzeit laufen noch Diskussionen dariiber, wie das Konzept in die Londoner Zentralplanung eingebunden
werden soll, die 2019 fillig ist.

Weitere Informationsquellen

— Promoting healthy and highly energy performing buildings in the European Union (') (,Forderung gesunder und
in hohem Mafle energieeffizienter Gebdude in der Europiischen Union®), Bericht der Gemeinsamen
Forschungsstelle (2017);

— Weltgesundheitsorganisation (WHO): ,WHO housing and health guidelines* ("'?) (,WHO-Leitlinien fiir
Wohnraum und Gesundheit®);

— Studie des BPIE iiber EU-weite Modellierung mit Schwerpunkt auf Gesundheit, Wohlbefinden und
Produktivitdt in Schulen, Biiros und Krankenhdusern ('"%).

2.7.8. Mechanismen zur Unterstiitzung der Mobilisierung von Investitionen — Artikel 2a Absatz 3 der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Die nachstehenden Informationen beziehen sich auf die Arten von Finanzmechanismen, zu denen die
Mitgliedstaaten den Zugang erleichtern miissen.

Eine weitere Quelle fir Beispiele erfolgreicher Programme ist Kapitel 7 des (in Abschnitt 2.4 erwihnten)
Dokuments Good practice in energy efficiency.

2.7.8.1. Bundelung von Projekten

a) Das Projekt ,PadovaFIT!* (') hat zum Ziel, Mehrfamilienhduser durch Einsparcontracting nachzuriisten.
Die Nachfrage in einer Kommune wird gebiindelt, indem alle entsprechenden Gebdude zusammenfasst
werden, um eine kritische Masse zu erzeugen, giinstige wirtschaftliche Bedingungen sicherzustellen und die
Qualitdt der von den Anbietern auszufithrenden Arbeiten zu gewéhrleisten. Seit 2014 hat das Konsortium
Eigentumswohnungen in der italienischen Stadt Padua in das Projekt einbezogen, um eine Nachfrage fuir
energetische Nachriistungen aufzubauen. In der Zwischenzeit hat die Kommune Kontakt mit einem
privaten Energiedienstleistungsunternehmen aufgenommen, das einen Vertrag fiir jede Eigentumswohnung
abschliefen und dann die energetische Nachriistung finanzieren wird, die durch die Energieeinsparungen

abgezahlt wird.

(1%) https://combi-project.cu/
(") https://combi-project.eu/tool/
("% Die acht Mafinahmen decken die folgenden Aspekte ab:
— Modernisierung von Wohngebauden hinsichtlich Gebdudehiille + Raumheizung + Liiftung + Raumkiihlung (Klimaanlagen);
— neue Wohngebdude;
— Beleuchtung in Wohngebduden (alle Wohngebiude);
— Kiihlgerite in Wohngebiuden (alle Wohngebaude);
— Modernisierung von Nichtwohngebduden hinsichtlich Gebdudehiille + Raumheizung + Liftung + Raumkiihlung
(Klimaanlagen);
— neue Nichtwohngebdude;
— Beleuchtung in Nichtwohngebauden (alle Gebaude); und
— Produktkiihlung in Nichtwohngebiuden (alle Gebdude).
("™ http:/[publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99434/kj1a27 66 5enn%281%29.pdf
("% https:/[apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/978924155037 6-eng.pdf?ua=1
(") http:/[bpie.eu/publication/building-4-people-valorising-the-benefits-of-energy-renovation-investments-in-schools-offices-and-
hospitals
("% httpl?//wvéw.padovafit.it/english/

=


https://combi-project.eu/
https://combi-project.eu/tool/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99434/kj1a27665enn%281%29.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276001/9789241550376-eng.pdf?ua=1
http://bpie.eu/publication/building-4-people-valorising-the-benefits-of-energy-renovation-investments-in-schools-offices-and-hospitals/
http://bpie.eu/publication/building-4-people-valorising-the-benefits-of-energy-renovation-investments-in-schools-offices-and-hospitals/
http://www.padovafit.it/english/
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b) Im Rahmen des Projekts ,MARTE“ ('**) wurden Investitionen fiir umfassende energetische Nachriistungen
von Gebduden im Gesundheitssektor in der Region Marken (ltalien) entwickelt. Dies umfasste eine
komplexe Finanzierungsstruktur, in der offentliche (EFRE) und private (Energiedienstleistungsunternehme-
n/Einsparcontracting) Mittel zielorientiert integriert wurden. Das Projekt schaffte auch die Grundlage fiir die
Nachahmung in groferem MafSstab in anderen Bereichen des Gesundheitssektors (in dieser Region und in
anderen italienischen Regionen) sowie in anderen Branchen, wie z. B. im sozialen Wohnungsbau und in der
Abfallwirtschaft, insbesondere durch Kapazititsaufbau und Forderung des Einsparcontracting-Modells.

¢) Gegenstand des Projekts ,ZagEE“ (%) war die mafigeschneiderte Unterstiitzung der Projektentwicklung fiir
ein gebiindeltes Portfolio von Investitionen in Energieeffizienzmafnahmen und in Mafinahmen fiir
erneuerbare Energien in Zagreb (Kroatien) Der Schwerpunkt lag auf der Nachriistung offentlicher Gebaude
(Gebaude der Stadtverwaltung, Grund- und Sekundarschulen, Kindergirten, Gesundheitszentren,
Altersheime usw.) und der Ooffentlichen Beleuchtung. Das Forderprogramm nutzte Haushaltsmittel,
Bankdarlehen sowie nationale und EU-Zuschiisse.

d) Im Rahmen des Projekts ,ESCOLimburg2020“ (') hat der offentliche Energienetzbetreiber Infrax einen
integrierten Dienst zur Beschleunigung der energetischen Renovierung kommunaler Gebdude entwickelt,
der alle Schritte von Audits bis hin zur Durchfithrung der Arbeiten und Finanzierung abdeckt. Mehr als 20
Mio. EUR wurden in die Modernisierung offentlicher Gebdude investiert.

e) Das Projekt ,PARIDE" ist ein hervorragendes Beispiel fiir eine Biindelung (in diesem Fall fur die Erneuerung
der offentlichen Straflenbeleuchtung) ohne anfingliche Investitionskosten fiir die betroffenen Kommunen
und mit verringerten Transaktionskosten aufgrund gemeinsamer Beschaffungsverfahren fiir ein
Einsparcontracting-Programm im Wert von 25 Mio. EUR fur 33 Kommunen in der italienischen Provinz
Teramo.

f) Im Rahmen des Projekts ,CITYNVEST (') wurden innovative Finanzmodelle fiir Gebiuderenovierungen in
Europa verglichen und die Erkenntnisse als Anleitungen in den Dokumenten A review of local authority
innovative large scale retrofit financing and operational models (") (,Ein Uberblick iiber innovative Modelle
lokaler Behorden fiir die grofmafSstabliche Finanzierung und Durchfithrung von Nachriistungen®) und How
to launch ambitious energy retrofitting projects in your region (**%) (,Wie Sie ambitionierte energetische
Nachriistungsprojekte in Threr Region initiieren konnen) verdffentlicht; der Schwerpunkt des
letztgenannten Dokuments liegt auf Konzepten fiir die Nachriistung 6ffentlicher Gebdude iiber eine zentrale
Anlaufstelle.

2.7.8.2. Minderung des wahrgenommenen Risikos der Energieeffizienzmafnahmen

(
(
(
(
(
(
(
(
(
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)
)
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)
)
)

a) Durch die Standardisierung von Energieeffizienzmafinahmen wird das Vertrauen der Investoren vergrofert.
Mit der Verwendung von Protokollen koénnen die Ergebnisrisiken verringert werden, und es konnen
Schulungen fiir die Durchfithrung der Protokolle und die Zertifizierung von Projekten organisiert werden.
Das Projekt ,Investor Confidence Project (ICP) Europe” ('*'), unterstiitzt durch zwei Projekte im Rahmen des
Programms ,Horizont 2020“ (,ICPEU“ und ,I3CP“), entwickelt standardisierte Protokolle und zugehorige
Werkzeuge wie Spezifikationen fiir die Projektentwicklung. Uber sein Netzwerk von Akteuren bietet es
Projektentwicklern fachliche Unterstiitzung bei der IREE-Zertifizierung von Projekten und Programmen
(IREE = Investitionsreife Energieeffizienz). Aufferdem werden Finanzinstitute bei der Beriicksichtigung des
IREE-Konzepts in ihren Investitions- und Darlehensverfahren unterstiitzt.

b) Im Rahmen des Projekts ,Standardisation and communication of sustainable energy asset evaluation
framework (SEAF)“ (1) wurde eine ganzheitliche, IT-basierte Plattform fiir die Wertermittlung und das
Benchmarking kleinerer nachhaltiger Energieprojekte (in Bezug auf Energieeffizienz, Nachfragesteuerung,
dezentraler Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, Energiespeicherung usw.) entwickelt, umdie Kluft
zwischen Projektentwicklern und Investoren zu iiberbriicken. Dabei wurde ein Werkzeug (eQuad) ('?%)
entwickelt, das ICP-Protokolle integriert und Komponenten fiir Wertermittlung und Optimierung sowie
Risikobewertung und -iibertragung (Versicherung) umfasst.

¢) Mit der ,Energy-Efficient Mortgage Initiative“ soll eine standardisierte ,Energieeffizienz-Hypothek* auf
europdischer Ebene eingefiihrt werden. Dabei werden Gebaudeeigentiimern, die die Energieeffizienz ihrer
Gebdude verbessern wollen, Hypothekendarlehen zu Vorzugsbedingungen gewihrt, indem die positiven
Auswirkungen der energetischen Verbesserungen im Hinblick auf den Wert der Gebiude und auf
Zahlungsverziige beriicksichtigt werden. Die Pilotphase, bei der sich mehr als 35 Banken zur Teilnahme
verpflichtet haben, begann im Juni 2018.

[www.marteproject.eu/

|zagee.hr/

[www.escolimburg2020.befen

[www.citynvest.eu/home
;www.citynvest.eu/content/comparison-financing-models
/

120) http:/[citynvest.eu/content/guidance-how-launch-ambitious-energy-retrofitting-projects-your-region

|
|
|
|
/

http:/[www.eeperformance.org/

122) https:/[www.seaf-h2020.eu/
/

https:/[www.eu.jouleassets.com/about-equad/


http://www.marteproject.eu/
http://zagee.hr/
http://www.escolimburg2020.be/en
http://www.citynvest.eu/home
http://www.citynvest.eu/content/comparison-financing-models
http://citynvest.eu/content/guidance-how-launch-ambitious-energy-retrofitting-projects-your-region
http://www.eeperformance.org/
https://www.seaf-h2020.eu/
https://www.eu.jouleassets.com/about-equad/
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d) Es gibt Moglichkeiten, die Energieeffizienz fiir institutionelle Investoren attraktiv zu machen und die
Refinanzierung von mit Energieeffizienz verbundenen Wirtschaftsgiitern zu unterstiitzen. Die ,Latvian
Baltic Energy Efficiency Facility (LABEEF)“ ermdglicht Energiedienstleistungsunternehmen eine langfristige
Finanzierung durch Forfaitierung von Einsparcontracting-Vertrdgen (%) und durch die Ausgabe griiner
Schuldverschreibungen fiir Energieeffizienz.

e) Im Rahmen des Projekts ,EUROPACE* (***) wird ein skalierbarer Mechanismus fiir die Finanzierung iiber
Steuern entwickelt, bei dem die langfristige Riickzahlungsverpflichtung fiir eine Immobilie und nicht fiir
deren Eigentiimer gilt und die Kommunen die Riickzahlung iiber eine spezielle Abgabe sicherstellen, die
mit der Grundsteuer erhoben wird. Mechanismen fiir die Finanzierung iiber Steuern stiitzen sich auf die
bestehende Beziechung von Kommunen mit ihren Biirgern (das Grundsteuersystem) und bieten ein grofies
Potenzial fiir die Forderung der Renovierung von Wohnimmobilien fiir alle Einkommensschichten.

2.7.8.3. Offentliche Mittel fiir die Schaffung von Anreizen fiir zusdtzliche Investitionen aus dem
privaten Sektor oder fiir die Reaktion auf Marktversagen

a) Beispiele fiir mit offentlichen Mitteln kofinanzierte Darlehensprogramme sind:
i) Fonds fiir die Modernisierung von Gebiuden mit mehreren Wohnungen (Litauen), (**¢)

ii) eine Kombination von Darlehen, technischer Hilfestellung und Zuschiissen fiir die Renovierung von
Gebduden mit mehreren Wohnungen (Estland), (1)

iii) Zuschiisse und Darlehen der Kreditanstalt fir Wiederaufbau (KfW) fiir energetische Renovierungen
(Deutschland) (2%); und

iv) ,SlovSEFF“ ('*°) (Slowakei).

b) Beispiele fur Risikoteilungsinstrumente (z. B. Darlehen, Garantien und technische Hilfestellung) sind:
i) ,Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)“ (**%) und
ii) die Garantiefazilitit ,Intelligente Finanzierung fur intelligente Gebdude® (in Entwicklung).

¢) Derzeit entwickelt die EU ein Online-Tool, mit dem anhand einer Bestandsaufnahme ermittelt werden soll,
wie offentliche Mittel zur Unterstiitzung der Energieeffizienz in Europa eingesetzt werden konnen.

d) Beispiele fir die Unterstiitzung der Finanzierung von Energieeffizienzmafinahmen durch die Biirger im
Wege der Zusammenarbeit zwischen lokalen Behorden und Energiegenossenschaften sind die Projekte
,REScoop PLUS“ (**') und ,REScoop MECISE* (*?) im Rahmen des Programms ,Horizont 2020“ mit
Partnern aus verschiedenen EU-Lindern. Uber das letztgenannte Projekt sollen unter anderem durch
Kofinanzierungen von Biirgern und Behorden Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Hohe
von mindestens 30 Mio. EUR bereitgestellt werden. Ein Umlauffonds soll die flexible Biindelung der
Projektfinanzierung durch Genossenschaften ermdglichen. Das Projekt ,REScoop — municipality
approach” (**%) soll Behorden dariiber informieren, wie die Investitionen von Biirgern in lokale Projekte fiir
nachhaltige Energien unterstiitzt werden konnen. Die deutsche ,CF4EE“-Plattform ,Bettervest* (**%) ist die
weltweit erste Crowdfunding-Plattform fir Energieeffizienz. Sie fordert Projekte von Unternehmen,
Nichtregierungsorganisationen und lokalen Behorden und ermdglicht hohe Ertrige durch Kostenein-
sparungen. Ein festgelegter Prozentsatz der Einsparungen wird an die Crowd verteilt, bis die Investition
zuziiglich eines vorher vereinbarten Gewinns zuriickgezahlt wurde. Kleine und mittlere Unternehmen,
Nichtregierungsorganisationen und lokale Behorden konnen ihre Energiesparprojekte finanzieren und ihre
CO,-Emissionen reduzieren. Die Plattform ,Bettervest* erhilt einen prozentualen Anteil der Gesamtfi-
nanzierung.

¢) Das Projekt ,QualitEE“ (***) (ein Beispiel fiir die Erarbeitung EU-weiter Qualititsstandards fur Energieeffi-
zienzdienstleistungen) hat zum Ziel, die Investitionen in die Energieeffizienz von Gebduden zu steigern,
indem Rahmen fir Qualititszertifizierungen geschaffen werden, die tber die Bereitstellung von
Mustervertrdgen hinausgehen. Es umfasst standardisierte Qualitidtskriterien, eine Institutionalisierung des
Qualititssicherungsverfahrens und Programme fiir die aktive Offentlichkeitsarbeit. Letztendlich zielt es
darauf ab, das Vertrauen in Energieeffizienzdienstleistungen und -anbieter aufzubauen, indem es eine
gemeinsame Auffassung von Dienstleistungen ,guter Qualitit fordert und so die Finanzierbarkeit von
Investitionsprogrammen verbessert.

(1% http |[sharex.lv/en/latvian-baltic-energy-efticiency-facility-labeef

(**) http:/[www. europace2020 euf

(") http:/|www.vipa.lt/page/dnmfen

(*¥) http:/|www.kredex.ee[en/apartment-association/

(%) https:[fwww.kfw. de/mlandsfoerderung/ Privatpersonen/Bestandsimmobilie/
(') http:/[www. slovseff eufindex.p

(%) hittp://www.eib.org/en productsﬁ)lendmg [pf4eefindex.htm
(")) http://www.rescoop-ee.eu/rescoop-plus

("*?) http:/|www.rescoop-mecise.eu/

("% https:/[www.rescoop.eu/blog/rescoop-municipality-approach
("**) https:| /www bettervest.com/en/

(") https:|/qualitee.cu/


http://sharex.lv/en/latvian-baltic-energy-efficiency-facility-labeef
http://www.europace2020.eu/
http://www.vipa.lt/page/dnmfen
http://www.kredex.ee/en/apartment-association/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/
http://www.slovseff.eu/index.php/en/
http://www.eib.org/en/products/blending/pf4ee/index.htm
http://www.rescoop-ee.eu/rescoop-plus
http://www.rescoop-mecise.eu/
https://www.rescoop.eu/blog/rescoop-municipality-approach
https://www.bettervest.com/en/
https://qualitee.eu/
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2.7.8.4. Leitlinien fiir Investitionen in einen energieeffizienten 6ffentlichen Gebdudebestand

a) Beispiele fiir Hilfestellung zur Vereinfachung des Einsatzes von Einsparcontracting sind:
i) Vertragsmarktmittler,
ii) ein Rahmenvertrag zur Vereinfachung der Vertragsvergabe (Vereinigtes Konigreich),
iii) praktische Leitfiden fiir Einsparcontracting,

iv) Projekte wie ,TRUST-EPC-South®, in denen ein standardisiertes Konzept erstellt wird, das die
Risikobewertung und das Benchmarking von Energieeffizienzinvestitionen mit einem etablierten
Immobilienbewertungsinstrument (Green Rating™) ermdglicht, und

v) das Projekt ,GuarantEE" ("), das darauf abzielt, innovative Geschifts- und Finanzierungsmodelle auf
leistungsbasierte  Projekte von Energiedienstleistungsunternehmen —auszuweiten; dazu werden
komplexere Umfelder beriicksichtigt (z. B. durch eine flexiblere Gestaltung des Einsparcontracting), um
den Bediirfnissen von Kunden aus dem privaten Sektor entgegenzukommen, und Mietobjekte in 14
europdischen Lindern einbezogen.

b) Beispiele fiir Initiativen fiir die Nutzung von Einsparcontracting und Energiedienstleistungsunternehmen fur
die Renovierung offentlicher Gebaude sind:

i) ,REFIT“ (**) (Vereinigtes Konigreich),
ii) ,EoL“ ("**) (Slowenien),

ii) ,2020TOGETHER* (**)) (Italien),

iv) ,PRODESA“ ('*%) (Griechenland) und

v) ,RenoWatt® ('*!) (Belgien) (ein Partner des ,H2020“-Projekts ,Citynvest*).

2.7.8.5. Zugingliche und transparente Beratungsinstrumente

a) Beispiele fur das Konzept einer zentralen Anlaufstelle oder fiir integrierte Dienstleistungen fur die
energetische Renovierung von Gebduden sind:

i) ,Energie PositTf* (14} (Frankreich) fiir die Nachriistung von Eigentumswohnungen,

ii) ,Picardie Pass Rénovation“ (**) und ,Oktave” (!*) (Frankreich) firr die umfassende Renovierung von
freistehenden Einfamilienhdusern und

iti) ,REFURB“ (**), ,REIMARKT* (Niederlande) und die Initiative ,BetterHome“ (Danemark) fiir Gebaudena-
chriistungen.

Im Rahmen des Projekts ,Innovate“ ('*°) wurde eine Analyse ('*) einiger der besten Pilotmodelle in Europa
sowie der Leistungen durchgefiihrt, die sie Immobilieneigentiimern bieten.

b) Die Mitgliedstaaten konnen zu den folgenden Zwecken nationale Plattformen fiir Investitionen in
nachhaltige Energien (z. B. ,ENERINVEST“ ('*) (Spanien)) einrichten:

i) Organisation eines Dialogs mit und zwischen wichtigen Akteuren,

ii) Entwicklung von Fahrplinen,

(%) https://guarantee-project.eu/

("*") https:/[www.london.gov.uk/what-we-do/environment/energy/energy-buildings/refit/what-refit-london

(%) http://www.eib.org/attachments/documents/elena-completed-eol-en.p

("*°) https:/[ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/2020together

(") https:/[www.prodesa.eu/?lang=en

("1 http://www.gre-liege.be/renowatt/2 5 renowatt.html (ein Programm fiir die Renovierung offentlicher Gebdude zur Verbesserung der
Energieeffizienz durch Biindelung kleinerer Projekte zur Beseitigung technischer, rechtlicher, administrativer und finanzieller
Hindernisse).https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/012_a2_erika_honnay_seif_dublin_28-09-17.pdf

(**?) http:/|www.energiespositif.fr/

("*) https:/[www.pass-renovation.picardie.fr/

(**) https:/www.oktave.fr/

(**) http://www.go-refurb.eu/

(**%) http://www.financingbuildingrenovation.eu/

(**) Inventory of best practices for setting up integrated energy efficiency service package including access to long-term financing to homeowners
(,Ubersicht bewihrter Verfahren fiir die Einrichtung integrierter Dienstleistungspakete fiir die Energieeffizienz, einschlieRlich des
Zugangs zu langfristiger Finanzierung fiir Inmobilieneigentiimer®), Vesta Conseil&Finance (2018).

(**%) https:/[www.enerinvest.es/en/



https://guarantee-project.eu/
https://www.london.gov.uk/what-we-do/environment/energy/energy-buildings/refit/what-refit-london
http://www.eib.org/attachments/documents/elena-completed-eol-en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/2020together
https://www.prodesa.eu/?lang=en
http://www.gre-liege.be/renowatt/25/renowatt.html
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/012_a2_erika_honnay_seif_dublin_28-09-17.pdf
http://www.energiespositif.fr/
https://www.pass-renovation.picardie.fr/
https://www.oktave.fr/
http://www.go-refurb.eu/
http://www.financingbuildingrenovation.eu/
https://www.enerinvest.es/en/
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iif) Verbesserungsvorschldge fiir rechtliche Rahmen und

iv) Entwicklung und Validierung von Musterdokumenten und -vertrigen usw. fiir ein besseres Verstindnis
des Marktes.

¢) Weitere Moglichkeiten sind die Einrichtung allgemeiner Beratungsdienste (z. B. ,FI-Compass“ ('*) oder die
Europdische Plattform fur Investitionsberatung) und die Erstellung fachlicher Anleitungen fir die
energetische Renovierung von Gebduden mit einer Forderung im Rahmen der Kohiasionspolitik (**%).

d) Unter der Bezeichnung ,Intelligente Finanzierung fiir intelligente Gebdude* werden mehrere Initiativen auf
Unionsebene zusammengefasst, die den Mitgliedstaaten dabei helfen sollen, geeignete Unterstiitzungsme-
chanismen zur Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung von Gebduden einzurichten und den
Zugang zu diesen Mechanismen zu erleichtern:

i) die Initiative ,Sustainable Energy Investments Forums®, (**!)
ii) die Initiative ,ManagEnergy*, (**?)
iii) ,European Local ENergy Assistance (ELENA)“, (**%)

iv) ,Horizont 2020 Aufforderungen zur Einreichung von Vorschligen fiir die Finanzierung von Energieef-
fizienzmafnahmen (***) und

v) allgemeine Beratungsdienste, z. B. ,FI-Compass“ (***) oder die Europiische Plattform fiir Investitions-
beratung (**°).

2.7.9.  Indikatoren und Meilensteine

Der Rahmen fiir die Bewertung der Wirksamkeit von Renovierungsstrategien, der derzeit von ,Build
Upon® (') erarbeitet wird, konnte deutlich machen, wie eine integrierte Reihe von Zielen, Meilensteinen und
Indikatoren zur Erarbeitung einer langfristigen Renovierungsstrategie beitragen kann. ('*%)

2.7.10.  Offentliche Anhorung

Bei der Entwicklung von politischen Mafinahmen und Rechtsvorschriften stiitzt sich die Kommission auf ein
transparentes Verfahren unter Einbeziehung der verschiedenen Interessentrdger (z. B. Unternehmen,
offentlichen Verwaltungen und Wissenschaftlern) und der allgemeinen Offentlichkeit. Thre Leitlinien kénnen
Mitgliedstaaten bei der Durchfithrung ihrer eigenen Anhorungen unterstiitzen. (**?)

Die Anforderungen der Richtlinie tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden hinsichtlich der Anhorung
zur langfristigen Renovierungsstrategie (insbesondere zu deren Erarbeitung) haben keinen Vorrang vor
etwaigen bestehenden nationalen Verpflichtungen. Die Umsetzung der Richtlinie iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden wird in hohem Mafle von lokalen Initiativen und privaten Finanzierungen
abhidngen, sodass die Zivilgesellschaft, lokale Regierungen und der Finanz- und Investitionssektor ebenso wie
die Bauwirtschaft eine wichtige Rolle spielen werden. Die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebiuden sieht auch vor, dass die Mitgliedstaaten wihrend der Umsetzung der Strategie Anhorungen nach
einem inklusiven Verfahren durchfiihren.

(**) https:/[www.fi-compass.eu/

(%) https:/[ec.europa.cu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/financing-the-energy-renovation-of-buildings-with-
cohesion-policy-funding

("*') Eine Reihe offentlicher Veranstaltungen und nationaler Rundtischgespriche in Mitgliedstaaten, die speziell der Finanzierung von
Energieeffizienzmafinahmen gewidmet sind. Diese Veranstaltungen sind eine einzigartige und umfassende Sammlung erfolgreicher
Vorreiterinitiativen in ganz Europa, insbesondere fiir die energetische Renovierung offentlicher und privater Gebdude; https:/|ec.
europa.cu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums

("*?) Die mehr als 300 Energieagenturen in der EU sind wichtige Antriebsfaktoren und Botschafter fiir die lokale und regionale
Energiewende: ,ManagEnergy“ unterstiitzt die Agenturen bei der Bewiltigung dieser Herausforderung und bietet ihnen heute ein
umfassendes Schulungsprogramm zu den Grundlagen und bewihrten Verfahren der Finanzierung von EnergieeffizienzmafSnahmen in
Europa; https://www.managenergy.eu.

%) http:/[www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

( ) Das aktualisierte Arbeitsprogramm fur den Zeitraum 2018-2020 ist unter der folgenden Adresse abrufbar: http:/[ec.europa.
eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf.

(**%) https:/[www.fi-compass.eu/

(**°) http://eiah.eib.org/

(**7) ,Build Upon*“ ist ein von der EU gefordertes Gemeinschaftsprojekt fur die Gebduderenovierung, das Regierungen und Unternehmen,
Nichtregierungsorganisationen und Privathaushalte aus 13 Landern als kooperative Gemeinschaft zusammenbringt, um die Gestaltung
und Umsetzung der nationalen Renovierungsstrategien zu unterstiitzen; www.buildupon.eu. Das Projekt soll eine Renovierungsre-
volution in ganz Europa anstofen, indem die Linder bei der Erarbeitung von Strategien fiir die Renovierung der bestehenden Gebdude
unterstiitzt werden.

("*%) http://buildupon.eu/wp-content/uploads/2016/11/BUILD-UPON-Renovation-Strategies-Impact-Framework.pdf. Dabei wird betont,
dass mit ,Build Upon*“ nicht versucht werden soll, bewahrte Verfahren fur Ziele und Wirkungsindikatoren zusammenzustellen (was
weitere Arbeiten erfordern wiirde), sondern lediglich beabsichtigt ist, einen Rahmen fiir das Konzept abzustecken.

(**°) https:|[ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf


https://www.fi-compass.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/financing-the-energy-renovation-of-buildings-with-cohesion-policy-funding
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/financing-the-energy-renovation-of-buildings-with-cohesion-policy-funding
https://ec.europa.eu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums
https://ec.europa.eu/energy/en/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums
https://www.managenergy.eu
http://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://www.fi-compass.eu/
http://eiah.eib.org/
http://www.buildupon.eu
http://buildupon.eu/wp-content/uploads/2016/11/BUILD-UPON-Renovation-Strategies-Impact-Framework.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
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Die folgenden allgemeinen Grundsitze, die auf Grundlage der Leitlinien der Regierung des Vereinigten
Konigreichs fiir Anhorungen (%) erstellt wurden (und die von einem fragebogenbasierten Ansatz ausgehen),
konnten im Zusammenhang mit 6ffentlichen Anhorungen zu den langfristigen Renovierungsstrategien und fir
die Uberwachung der Durchfithrung dieser Anhérungen hilfreich sein: (**')

a) Anhorungen sollten klar abgefasst und moglichst knapp gehalten sein.

Die Fragen sollten klar formuliert und auf die notwendigen Fragen beschrinkt sein. Die Fragen sollten
leicht verstidndlich und leicht zu beantworten sein. Lange Dokumente sind zu vermeiden.

b) Anhorungen sollten einen Zweck haben.

Die Antworten sollten bei der Entwicklung politischer Manahmen beriicksichtigt werden. Anhérungen zu
politischen Manahmen oder zu Umsetzungsplinen sollten durchgefiihrt werden, wenn sich die jeweiligen
Maflnahmen oder Pline noch in der Entwicklung befinden. Es sollten keine Fragen zu Themen gestellt
werden, iiber die man sich bereits eine endgiiltige Meinung gebildet hat.

¢) Anhorungen sollten informativ sein.

Es sollten genug Informationen angegeben werden, dass die Befragten die Thematik verstehen und
faktengestiitzte Antworten geben konnen. Soweit moglich, sollten gepriifte Folgenabschitzungen der
Kosten und Nutzen fiir die betrachteten Optionen enthalten sein.

d) Anhorungen sind nur ein Teil eines Prozesses.

Es sollte gepriift werden, ob mehrfache informelle Anhorungen unter Verwendung neuer digitaler
Werkzeuge und offener, kooperativer Ansitze in Betracht kommen. Bei Anhérungen geht es nicht nur um
formelle Dokumente und Antworten. Sie sind ein fortlaufender Prozess.

e¢) Anhorungen sollten sich iiber einen angemessenen Zeitraum erstrecken.

Die Dauer der Anhérung sollte die Art und die Auswirkungen des Vorschlags reflektieren. Eine allzu lange
Anhorung fuhrt dazu, dass die Entwicklung der politischen Mafnahme verzégert wird. Ist der Zeitraum der
Anhorung zu kurz, steht den Befragten nicht genug Zeit zur Verfiigung, und die Qualitit der Antworten
wird beeintrichtigt.

f) Anhorungen sollten gezielt und inklusiv sein.

Das gesamte Spektrum der betroffenen Akteure und Interessengruppen sollte beriicksichtigt werden, ebenso
wie die Frage, ob es reprisentative Gruppen gibt. Gegebenenfalls sollte erwogen werden, spezifische
Gruppen gezielt anzusprechen. Es sollte sichergestellt werden, dass diese iiber die Anhorung informiert sind
und Zugang zu ihr haben. Die Teilnahme unterschiedlicher Interessengruppen sollte erfasst werden, und es
sollte aktiv angestrebt werden, ein moglichst vielfdltiges Spektrum von Akteuren einzubezichen.

g) Bei Anhorungen sollten die befragten Gruppen beriicksichtigt werden.

Bestimmte Akteure benétigen fiir ihre Antworten moglicherweise mehr Zeit. Wenn eine Anhorung ganz
oder teilweise in die Urlaubszeit fillt, sollte gepriift werden, welche Auswirkungen dies haben kann, und es
sollten geeignete Mafnahmen zur Minderung dieser Auswirkungen getroffen werden, so z. B. Gespriche im
Vorfeld mit wichtigen Interessengruppen oder eine Verldngerung der Einreichungsfrist. Bestimmte Akteure
oder Interessengruppen wie Menschen mit Behinderungen oder &ltere Menschen bendtigen die
Informationen méglicherweise in einem zuginglichen Format (z. B. Benutzeroberfliche bei Online-
Anhorungen oder alternative Textformate).

=

Anhorungen sollten vor der Veroffentlichung vereinbart werden.

Vor der Verdffentlichung einer schriftlichen Anhorung sollte eine Ubereinkunft mit allen an dem Vorschlag
Beteiligten erreicht werden, insbesondere bei Anhérungen zu Vorschligen iiber neue politische
Mafinahmen.

i) Anhorungen sollten eine einfache Kontrolle ermdoglichen.

Die Antworten sollten online auf derselben Webseite wie die urspriingliche Anhorung verdffentlicht
werden, und dabei sollte erldutert werden,

i) wie viele Antworten eingegangen sind
ii) von wem Antworten eingegangen sind und

ii) in welcher Weise diese in die politische Manahme eingeflossen sind.

(1) https:/fwww.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance
(") Andere weniger technische Methoden fiir 6ffentliche Anhorungen auf Basis personlicher Gespriche konnen ebenfalls hilfreich sein.


https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance
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j) Die Antworten auf Anhorungen sollten zeitnah veroffentlicht werden.

Die Antworten sollten innerhalb von 12 Wochen nach Abschluss der Anhorung veréffentlicht werden;
ansonsten sollte erldutert werden, warum dies nicht maoglich ist. Es sollte eine angemessene Zeit zwischen
dem Ende der Anhorung und der Durchfithrung der betroffenen politischen Maflnahme bzw. der
Umsetzung der betroffenen Rechtsvorschrift vorgesehen werden.

Nur wenige Mitgliedstaaten haben das Anhorungsverfahren fiir ihre langfristigen Renovierungsstrategien aus
den Jahren 2014 und 2017 dokumentiert. Die Vorgehensweise von Finnland ist jedoch insofern als bewihrtes
Verfahren (') zu betrachten, als die relevanten Akteure in einer frithen Phase einbezogen wurden — dadurch
wird die Akzeptanz gemeinsam entwickelter Malnahmen gesteigert.

Bei der Entwicklung der finnischen nationalen Bauvorschriften werden Fachleute und wichtige Organisationen
in diesem Bereich angehort und tiber Voruntersuchungen und Konsultationsforen aktiv an der Entwicklungs-
arbeit beteiligt. Vorschlige fur nationale Definitionen und Leitlinien fiir Niedrigstenergiegebdude werden unter
aktiver Einbeziehung von Berufsverbanden im Bereich der Bauwirtschaft sowie der Konstruktion und der
Planung von Gebduden entwickelt.

Hauseigentiimerverbande sowie mit der Instandhaltung von Gebiduden befasste Organisationen sind auch an
der Entwicklung nationaler Umsetzungsvorschriften fir Einsparcontracting und an der Verbreitung des
Contracting beteiligt. Durch die Zusammenarbeit mit der Bauwirtschaft und durch die aktive Einbeziehung
von Fachleuten aus der Praxis wurde eine gute Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen und Bauvorschriften
sichergestellt.

Auch in anderen Branchen haben Organisationen innovative Moglichkeiten gefunden, gemeinsam Probleme zu
l6sen. In der Ressourcenbibliothek von ,BUILD UPON® (') werden die Erfahrungen innovativer
Dialogprozesse zwischen zahlreichen Akteuren aus anderen Branchen dokumentiert, die zur Schaffung einer
Kooperationskultur beigetragen haben.

2.7.11.  Von Energieeinsparungen abhdngende finanziell. Mafnahmen — Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Im Zusammenhang mit der Kniipfung finanzieller Unterstiitzung an die Durchfihrung von Energiespar-
maflnahmen nach Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sollten
die Mitgliedstaaten priffen, ob ihre Offentlichen Mittel effizienter eingesetzt werden konnten, indem sie
wirksamere Ergebnisse stirker und weniger ambitionierte Mafinahmen weniger fordern, beispielsweise durch
eine Verkniipfung des finanziellen Vorteils (prozentualer Anteil der Zinssatz-Verringerung, prozentualer Anteil
der Zuschusskomponente) mit den erreichten Ergebnissen (hinsichtlich der Energieeffizienz, ausgedriickt als
Energieverbrauch, oder auf Basis der Einstufung in dem Ausweis iiber die Gesamtenergieeffizienz). Die KfW
(Deutschland) wendet dieses Modell wirksam an, indem sie stufenweise grolere Zinssatznachldsse fiir Projekte
gewihrt, die eine bessere Energieeffizienz erreichen.

3. RAHMEN FUR DIE BERECHNUNG DER GESAMTENERGIEEFFIZIENZ VON GEBAUDEN

Anhang 1 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden enthdlt einen gemeinsamen
allgemeinen Rahmen fiir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden sowie (u. a.) fiir die
Beschreibung der nationalen Methoden. Damit die Ziele der Energieeffizienzpolitik fiir Gebdude erreicht
werden konnen, sollten die Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz transparenter gestaltet werden, indem
sichergestellt wird, dass alle erforderlichen Berechnungsparameter — fiir die Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz wie auch fiir die Zertifizierung — konsistent festgelegt und angewandt werden.
Anhang I der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden wurde geindert, um den Rahmen
entsprechend zu aktualisieren.

3.1. Anwendungsbereich

Anhang [ der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden wurde durch die Richtlinie (EU)
2018/844 geindert, um die Transparenz und Einheitlichkeit der 33 verschiedenen regionalen und nationalen
Methoden zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz wie folgt zu verbessern:

a) Nummer 1 enthalt eine bessere Methode zur Ermittlung der Gesamtenergieeffizienz und sieht vor, dass die
Mitgliedstaaten ihre Berechnungsmethoden nach den Normen fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
beschreiben;

(*?) Siehe: https:/[ec.europa.cu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_partl_v4.pdf.
(') https://kumu.io/WorldGBCEurope/build-upon-resource-library#build-upon-resource-library


https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
https://kumu.io/WorldGBCEurope/build-upon-resource-library#build-upon-resource-library
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b) Nummer 2a erlaubt zusitzliche numerische Indikatoren fur den Gesamtenergieverbrauch oder die Treib-
hausgasemissionen eines Gebdudes;

¢) die Nummern 3, 4 und 5 sind fast unverindert; der Wortlaut ,Bei der Berechnung wird, soweit relevant,
der positive Einfluss folgender Aspekte beriicksichtigt* unter Nummer 4 wurde durch ,Der positive Einfluss
folgender Aspekte ist zu beriicksichtigen” ersetzt.

Nach Artikel 3 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeftizienz von Gebduden miissen die Mitgliedstaaten
nationale Methoden zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden festlegen. Die Bestimmungen
dieses Artikels wurden ebenso wie die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Berechnung kostenoptimaler
Niveaus (Artikel 4 und 5 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden) (***) nicht gedndert.

Der folgende Abschnitt beschreibt einige der gednderten Bestimmungen in Anhang I der Richtlinie iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebaduden:

a) die Verpflichtungen zur Bestimmung und Darstellung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (Anhang I
Nummer 1 Absitze 1 und 2, Nummer 2 Absatz 1 und Nummer 2a) sowie

b) die Verpflichtung, die nationalen Berechnungsmethoden transparent nach den Normen fiir die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebduden zu beschreiben (Anhang I Nummer 1).

Die Berechnung der Primirenergiefaktoren nach Anhang I der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebiuden ist Gegenstand einer separaten Empfehlung zu Leitlinien fiir die Modernisierung von Gebiuden.

3.2. Verpflichtungen zur Bestimmung und Darstellung der Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden

3.2.1.  Bestimmung der Gesamtenergiceffizienz eines Gebiudes — Anhang I Nummer 1 der Richtlinie iiber die Gesamtener-

gieeffizienz von Gebduden

Nach Anhang I Nummer 1 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden wird die Gesamtener-
gieeffizienz eines Gebidudes ,anhand des berechneten oder tatsichlichen Energieverbrauchs bestimmt und
spiegelt den typischen Energieverbrauch [...] wider”. Diese Bestimmung ist nicht neu. Entsprechend der
Definition des Begriffs , Gesamtenergieeffizienz“ in Artikel 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden wurde das Wort ,jihrlich® gestrichen, um die Verpflichtung flexibler zu gestalten.

Bei der Uberarbeitung wurden die typischen Beispiele fiir den Energieverbrauch entsprechend der erweiterten
Definition des Begriffs ,gebdudetechnische Systeme“ (Artikel 2 Absatz 3 der genannten Richtlinie) und der
Definition des Begriffs ,Gesamtenergieeffizienz“ (Artikel 2 Absatz 4 der genannten Richtlinie) aktualisiert.
Insbesondere umfasst der typische Energieverbrauch eines Gebdudes die fiir Raumheizung, Raumkiihlung,
Warmwasserbereitung fiir den hduslichen Gebrauch, Liftung, eingebaute Beleuchtung und andere
gebdudetechnische Systeme aufgewandte Energie.

Die Definition des Begriffs ,gebdudetechnische Systeme* wurde auf neue Bereiche wie Gebdudeautomatisierung
und -steuerung, Stromerzeugung und Energie aus erneuerbaren Quellen erweitert. Es bleibt den Mitgliedstaaten
iiberlassen, zu entscheiden, ob bei der Berechnung der Gesamtenergieeffizienz infolgedessen andere Formen
des Energieverbrauchs (zusitzlich zu Raumheizung, Raumkithlung, Warmwasserbereitung fiir den hduslichen
Gebrauch, Liiftung und eingebaute Beleuchtung) beriicksichtigt werden sollten.

3.2.2.  Darstellung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes — Anhang I Nummer 1 Absatz 2 und Nummer 2a der

Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Anhang I Nummer 1 Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden sieht vor, dass die
,Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes [...] durch einen numerischen Indikator fiir den Primirenergie-
verbrauch in kWh/(m? - a) ausgedriickt” wird. (1)

Wenn die Mitgliedstaaten beschlielen, die Gesamtenergieeffizienz als Verhiltnis des Primirenergieverbrauchs
zum Verbrauch eines Referenzgebiudes oder als Anteil am Primdirenergieverbrauch eines Referenzgebiudes
anzugeben, sollten sie erldutern, in welcher Weise dieser dimensionslose Wert auf einen numerischen Indikator
des Primdrenergieverbrauchs in kWh/(m? - a) zu beziehen ist.

("**) Die Berechnungen der Gesamtenergieeffizienz von Gebauden zur Festlegung der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz

(165

-~

miissen dem gemeinsamen Rahmen fiir eine Vergleichsmethode nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 244/2012 der Kommission
vom 16. Januar 2012 zur Ergdnzung der Richtlinie 2010/31/EU des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebauden durch die Schaffung eines Rahmens fiir eine Vergleichsmethode zur Berechnung kostenoptimaler Niveaus
von Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden und Gebaudekomponenten (ABL. L 81 vom 21.3.2012, S. 18)
entsprechen.

Nach EN ISO 52000-1 muss bei der Angabe des Primirenergieverbrauchs spezifiziert werden, ob es sich um den Gesamtverbrauch
oder den Verbrauch nicht erneuerbarer oder erneuerbarer Primarenergie handelt.
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Nach Anhang I Nummer 2a der Richtlinie @iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden konnen die
Mitgliedstaaten die folgenden zusdtzlichen numerischen Indikatoren verwenden:

a) Gesamtverbrauch nicht erneuerbarer und erneuerbarer Primérenergie und
b) erzeugte Treibhausgasemissionen (die als kg CO,eq | (m? - a) ausgedriickt werden konnen).

Diese Indikatoren konnen ergdnzend (aber nicht anstelle des gemeinsamen numerischen Indikators fiir den
Primarenergieverbrauch (in kWh/(m? - a)) verwendet werden.

Die Mitgliedstaaten konnen gegebenenfalls weitere Indikatoren (zusdtzlich zu den unter Nummer 2a
genannten) verwenden, um die Gesamtenergieeffizienz priziser zu beschreiben. Auch diese Indikatoren
konnen den gemeinsamen numerischen Indikator fiir den Primdrenergieverbrauch, ausgedriickt in kWh/(m? -
a) nicht ersetzen.

Anhang I Nummer 1 Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden sieht vor, dass
der Indikator fiir den Primdrenergieverbrauch fiir Ausweise iiber die Gesamtenergieeffizienz und fir die
Priifung der Einhaltung der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz verwendet wird. Es wird
dringend empfohlen, dass die Mitgliedstaaten dieselbe Methode auch fiir Folgendes verwenden:

a) die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz,
b) die Priifung der Einhaltung der Mindestanforderungen an die Energieeffizienz und
¢) die Ausstellung von Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz.

Wenn unterschiedliche Methoden verwendet werden, sollten die Ergebnisse jedoch hinreichend konvergent
sein, um Unklarheiten hinsichtlich der Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes zu vermeiden.

Nummer 4 sieht vor, dass bei den Methoden zur Berechnung der Gesamtenergieeffizienz der positive Einfluss
der aufgelisteten Aspekte (d. h. lokale Sonnenexposition, Stromerzeugung durch Kraft-Wirme-Kopplung,
Fernheizung und -kithlung sowie natiirliche Beleuchtung) zu beriicksichtigen ist. (**) Auch wenn ein Aspekt in
einem bestimmten Mitgliedstaat nicht allgemein relevant ist (z. B. klimatischen Bedingungen, die eine
Sonnenexposition nicht begiinstigen; keine Fernheizungs- und -kithlungsnetze aufgebaut), sollte gepriift
werden, ob er sich auf die Berechnungsmethode auswirkt.

Anhang I Nummer 1 Absatz 2 sieht vor, dass die fiir die Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz eines
Gebiudes angewandte Methode transparent und offen fir Innovationen ist. Diese Anforderung gilt fur alle
Elemente, die Teil der Berechnung sind, darunter:

a) der Energiebedarf des Gebdudes, der den Ausgangspunkt fiir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz
bildet;

b) der Gesamtprimirenergiebedarf, der sich aus der Aufschliisselung der fiir den Verbrauch benétigten Energie
tiber nationale Primérenergiefaktoren ergibt;

¢) Energie aus erneuerbaren Quellen, die standortnah erzeugt oder iiber einen Energietriger geliefert wird
(nach Nummer 2 Absatz 4 miissen diese Energieformen einheitlich und auf nichtdiskriminierende Weise
behandelt werden);

d) die Verwendung von Normen fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden;

e) die beste Kombination von Manahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Mafnahmen fiir Energie
aus erneuerbaren Quellen, die in der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden eine zentrale
Rolle spielen;

f) Beriicksichtigung der nationalen Niveaus fiir Innenraumqualitit und Behaglichkeit bei der Berechnung der
Gesamtenergieeffizienz fiir verschiedene Gebiudetypen. ('7)

3.2.3.  Umsetzungsmafnahmen und Empfehlungen

Das Hauptziel der Anderungen von Nummer 1 Absitze 1 und 2 sowie der Einfiigung von Nummer 2a besteht
darin, die bestehenden Verpflichtungen zu verdeutlichen. Im Rahmen dieser Bestimmungen haben die
Mitgliedstaaten die folgenden Verpflichtungen:

a) Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden anhand des berechneten oder tatsichlichen
Energieverbrauchs;

(**) EN 12464-1 enthilt Spezifikationen fir die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstitten in Innenrdumen, auch fir
Sehaufgaben, wihrend EN 15193 Spezifikationen fiir die Berechnungsverfahren und Messgrofen fiir die energetische Bewertung von
Gebduden enthilt. Eine neue européische Norm iiber ,Tageslicht in Gebduden® (EN 17037, veroffentlicht am 12. Dezember 2018
durch das CEN) enthilt Messgrofen und eine Methodik fiir die Beurteilung von Tageslichtbedingungen unter Beriicksichtigung der
Variationen aufgrund der geografischen und klimatischen Unterschiede in Europa.

(") Anhang III Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 244/2012 besagt: ,Jede Berechnung sollte sich auf das gleiche Behaglichkeitsniveau
bezichen. Formal sollte jede(s) Mafnahme/Mafsnahmenbiindel/Variante annehmbare Behaglichkeit bieten. Werden mehrere Behaglich-
keitsniveaus beriicksichtigt, so verliert der Vergleich seine Grundlage.”
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b) Bestimmung der Formen des Energieverbrauchs, die in der Berechnung der Gesamtenergieeffizienz
abgedeckt sind — diese miissen mindestens die Raumheizung, die Raumkiihlung, die Warmwasserbereitung
fur den hiuslichen Gebrauch, die Liftung und die eingebaute Beleuchtung umfassen;

¢) Darstellung der Gesamtenergieeffizienz als Primarenergieverbrauch (kWh/(m? - a));

d) Verwendung des Indikators fur den Primirenergieverbrauch in kWh/(m? - a) in Ausweisen uber die
Gesamtenergieeffizienz und zur Priifung der Einhaltung der Mindestanforderungen an die Energieeffizienz;
und

e) Beriicksichtigung des positiven Einflusses von lokaler Sonnenexposition, Stromerzeugung durch Kraft-
Wirme-Kopplung, Fernheizung und -kithlung und natiirlicher Beleuchtung (nach Nummer 4).

Da diese Anforderungen nicht vollig neu sind und in nationalen oder regionalen Rechtsrahmen
moglicherweise bereits gelten, wird vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten ihre Bauvorschriften und aktuellen
Berechnungsmethoden iiberarbeiten und bis zum Ende der Umsetzungsfrist sicherstellen, dass ihre
Umsetzungsmafinahmen etwaige offene Themen abdecken.

Die Mitgliedstaaten konnen auch die zusdtzlichen Indikatoren fur die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
einfihren, die unter Nummer 2a erwidhnt sind. Wenn neben dem vorgeschriebenen Indikator fur den
Primérenergieverbrauch zusitzliche Indikatoren festgelegt werden, sollten die Mitgliedstaaten alle einschlidgigen
Informationen zur Erlduterung der Verwendung dieser zusitzlichen Indikatoren bereitstellen, z. B.:

a) in welcher MafSeinheit die Indikatoren dargestellt werden,
b) ob sie fiir alle Gebiudetypen und fir neue und/oder bestehende Gebdude gelten,

c) ob sie in Ausweisen uiber die Gesamtenergieeffizienz und/oder zur Erganzung der Mindestanforderungen an
die Gesamtenergieeffizienz verwendet werden und

d) wie die Indikatoren berechnet werden.

3.3. Verpflichtung zur transparenten Beschreibung nationaler Berechnungsmethoden
3.3.1.  Nationale Berechnungsmethoden nach den Normen fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden

Als Reaktion auf die Notwendigkeit einer besseren Vergleichbarkeit und Transparenz sieht die Richtlinie iiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden vor, dass die Mitgliedstaaten ihre nationale Berechnungsmethode
nach den nationalen Anhingen der iibergreifenden Normen (*%) beschreiben, die vom Europiischen Komitee
fiir Normung im Rahmen des Normungsauftrags M/480 entwickelt wurden.

Jede Norm hat einen ,Anhang A“ — ein Muster mit Auswahloptionen fiir spezifische Methoden (z. B.
einfachere oder detailliertere) und (technische, politikbezogene oder klimabezogene) Eingabedaten. Anhang A
wird als hilfreiches Werkzeug fiir die Mitgliedstaaten bei der Beschreibung ihrer nationalen Berechnungs-
methoden angesehen. (**)

Wihrend in Erwigungsgrund 40 der Richtlinien (EU) 2018/844 anerkannt wird, dass sich die Verwendung
von Normen fir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden ,positiv auf die Umsetzung der Richtlinie [iiber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden] [...] auswirken“ wiirde, stellt Anhang I der Richtlinie iber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden klar, dass diese Normen damit nicht rechtlich kodifiziert oder
verpflichtend vorgeschrieben werden.

Es steht den Mitgliedstaaten nach wie vor frei, ihre nationalen oder regionalen Berechnungsmethoden an ihre
lokalen und klimatischen Bedingungen (7°) anzupassen.

3.3.2.  Umsetzungsmafnahmen und Empfehlungen

Nach Anhang [ miissen die Mitgliedstaaten ihre nationale/regionale Berechnungsmethode nach den nationalen
Anhingen der iibergreifenden Normen beschreiben. Die Mitgliedstaaten miissen diese Anforderung spitestens
bis zum Ende der Umsetzungsfrist, d. h. bis zum 10. Mirz 2020, erfillen. (")

(**%) Siehe Abschnitt 3.4 fiir eine Erlduterung der nationalen Anhinge der Normen fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (www.epb.
center/implementation/national-annexes).

(") Anhang A einer Norm iber die Gesamtenergiceffizienz von Gebduden ist ein leeres Muster, das mit nationalen Daten und
Auswahloptionen ausgefiillt werden kann. Wenn dieser Anhang von einem Mitgliedstaat ausgefiillt und veroffentlicht wurde, wird er
als ,nationales Datenblatt“ bezeichnet. Wurde er von einer nationalen Normungsorganisation ausgefiillt und als Teil einer Norm tiber
die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden veroffentlicht wird, so wird er als ,nationaler Anhang“ bezeichnet. Ob Mitgliedstaaten
beschliefen, dieses ,nationale Datenblatt” als Teil ihrer Bauverordnungen zu verdffentlichen oder auf den von ihrer nationalen
Normungsorganisation veréffentlichten ,nationalen Anhang“ zu verweisen, ©.

('7%) Zum Beispiel verschiedene Klimazonen, die praktische Zuginglichkeit der Energieinfrastruktur, lokale Energienetze, verschiedene

Gebdudetypologien usw. (d. h. die Bedingungen in Kontinental- und Kiistenregionen konnen sich erheblich unterscheiden).

Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/844 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum Ende der Umsetzungsfrist

(20 Monate nach Inkrafttreten, d. h. bis zum 10. Marz 2020) mitteilen, wie sie neue durch die Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz

von Gebduden auferlegte Verpflichtungen umgesetzt oder durchgefithrt haben. Im Rahmen dieser Mitteilung miissen die

Mitgliedstaaten zeigen, dass sie die Verpflichtung zur Beschreibung ihrer Berechnungsmethode nach den Normen vollstindig erfiillen.

(171
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Die Mitgliedstaaten haben mehrere Optionen fiir die Mitteilung, wie sie diese Verpflichtung erfiillen. Eine
einfache Option besteht darin, die ausgefiillten Anhidnge den tibergreifenden Normen beizufiigen, wenn sie der
Kommission die nationalen Maflnahmen zur Umsetzung der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden offiziell mitteilen.

Um die Transparenz zu erleichtern und die Vergleichbarkeit zu verbessern, wird empfohlen, dass die
Mitgliedstaaten die Beschreibung ihrer Berechnungsmethoden offentlich zuginglich machen, beispielsweise
indem sie sie die ausgefiillten Muster auf eine Website hochladen oder als Anhang an ihre Bauvorschriften
anfiigen. In solchen Fillen konnen sie der Kommission die offentlich zugingliche Quelle mitteilen, um
nachzuweisen, dass sie die Verpflichtung erfiillt haben.

Die offentliche Bereitstellung der Berechnungsmethode durch die Mitgliedstaaten trdgt auch zur Erfiillung der
Verpflichtung nach Anhang I Nummer 1 Absatz 2 der Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von
Gebduden bei, dass die ,fir die Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz eines Gebdudes angewandte Methode
[...] transparent [sein muss] [...]"

Wenn ein Mitgliedstaat eine Norm fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden vollstindig in nationales
Recht tibernimmt (d. h. wenn er die Norm unverdndert als Bestandteil seiner Bauverordnungen zur Umsetzung
der Richtlinie iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden verwendet), hat er folgende Moglichkeiten:

a) Er kann seine nationale Normungsorganisation auffordern, einen nationalen Anhang auf Grundlage des
Musters in Anhang A zu erarbeiten — in diesem Fall konnte die Verpflichtung nach Anhang I der
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden in Bezug auf die jeweilige Norm als erfiillt
betrachtet werden, wenn er den nationalen Anhang zusammen mit den nationalen Verordnungen, die die
Anwendung der betreffenden Norm vorschreiben, verdffentlicht; oder

b) er kann den ausgefiillten Anhang A als nationales Datenblatt verdffentlichen:
i) als separates Dokument, auf das in den Bauverordnungen verwiesen wird, oder

i) als integralen Bestandteil der Bauverordnung zur Umsetzung der Richtlinie tiber die Gesamtener-
gieeftizienz von Gebiuden.

Der nationale Anhang bzw. das nationale Datenblatt wird dann verwendet, um die Anforderungen der
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden zu erfillen und die Anwendung der Norm auf
nationaler Ebene zu erleichtern.

Wenn ein Mitgliedstaat eine Norm fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebaduden nicht vollstindig iibernimmt,
sollte Anhang A der betreffenden Norm als Muster fiir die Beschreibung der nationalen Berechnungsmethode
und der nationalen Auswahloptionen verwendet werden, um die Einhaltung der Richtlinie iber die
Gesamtenergieeffizienz von Gebduden zu gewihrleisten.

3.4. Zusitzliche Erwigungen

Wihrend der Schwerpunkt des allgemeinen Rahmens fir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz auf dem
Energieverbrauch von Gebiuden liegt, konnen die Mitgliedstaaten die Einbeziehung weiterer energierelevanter
Aspekte in Betracht ziehen, beispielsweise die graue Energie der wihrend des Lebenszyklus der Gebiude
eingesetzten Materialien.

3.5. Ubergreifende Normen fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebiduden

Die folgenden iibergreifenden Normen fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden beschreiben jeweils einen
wichtigen Schritt in der Bewertung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden:

a) EN ISO 52000-1, Energieeffizienz von Gebduden — Festlegungen zur Bewertung der Energieeffizienz von
Gebduden — Teil 1: Allgemeiner Rahmen und Verfahren (172);

b) EN ISO 52003-1, Energiceffizienz von Gebduden — Indikatoren, Anforderungen, Kennwerte und
Ausweise — Teil 1: Allgemeine Aspekte und Anwendung auf die Gesamtenergieeftizienz ('7%);

¢) EN ISO 52010-1, Energieeffizienz von Gebduden — AuRere Umweltbedingungen — Teil 1: Umrechnung
von Wetterdaten fiir Energieberechnungen ('74);

d) EN ISO 52016-1, Energetische Bewertung von Gebduden — Energiebedarf fiir Heizung und Kiihlung,
Innentemperaturen sowie fithlbare und latente Heizlasten — Teil 1: Berechnungsverfahren (17%); und

e) ENISO 52018-1, Energieeffizienz von Gebauden — Indikatoren fiir EPB-Teilanforderungen im Hinblick auf
die Wirmeenergiebilanz und Funktionen der Bausubstanz — Teil 1: Uberblick iiber die Moglichkeiten (17¢).

("% https:/[epb.center[support/documents/m1-overarching-epb/iso-52000-1
('%) https:/[epb.center[support/documents/m1-overarching-epb/iso-52003-1
('7%) https:|/epb.center[support/documents/m1-overarching-epb/iso-52010-1
(%) https:/[epb.center[support/documents/m2-building-such/iso-52016-1
('7%) https://epb.center[support/documents/m2-building-such/iso-52018-1


https://epb.center/support/documents/m1-overarching-epb/iso-52000-1
https://epb.center/support/documents/m1-overarching-epb/iso-52003-1
https://epb.center/support/documents/m1-overarching-epb/iso-52010-1
https://epb.center/support/documents/m2-building-such/iso-52016-1
https://epb.center/support/documents/m2-building-such/iso-52018-1
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4. ZUSAMMENFASSUNG DER EMPFEHLUNGEN
4.1. Langfristige Renovierungsstrategien

(1) Die langfristigen Renovierungsstrategien sind in Inhalt und Rahmen umfassender und ambitionierter als
die Strategien fiir die Mobilisierung von Investitionen, die nach Artikel 4 der Richtlinie zur
Energieeffizienz vorgesehen waren. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, sorgfiltige Uberlegungen zu
den neuen Komponenten (z. B. Meilensteine, Indikatoren, langfristigere Vision, Auslosepunkte, Gebdude
mit der schlechtesten Leistung, Energiearmut und intelligente Technologien) anzustellen, um zu
gewihrleisten, dass die einschldgigen politischen Strategien und Mafinahmen maoglichst wirksam sind. Sie
werden auch angehalten, Sicherheitsfragen zu beriicksichtigen und die Anforderungen nach Artikel 8 der
Richtlinie iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden in Bezug auf Elektromobilitit und
gebdudetechnische Systeme zu priifen.

Siehe Abschnitte 2.3.1 und 2.3.4.

(2) Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, frithzeitig im Prozess der Erstellung ihrer langfristigen
Renovierungsstrategien ausreichend Zeit vorzusehen, um einen Fahrplan mit Mafnahmen, messbaren
Fortschrittsindikatoren und indikativen Meilensteinen fiir 2030, 2040 und 2050 zu erstellen. Ehrgeizige,
realistische und klare Meilensteine sind wichtig, um die Risiken und die Unsicherheiten fir Investoren zu
reduzieren und Interessengruppen und Wirtschaft in die Durchfithrung der durch die langfristige
Renovierungsstrategie abgedeckten politischen Strategien und Mafnahmen einzubeziehen. Die Arbeit an
aussagekriftigen Indikatoren und Meilensteinen ist zudem eine Vorabinvestition, die spiter zur
Durchfithrung der politischen Strategien und Maflnahmen beitragt — und letztendlich Reduktionen der
Treibhausgasemissionen, die Dekarbonisierung des Gebaudebestands und den kosteneffizienten Umbau
von Gebiduden sicherstellt und so zur Erreichung der Unionsziele fiir die Energieeffizienz beitragt.

Siehe Abschnitt 2.3.2.

(3) Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten, einen Zugang zu einer Reihe von Finanzmechanismen
sicherzustellen, um die Mobilisierung von Investitionen zu unterstiitzen, spielen eine zentrale Rolle fur
die langfristigen Renovierungsstrategien und ihre erfolgreiche Umsetzung. Die Mitgliedstaaten werden
nachdriicklich aufgefordert, die zahlreichen Beispiele fiir wirksame und erfolgreiche Mechanismen zu
beriicksichtigen, die in anderen Lindern bestehen (siche oben). Auflerdem werden sie angeregt, die
Unterstiitzung und die Fachberatung in Anspruch zu nehmen, die ihnen im Rahmen der Initiative
Jntelligente Finanzierung fiir intelligente Gebaude* zur Verfiigung steht, insbesondere iiber ein Forum
fur Investitionen in nachhaltige Energien (sofern ein solches nicht bereits organisiert wurde).

Siehe Abschnitte 2.4 und 2.7.

(4) Es wird erwartet, dass wirksame langfristige Renovierungsstrategien die kosteneffiziente Renovierung
bestehender Gebdude (mit derzeit geringer Renovierungsquote) beschleunigen. Die langfristige
Renovierungsstrategie ist kein Selbstzweck, sondern ein Ausgangspunkt fiir stirkere Mafnahmen, die in
der Praxis durchgefithrt werden und zu hoheren Renovierungsquoten und umfassenderen Renovierungen
fithren. Die Bewertung der potenziellen weiter reichenden Vorteile von Energieeffizienzmafnahmen kann
einen ganzheitlicheren und integrierten Ansatz auf nationaler Ebene ermoglichen und Synergieeffekte
aufzeigen, die mit anderen politischen Bereichen oder idealerweise unter Einbeziehung anderer staatlicher
Behorden erreicht werden konnen, zum Beispiel der Behorden fir Gesundheit, Umwelt, Finanzen und
Infrastruktur.

Siehe Abschnitte 2.3.1.7 und 2.7.7.

(5) Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, ausreichend Zeit fir Anhérungen zur Erarbeitung und Umsetzung
ihrer langfristigen Renovierungsstrategien vorzusehen. Anhorungen konnen die Ergebnisse politischer
Strategien durch FEinbezichung der Offentlichkeit verbessern. Die Mitgliedstaaten kénnen auch in
Erwigung ziehen, eine Plattform fur Interessengruppen einzurichten. Die Ermittlung und Anhérung von
Interessengruppen kann erheblich zur erfolgreichen Umsetzung der langfristigen Renovierungsstrategie
beitragen. Der direkte oder indirekte Beitrag der mit der energetischen Modernisierung von Gebiuden
verbundenen Interessengruppen ist auch fiir die Verbreitung der langfristigen Renovierungsstrategie und
die Datenerhebung wesentlich und kann zur Konsensbereitschaft und Akzeptanz der langfristigen
Renovierungsstrategie beitragen.

Siehe Abschnitte 2.3.3 und 2.7.10.

(6) Die Mitgliedstaaten werden angeregt, eine enge Zusammenarbeit zwischen den Beamten, die die
langfristige Renovierungsstrategie erarbeiten, und Kollegen in anderen Ministerien sicherzustellen, die mit
der Ausarbeitung des nationalen Energie- und Klimaplans befasst sind, in den die langfristige
Renovierungsstrategie als wesentlicher Bestandteil einbezogen wird.

Siehe Abschnitte 2.6 und 2.7.
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4.2. Finanzielle Anreize und Informationen

(7) Die Mitgliedstaaten werden angehalten, sorgfiltig zu erwigen, wie sichergestellt werden kann, dass
jegliche Finanzmafnahmen fir Energieeffizienzverbesserungen im Rahmen der Renovierung von
Gebduden von den angestrebten oder erzielten Energieeinsparungen abhingig gemacht werden.

Siehe Abschnitte 2.5.1 und 2.7.8.

(8) Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Datenbanken einzurichten (sofern diese nicht bereits bestehen),
sodass Daten iiber den gemessenen oder berechneten Energieverbrauch bestimmter Gebdude gesammelt
und aggregierte anonymisierte Daten zugéinglich gemacht werden konnen.

Siehe Abschnitt 2.5.2.

4.3. Rahmen fiir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden

(9) Bei der Uberarbeitung ihrer Bauvorschriften und aktuellen Berechnungsmethoden wird den
Mitgliedstaaten nahegelegt, die zusdtzlichen Indikatoren fiir die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden
einzufithren, die unter Nummer 2a erwihnt sind. Wenn neben dem vorgeschriebenen Indikator fiir den
Primdrenergieverbrauch zusitzliche Indikatoren festgelegt werden, sollten sie alle einschligigen
Informationen zur Erlduterung der Verwendung dieser zusitzlichen Indikatoren umfassen, zum Beispiel:

a) in welcher Mafeinheit die Indikatoren dargestellt werden,
b) ob sie fiir alle Gebiudetypen und fiir neue und/oder bestehende Gebdude gelten,

¢) ob sie in Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz undfoder zur Ergdnzung der Mindestanfor-
derungen an die Gesamtenergieeffizienz verwendet werden und

d) wie sie berechnet werden.

Siehe Abschnitt 3.2.

(10) Nationale Berechnungsmethoden sollten transparent beschrieben sein. Bei der Uberarbeitung ihrer
Bauvorschriften und aktuellen Berechnungsmethoden wird den Mitgliedstaaten nahegelegt, die unter
Nummer 2a genannten zusdtzlichen Indikatoren fir die Gesamtenergieeffizienz von Gebiuden
einzufithren. Wenn neben dem vorgeschriebenen Indikator fiir den Primarenergieverbrauch zusitzliche
Indikatoren festgelegt werden, sollten diese alle einschligigen Informationen zur Unterstiitzung der
Verwendung dieser zusitzlichen Indikatoren umfassen, zum Beispiel:

a) in welcher MafSeinheit die Indikatoren dargestellt werden,
b) ob sie fiir alle Gebdudetypen und fiir neue und/oder bestehende Gebaude gelten,

¢) ob sie in Ausweisen iiber die Gesamtenergieeffizienz undfoder zur Erginzung der Mindestanfor-
derungen an die Gesamtenergieeffizienz verwendet werden und

d) wie sie berechnet werden.

Siehe Abschnitt 3.3.




	EMPFEHLUNG (EU) 2019/786 DER KOMMISSION vom 8. Mai 2019 zur Renovierung von Gebäuden (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2019) 3352) (Text von Bedeutung für den EWR) 

